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Anlage 8 

Datenblätter zu den Steuervergünstigungen aus Anlage 2 

1. Ernährung und Landwirtschaft

a. Einkommen- und Körperschaftsteuer

Lfd.-Nr.: 1 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Freibetrag i. H. v. 900 €/1.800 € für alle Land- und Forstwirte, deren 
Summe der Einkünfte 30.700 €/61.400 € (Ledige/Verheiratete bzw. 
Lebenspartner) nicht übersteigt. 

Ziel Förderung von Land- und Forstwirten mit Klein- und Kleinstbetrieben und 
Verwaltungsvereinfachung  

Rechtsgrundlage § 13 Abs. 3 EStG

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen 
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €) 

2017 2018 2019 2020 

56 54 52 48 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Der Freibetrag dient dazu, die Besteuerung der Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft zu ermäßigen. Er gleicht produktionsbedingte Nachteile aus 
und berücksichtigt die Sozialpflichtigkeit der land- und forstwirtschaftlichen 
Flächen. 
Zudem führt er zu einer erheblichen Reduzierung des Verwaltungsaufwands 
bei der steuerlichen Behandlung von Land- und Forstwirten mit Klein- und 
Kleinstbetrieben. 

Nachhaltigkeit der 
Maßnahme 

Die Maßnahme betrifft vor allem die Nr. 4c der Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – nachhaltige 
Landwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und 
umweltverträglich sein. Sie unterstützt insbesondere die Indikatorenbereiche: 

• 1.1.a - Armut: Im Fall sehr geringer Einkünfte kann der Freibetrag
theoretisch einen geringfügigen Beitrag zur Vermeidung von Armut leisten.

• 8.3. - Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge - und 8.4. - Wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit: Der Freibetrag kann einen Beitrag leisten zu einer
sozial verträglichen Einkommensentwicklung, wenn man die Progression
und die Besonderheiten der Land‐ und Forstwirtschaft fokussiert. Er kann
jedoch ebenso zu sozialer Unverträglichkeit führen, wenn man Einkünfte
verschiedener Arten aber gleicher Höhe vergleicht.

• 15.1. - Artenvielfalt: Können kleine Betriebe durch die Vergünstigung
erhalten werden, trägt dies zur Aufrechterhaltung einer diversifizierten
Landwirtschaft bei.

Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 
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Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. Der dadurch entstehende 
Verwaltungsaufwand würde das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Maßnahme 
deutlich beeinträchtigen. 

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). Danach sei aus Sicht der Gutachter die seit den 1920er Jahren 
bestehende Freibetragsregelung grundsätzlich geeignet, bestimmte Gruppen 
zu entlasten. Dem stehe die Kritik einer unverhältnismäßigen 
Sonderbegünstigung gegenüber. Die Wirkung des Freibetrags sei aufgrund 
seiner Höhe gering. Sollte die Begünstigung aus politischen Gründen 
aufrechterhalten werden, sei das Instrument als geeignet zu beurteilen. 
Der Bundesrechnungshof hat den Freibetrag ebenfalls einer Prüfung 
unterzogen und diese im Jahr 2018 abgeschlossen. Nach den Ergebnissen 
der Evaluierung führen die personenbezogene Ausgestaltung, die 
Einkunftsgrenze und die Anknüpfung an die Einkunftsart zu ungerechtfertigten 
Mitnahmeeffekten. Zudem bestehen verfassungsrechtliche Bedenken des 
Bundesrechnungshofs wegen der Sonderbegünstigung. 
Der Bundesrechnungshof hat empfohlen, soweit dies erforderlich ist, eine 
zielgenauer wirkende direkte Beihilfe für kleinere Land- und Forstwirte zu 
gewähren. 
Er fordert aktiv und zeitnah die erforderlichen Schritte für die Abschaffung des 
Freibetrags einzuleiten und behält sich ein Bemerkungsverfahren im Rahmen 
der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes vor. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens und die Empfehlungen des 
Bundesrechnungshofs werden derzeit geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 2 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Nutzungswertbesteuerung bei Baudenkmalen 

Ziel Förderung der Erhaltung und sinnvollen Nutzung von kulturhistorisch 
wertvollen Gebäuden sowie Modernisierung und Instandsetzung von 
selbstgenutztem Wohneigentum im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 

Rechtsgrundlage § 13 Abs. 4 EStG

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen 
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €) 

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Durch das WohneigFG v. 15.5.1986 wurde die Nutzungswertbesteuerung für 
selbstgenutzte Betriebsleiter- und Altenteilerwohnung mit Wirkung ab dem 
VZ 1987 abgeschafft. War allerdings im VZ 1986 ein Nutzungswert für die 
selbstgenutzte Betriebsleiter- und Altenteilerwohnung anzusetzen, konnte 
aufgrund einer Übergangsregelung (§ 52 Abs. 15 S. 2 EStG a. F.) die bisherige 
Nutzungswertbesteuerung bis einschließlich VZ 1998 fortgeführt werden.  
Über diesen Zeitpunkt hinaus ermöglicht § 13 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. Abs. 4 S. 1 
EStG eine zeitlich unbeschränkte weitere Fortführung der 
Nutzungswertbesteue-rung von selbstgenutzten Betriebsleiter- und 
Altenteilerwohnungen, die sich in einem Gebäude oder Gebäudeteil befinden, 
das nach den jeweiligen landes-rechtlichen Vorschriften ein Baudenkmal ist. 

Degression Keine 

Nachhaltigkeit der 
Maßnahme 

Die Maßnahme betrifft das Prinzip Nr. 5 einer nachhaltigen Entwicklung der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – sozialen Zusammenhalt stärken. Sie 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 11.1.a - 
Flächeninanspruchnahme - und 11.3. - Wohnen. Diese Bereiche können 
potenziell positiv beeinflusst werden, wenn der Erhalt des zu Wohnzwecken 
genutzten Denkmals zu geringeren Wohnkosten und weniger Neubau beiträgt. 
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die 
Nutzungswertbesteuerung für Baudenkmale in der Land- und Forstwirtschaft 
der ab 1987 geltenden Konsumgutlösung widerspreche. Die mit der 
Maßnahme verfolgten Ziele würden bereits auf anderen Wegen (§§ 10f, 10g 
EStG) angesteuert. Die Wirkung der Maßnahme könne mangels Transparenz 
nicht quantifiziert werden. Sie sei jedoch aus theoretischen Überlegungen 
schlecht geeignet, auch nur eines ihrer Ziele zu erreichen. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 315 – Drucksache 19/15340  
 
 

Lfd.-Nr.: 3 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerfreie Entnahme von Grund und Boden aus dem Betriebsvermögen 
beim Bau einer eigengenutzten Wohnung oder einer Altenteilerwohnung 

Ziel Unterstützung der organischen Weiterentwicklung der Agrarstruktur, 
insbesondere Förderung landwirtschaftlicher Aussiedlungen aus engen 
Dorfbereichen 

Rechtsgrundlage §§ 13 Abs. 5, 15 Abs. 1, 18 Abs. 4 EStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

35 35 35 35 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Die Steuerbegünstigung von Bodenentnahmegewinnen ist eine Folge des 
Wegfalls der Nutzungswertbesteuerung. Sie ermöglicht als personenbezogene 
Steuerbefreiung den geordneten Aufbau längerfristiger Strukturen 
insbesondere von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und von 
Gewerbebetrieben. Aus Gründen der Gleichbehandlung gilt die 
Steuerbegünstigung auch für freiberuflich Tätige und in den neuen Ländern. 

Nachhaltigkeit der 
Maßnahme 

Die Maßnahme betrifft vor allem das Prinzip Nr. 4a einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig sowie 
generationengerecht gestalten. Sie unterstützt insbesondere die 
Indikatorenbereiche 8.3. - Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge - und 11.3. - 
Wohnen. 
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). Aus Sicht der Gutachter war die Maßnahme ursprünglich als 
Übergangsregelung gedacht und zielführend. Als fortwährende Unterstützung 
der privaten Wohnraumbildung bestimmter Berufsgruppen würden jedoch 
unerwünschte Verteilungswirkungen resultieren. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 4 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Freibetrag für Steuerpflichtige über 55 Jahre oder mit Berufsunfähigkeit 
in Höhe von 45.000 € für Veräußerungsgewinne bis 136.000 € 

Ziel Abmilderung der aufgrund der geballten Aufdeckung aller stillen Reserven 
entstehenden Steuerbelastung bei der Veräußerung oder Aufgabe bestimmter 
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, Verbesserung der Bedingungen für die 
Bildung einer Altersvorsorge 

Rechtsgrundlage § 14 EStG (i. V. m. § 16 Abs. 4 EStG) 

1925: Steuererleichterung bei Veräußerung oder Aufgabe 
landwirtschaftlicher Betriebe 

1984: Erhöhung des Freibetrages und der Gewinngrenze für 
Steuerpflichtige über 55 Jahre oder mit Berufsunfähigkeit 

1996: Verminderung des Freibetrages und Beschränkung auf 
Steuerpflichtige über 55 Jahre oder mit Berufsunfähigkeit 

2001: Änderung durch Steuersenkungsgesetz 

bis 2003: 52.000 € Freibetrag für Veräußerungsgewinne bis 154.000 € 

2004: Absenkung des Freibetrags durch Haushaltsbegleitgesetz 
2004 vom 29. Dezember 2003 

ab 2004: 45.000 € Freibetrag für Veräußerungsgewinne bis 136.000 € 
 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

18 18 19 19 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Abmilderung der Steuerbelastung bei der Veräußerung oder Aufgabe kleinerer 
Betriebe (vgl. lfd. Nr. 30) durch Gewährung eines Veräußerungsfreibetrags. 

Degression Keine. Die Regelungen des § 14 EStG und des § 16 EStG sind unmittelbar 
miteinander verknüpft. Zur Frage der Degression vgl. auch lfd. Nr. 30. 

Nachhaltigkeit der  
Maßnahme 

Die Maßnahme betrifft vor allem die Prinzipien Nr. 4.a, 4.c und 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial 
verträglich gestalten - und - sozialen Zusammenhalt stärken. Sie unterstützt 
insbesondere die Indikatorenbereiche: 

• 1.1.a - Armut begrenzen: Die Steuervergünstigung fördert die 
Altersvorsorge von Inhabern kleinerer (land‐ und forstwirtschaftlicher) 
Betriebe und hat dadurch das Potenzial, die Altersarmutsrisiken dieser 
Erwerbsgruppe zu reduzieren. 

• 8.3. - Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge: Der Freibetrag für 
Veräußerungsgewinne aus Betriebsveräußerungen und ‐aufgaben 
erleichtert Unternehmensübergänge und schafft somit gute 
Investitionsbedingungen. 

• 8.4. - Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Der Freibetrag kann positive 
Wachstumsimpulse setzen, da er gute Investitionsgrundlagen schafft. 
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Zudem ist er sozialverträglich ausgestaltet, da er dem Zweck der 
Alterssicherung dient. 

• 10.2. - Verteilungsgerechtigkeit: Die Steuervergünstigung kann die 
Altersarmutsrisiken von Landwirten reduzieren. Zudem ist sie degressiv 
ausgestaltet und gilt nur für kleinere und mittlere Betriebe. Folglich hat sie 
das Potenzial, zur Reduzierung der Ungleichheit beizutragen. 

Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). Die Steuervergünstigung kann aus Sicht der Gutachter in ihrer 
jetzigen Form prinzipiell beibehalten werden. Die Evaluierung hat ergeben, 
dass die Steuervergünstigung eine relevante wie auch gerechtfertigte 
Subventionsmaßnahme sei. Das Instrument habe in seiner Ausgestaltung 
grundsätzlich das Potenzial, eine Steuererleichterung für Inhaber kleinerer und 
mittlerer Betriebe zu schaffen, die diese zum Zwecke ihrer Altersvorsorge 
verwenden können und diene daher im Wesentlichen sozialer Ziele. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu lfd. Nr. 30. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 5 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Tarifglättung bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft über einen 
Betrachtungszeitraum von drei Jahren 

Ziel Mit der Maßnahme soll natur- und damit sektoral bedingten Schwankungen 
von Gewinnen und Verlusten über mehrere Jahre Rechnung getragen werden. 

Rechtsgrundlage § 32c EStG

Status / Befristung Die Maßnahme ist befristet bis zum Veranlagungszeitraum 2022. 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

- - . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Die Tarifglättung bewirkt eine durchschnittliche Besteuerung von Einkünften 
aus Land- und Forstwirtschaft innerhalb eines Betrachtungszeitraums von drei 
Veranlagungszeiträumen. Hierzu ist eine fiktive Vergleichsrechnung für 
Einkünfte gemäß § 13 EStG durchzuführen. Soweit infolge von 
Gewinnschwankungen unterschiedlich hohe Einkünfte in aufeinanderfolgenden 
Veranlagungszeiträumen vorliegen, werden diese nachträglich durch eine 
individuelle Steuerberechnung korrigiert - sog. Tarifglättung.  

Degression Keine. Die Maßnahme ist zeitlich befristet. 

Nachhaltigkeit der 
Maßnahme 

Die Maßnahme betrifft insbesondere Nr. 4.a - Strukturwandel wirtschaftlich 
erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - und Nr. 4.c - 
nachhaltige Landwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig und 
umweltverträglich sein - der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Sie unterstützt insbesondere die 
Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt. 

Ausblick Die beihilferechtliche Genehmigung der EU-Kommission bleibt abzuwarten. 
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Lfd.-Nr.: 6 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Ermäßigte Steuersätze bei Einkünften aus außerordentlichen 
Holznutzungen in der Forstwirtschaft 

Ziel Milderung einer außergewöhnlich hohen Besteuerung infolge der Zusammen-
ballung von Einkünften bei außerordentlichen Holznutzungen  

Rechtsgrundlage § 34b EStG i. V. m. Forstschäden-Ausgleichsgesetz 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme In der Forstwirtschaft werden im Zeitpunkt der Veräußerung des geernteten 
Holzes stille Reserven aufgedeckt, die sich während der Wachstumsperiode 
des Holzes (80 – 200 Jahre) gebildet haben. Ferner erfolgt bei Kalamitäten ein 
Eingriff in das Produktionspotenzial, soweit hiebsunreife Bäume betroffen sind. 
Die Vorschrift bezweckt deshalb eine Tarifvergünstigung bei bestimmten 
Einkünften aus außerordentlichen Holznutzungen in der Forstwirtschaft, wenn 
eine Aufdeckung stiller Reserven gegen den Willen des Steuerpflichtigen 
erfolgt. Der Gesetzgeber geht dabei typisierend davon aus, dass in diesen 
Fällen Progressionsnachteile entstehen und gewährt eine Tarifvergünstigung. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft vor allem die Prinzipien Nr. 3.a und 4.c einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
erneuerbare Naturgüter nachhaltig nutzen sowie nachhaltige Landwirtschaft 
muss produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und umweltverträglich sein. 
Sie unterstützt insbesondere die Indikatorenbereiche 3.2.a - 
Luftbelastung/gesunde Umwelt erhalten -, 8.3. - Wohlstand dauerhaft erhalten 
-, 13.1. - Treibhausgase reduzieren - und 15.3. - Entwaldungen vermeiden. 

Degression Da der Umfang der Steuerermäßigung mangels Datengrundlage nicht ermittelt 
werden kann, ist eine Degression nicht schlüssig begründbar und stößt auf 
praktische Schwierigkeiten. 

Evaluierungen Eine systematische Evaluierung wurde im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens zum Steuervereinfachungsgesetz 2011 
vorgenommen. Danach wirkt die Maßnahme zielgenau und fördert die 
Forstwirtschaft. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6.4. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 7 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Beschränkung beim Holzeinschlag und bei der Holzeinfuhr, Bildung von 
Rücklagen, Bewertungserleichterung sowie ermäßigte Steuersätze bei 
Einnahmen i. S. d. Forstschäden-Ausgleichsgesetzes 

Ziel Verhinderung von Holzmarktstörungen bei Großkalamitäten im 
gesamtwirtschaftlichen Interesse, Verhinderung eines nicht 
konjunkturbedingten Verfalls der Rohholzpreise im Interesse der Forst- und 
Holzwirtschaft und Begrenzung der Folgen besonderer Schadensereignisse für 
die Forstwirtschaft. 

Rechtsgrundlage Forstschäden-Ausgleichsgesetz 

Gesetz zum Ausgleich der Auswirkungen besonderer Schadenereignisse in 
der Forstwirtschaft vom 26. August 1985 (BGBl. I S. 1757), zuletzt geändert 
durch Artikel 10 des Gesetzes vom 1. November 2011 (BGBl. I, S. 2131). 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme Für Schäden infolge von Naturereignissen besteht keine 
Versicherungsmöglichkeit. Durch steuerliche Maßnahmen - wie z. B. der 
Bildung steuerfreier Rücklagen, von Bewertungswahlrechten, erhöhten 
Betriebsausgabenpauschalen und ermäßigten Steuersätzen - sollen die 
wirtschaftlichen Folgen für die Forstwirtschaft tragbar gemacht und 
gesamtwirtschaftliche Nachteile vermieden werden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft vor allem die Prinzipien Nr. 3.a und 4.c einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
erneuerbare Naturgüter nachhaltig nutzen sowie nachhaltige Landwirtschaft 
muss produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und umweltverträglich sein. 
Sie unterstützt insbesondere die Indikatorenbereiche 3.2.a - Luft: gesunde 
Umwelt erhalten -, 8.3. - Wohlstand dauerhaft erhalten -, 13.1. - Treibhausgase 
reduzieren - und 15.3. - Entwaldungen vermeiden. 

Degression Da der Umfang der Steuerermäßigung von einer Einschlagsbeschränkung 
abhängig ist, können die Auswirkungen mangels Datengrundlage derzeit nicht 
ermittelt werden. Eine Degression ist deshalb nicht schlüssig begründbar und 
stößt auf praktische Schwierigkeiten. 

Evaluierungen Die Evaluierung kann nur anhand von Einzelfällen stattfinden, wenn eine 
Einschlagsbeschränkung ausgesprochen wurde. Eine systematische 
Evaluierung ist deshalb nicht möglich. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 8 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung der Vermietungsgenossenschaften und -vereine und der 
gemeinnützigen Siedlungsunternehmen 

Ziel Begünstigung bestimmter Rechtsformen in der Wohnungswirtschaft und der 
Siedlungspolitik 

Rechtsgrundlage § 5 Abs. 1 Nrn. 10 und 12 KStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 50 %, Länder: 50 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme Die o. g. Unternehmen bzw. Rechtsformen sind wegen ihrer sozialen 
Bedeutung bzw. ihres Status von Körperschaftsteuer persönlich befreit. 
Die Befreiungsvorschriften sind durch Artikel 2 Nr. 1 Buchst. b bis d des 
Steuerreformgesetzes 1990 neu gefasst und eingeschränkt worden. 
§ 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG ist ab 1. Januar 1990 (auf Antrag ab 1. Januar 1991) 
eingeschränkt worden auf Genossenschaften und Vereine, soweit sie sich auf 
die Vermietung von Wohnungen an ihre Mitglieder beschränken. Mit Gewinnen 
aus nicht begünstigten Tätigkeiten sind die Genossenschaften und Vereine 
partiell steuerpflichtig. Übersteigen die Einnahmen aus den nicht begünstigten 
Tätigkeiten 10 % der gesamten Einnahmen, verlieren die Unternehmen ihre 
Steuerfreiheit in vollem Umfang. 
Die Befreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 12 KStG ist auf die den gemeinnützigen 
Siedlungsunternehmen eigentümlichen Aufgaben (z. B. Bereitstellung von 
Flächen für kleinere landwirtschaftliche Betriebe) eingeschränkt worden. Nicht 
mehr begünstigt ist z. B. der Wohnungsbau. Übersteigen die Einnahmen aus 
den nicht begünstigten Tätigkeiten die begünstigten Einnahmen, entfällt die 
Steuerbefreiung in vollem Umfang. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.c der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltige 
Landwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und 
umweltverträglich sein - sowie die Nr. 5 - Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts und notwendige Anpassungen an den demografischen 
Wandel. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 2.1.a - 
Landbewirtschaftung – In unseren Kulturlandschaften umweltverträglich 
produzieren -, 8.4. und 8.5.a - Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und 
Beschäftigung - sowie 11.1.a und 11.3. - Flächeninanspruchnahme – Flächen 
nachhaltig nutzen - und - Wohnen – Bezahlbarer Wohnraum für alle. 
Die Zurverfügungstellung von – insbesondere ausreichend erschwinglichem 
Wohnraum – ist als eine gesellschafts- und sozialpolitische Aufgabe 
anzusehen; dem wird mit den Steuerbefreiungen Rechnung getragen. 
Gleiches gilt in Bezug auf Flächen für kleinere landwirtschaftliche Betriebe, die 
über gemeinnützige Siedlungsunternehmen bereitgestellt werden. Darüber 
hinaus erfüllen die landwirtschaftlichen Siedlungsunternehmen Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung ökologischer Ausgleichs- und 
Ersatzflächen. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 
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Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht geplant. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6.  

Ausblick Der Deutsche Bundestag hat am 29. November 2018 das Gesetz zur 
steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus verabschiedet. Es enthält 
auch eine Änderung des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG. Diese betrifft steuerbefreite 
Wohnungsgenossenschaften und -vereine. Mit dieser Änderung des 
Körperschaftssteuergesetzes bleibt bei Wohnungsgenossenschaften und -
vereinen deren Steuerbefreiung für Vermietungseinkünfte grundsätzlich 
erhalten, wenn sie solare Mieterstromanlagen betreiben. Hiermit wird eine 
Maßnahme des am 21. September 2018 stattgefundenen Wohngipfels der 
Bundesregierung umgesetzt. Der Bundesrat hat mit Beschluss vom 28. Juni 
2019 dem Gesetz zugestimmt. 
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Lfd.-Nr.: 9 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung land- und forstwirtschaftlicher Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften sowie -vereine 

Ziel Förderung der rationelleren Ausführung landwirtschaftlicher Arbeiten und 
Verbesserung der Absatzmöglichkeiten mittels gemeinschaftlichen 
Geschäftsbetriebes 

Rechtsgrundlage § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG 

Status /Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 50 %, Länder: 50 % 

Art der Subvention Produktivitätshilfe 

Maßnahme Nutzungs- und Verwertungsgenossenschaften sowie Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften und -vereine sind unter bestimmten 
Bedingungen insgesamt von der Körperschaftsteuer befreit. Es handelt sich 
hier um wirtschaftliche Hilfsbetriebe der in ihr zusammengeschlossenen 
Land- und Forstwirte. Ihr Geschäftsbetrieb ist grundsätzlich beschränkt auf 
die gemeinwirtschaftliche Benutzung land- und forstwirtschaftlicher 
Betriebseinrichtungen, auf Leistungen im Rahmen von Dienst- und 
Werkverträgen, auf die Bearbeitung oder die Verwertung der von den 
Mitgliedern selbst gewonnenen land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse 
sowie auf die Beratung für die Produktion oder Verwertung 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse der Betriebe der Mitglieder. Die Befreiung 
greift nur, wenn diese Tätigkeiten im Bereich der Land- und Forstwirtschaft 
liegen. Üben die Genossenschaften und Vereine auch Tätigkeiten aus, die 
nicht in § 5 Abs. 1 Nr. 14 KStG genannt sind, und betragen die Einnahmen 
aus diesen nicht begünstigten Tätigkeiten nicht mehr als 10 % der 
Gesamteinnahmen, sind die Genossenschaften und Vereine mit den daraus 
erzielten Gewinnen partiell steuerpflichtig. Übersteigen die nicht begünstigten 
Einnahmen 10 % der Gesamteinnahmen, entfällt die Steuerbefreiung 
insgesamt. 

Nachhaltigkeit der 
Maßnahme 

Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.c einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltige 
Landwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig und sozial- und 
umweltverträglich sein. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 
7.1.a - Ressourcenschonung (Energie) -, 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit -, 8.5.a - 
Beschäftigung - und 11.1.a - nachhaltige Flächennutzung. 
Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben - insbesondere kleinbäuerlichen 
Betrieben - soll dadurch im Wettbewerb mit Großbetrieben sowie gegenüber 
den Abnehmern landwirtschaftlicher Produkte, bei denen ebenfalls eine 
starke Unternehmenskonzentration festzustellen ist, geholfen werden, dass 
ihre überbetrieblichen Zusammenschlüsse zur Verbesserung der Produktion 
oder des Absatzes ihrer Erzeugnisse steuerlich begünstigt werden (s. BT-
Drs. 7/1470 S. 339 und 11/5970 S. 42). 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 
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Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht 
geplant. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 10 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Freibetrag in Höhe von 15.000 € ab VZ 2009 für zehn Jahre für Erwerbs- 
und Wirtschaftsgenossenschaften sowie -vereine, die Land- und 
Forstwirtschaft betreiben 

Ziel Förderung der rationelleren Ausführung landwirtschaftlicher Arbeiten 

Rechtsgrundlage § 25 KStG 

Freibetrag  

bis 2003: 15.339 € 

2004 bis 2008: 13.498 € 

ab 2009: 15.000 € 
 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

0 0 0 0 

Finanzierungsschlüssel Bund: 50 %, Länder: 50 % 

Art der Subvention Produktivitätshilfe 

Maßnahme Der Freibetrag bringt eine steuerliche Entlastung im Veranlagungszeitraum der 
Gründung und in den folgenden neun Jahren. Dadurch werden 
Zusammenschlüsse von Land- und Forstwirten zum Zwecke der gemeinsamen 
Produktion begünstigt. Hierdurch wird die Position dieser Betriebe gegenüber 
Großbetrieben und gewerblichen Tierhaltern sowie gegenüber den Abnehmern 
landwirtschaftlicher Produkte, bei denen ebenfalls eine starke 
Unternehmenskonzentration festzustellen ist, gestärkt. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.c einer nachhaltigen 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltige Landwirtschaft muss 
produktiv, wettbewerbsfähig und sozial- und umweltverträglich sein. Sie 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 2.1.a - Landbewirtschaftung – In 
unseren Kulturlandschaften umweltverträglich produzieren -, 8.1. - 
Ressourcenschonung – Ressourcen sparsam und effizient nutzen -, 8.3. - 
wirtschaftliche Zukunftsvorsorge – Wohlstand dauerhaft erhalten -, 8.4. - 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit – Wirtschaftsleistung umwelt- und 
sozialverträglich steigern -, 8.5.a – Beschäftigung – Beschäftigungsniveau 
steigern - und 11.1.a - Flächeninanspruchnahme – Flächen nachhaltig nutzen. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht geplant. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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b. Gewerbesteuer

Lfd.-Nr.: 11 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Steuerbefreiung kleiner Hochsee- und Küstenfischereiunternehmen 

Ziel Gleichstellung mit der Binnenfischerei, die als Bezieher landwirtschaftlicher 
Einkünfte nicht der Gewerbesteuer unterliegt 

Rechtsgrundlage § 3 Nr. 7 GewStG

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel 2018: Bund: 3,63 %, Länder: 12,56 %, Gemeinden: 83,81 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Die kleinen Hochsee- und Küstenfischereibetriebe unterscheiden sich in der 
Art ihrer Tätigkeit nicht grundsätzlich von den Binnenfischereibetrieben. Da 
die Einkünfte aus Binnenfischereibetrieben nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 EStG 
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sind und somit nicht der 
Gewerbesteuer unterliegen, war es sachlich gerechtfertigt, auch die 
Einkünfte aus kleineren Hochsee- und Küstenfischereibetrieben, die 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind, durch eine besondere 
gewerbesteuerliche Befreiungsvorschrift im Ergebnis auch weiterhin den 
Einkünften aus der Binnenfischerei gleichzustellen.  
Da der Freibetrag bei der Gewerbesteuer inzwischen auf 24.500 € erhöht 
worden ist, hat die Steuerbefreiung für „kleinere“ Fischereibetriebe an 
Bedeutung verloren. 

Nachhaltigkeit der 
Maßnahme 

Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.c einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltige Land- und 
Fischereiwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und 
umweltverträglich sein. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. 
- Wohlstand dauerhaft erhalten -, 8.4. und 8.5. - wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit und Beschäftigung - sowie 15.1 - Artenvielfalt.  
Die begünstigten Betriebe sind zumeist Kleinstbetriebe 
(Familienunternehmen), die ökologisch vorteilhaft mit kleineren 
Fischereifahrzeugen ressourcenschonend und nachhaltig kleine Hochsee- 
und Küstenfischerei betreiben und überwiegend die Nahversorgung der 
Küstenregion sicherstellen. 
Die Steuerbefreiung leistet einen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit, 
Erhaltung und Existenzsicherung derartiger Unternehmen und trägt auch zur 
Stärkung der Wirtschaft in der Küstenregion bei. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Förderung der kleinen Hochsee- und Küstenfischerei insgesamt wird 
umfassend in regelmäßigen Besprechungen mit den Küstenländern und den 
Interessenverbänden systematisch erörtert und im Hinblick auf ihre Ziele und 
Erfolge überprüft. Alle Ergebnisse der Erörterungen lauteten auf Fortführung 
der Maßnahme. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 12 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung landwirtschaftlicher Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften und -vereine, bestimmter 
Tierhaltungskooperationen und bestimmter landwirtschaftlicher 
Produktionsgenossenschaften und -vereine 

Ziel Förderung der rationelleren Ausführung land- und forstwirtschaftlicher Arbeiten 
und Verbesserung der Absatzmöglichkeiten mittels gemeinschaftlichen 
Geschäftsbetriebs; Schutz gegen Verdrängungswettbewerb durch gewerbliche 
Tierzuchtbetriebe sowie Befreiung von Steuern, die nur durch die Rechtsform 
bedingt anfallen 

Rechtsgrundlage § 3 Nrn. 8, 12 und 14 GewStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel 2018: Bund: 3,63 %, Länder: 12,56 %, Gemeinden: 83,81 % 

Art der Subvention Produktivitätshilfe 

Maßnahme Wegen der land- und forstwirtschaftlichen Erwerbs- und 
Wirtschaftsgenossenschaften und -vereine vgl. lfd. Nr. 9. 
Durch die Steuerbefreiung werden Zusammenschlüsse von Land- und 
Forstwirten zum Zwecke der gemeinsamen Produktion begünstigt. Hierdurch 
wird die Position dieser Betriebe gegenüber Großbetrieben und gewerblichen 
Tierhaltern sowie gegenüber den Abnehmern der landwirtschaftlichen 
Produkte, bei denen ebenfalls eine starke Unternehmenskonzentration 
festzustellen ist, gestärkt. 
Die Befreiung bestimmter landwirtschaftlicher Produktionsgenossenschaften 
und -vereine soll verhindern, dass Zusammenschlüsse von Land- und 
Forstwirten zum Zweck der gemeinsamen Produktion mit Steuern belastet 
werden, die sich allein aus ihrer Rechtsform ergeben. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.c einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltige 
Landwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und 
umweltverträglich sein. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 7.1.a 
– Ressourcenschonung -, 8.3. - Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge -, 8.4. - 
Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - und 8.5.a - Beschäftigungsniveau steigern. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht geplant. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  
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Lfd.-Nr.: 13 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung der Vermietungsgenossenschaften und -vereine und der 
gemeinnützigen Siedlungsunternehmen 

Ziel Begünstigung bestimmter Rechtsformen in der Wohnungswirtschaft und 
Berücksichtigung der Gemeinnützigkeit 

Rechtsgrundlage § 3 Nrn. 15 und 17 GewStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel 2018: Bund: 3,63 %, Länder: 12,56 %, Gemeinden: 83,81 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme Vermietungsgenossenschaften und -vereine und gemeinnützige 
Siedlungsunternehmen werden entsprechend der Regelung des § 5 Absatz 1 
Nr. 10 und 12 KStG (vgl. laufende Nr. 8 dieser Anlage) auch von der 
Gewerbesteuer befreit.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.c der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltige 
Landwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und 
umweltverträglich sein – sowie die Nr. 5. - Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts und notwendige Anpassungen an den demografischen 
Wandel. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 2.1.a - 
Landbewirtschaftung – In unseren Kulturlandschaften umweltverträglich 
produzieren -, 8.4. und 8.5.a - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und 
Beschäftigung - sowie 11.1.a - Flächeninanspruchnahme – Nachhaltige 
Flächennutzung - und 11.3. - Wohnen. 
Die Zurverfügungstellung von - insbesondere ausreichend erschwinglichem - 
Wohnraum ist als eine gesellschafts- und sozialpolitische Aufgabe anzusehen; 
dem wird mit den Steuerbefreiungen Rechnung getragen. Gleiches gilt in 
Bezug auf Flächen für kleinere landwirtschaftliche Betriebe, die über 
gemeinnützige Siedlungsunternehmen bereitgestellt werden. Darüber hinaus 
erfüllen die landwirtschaftlichen Siedlungsunternehmen Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung ökologischer Ausgleichs- und 
Ersatzflächen. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht geplant. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6.  

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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c. Umsatzsteuer

Lfd.-Nr.: 14 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung für die Gestellung von 
- land- und forstwirtschaftlichen Arbeitskräften durch juristische

Personen des privaten oder des öffentlichen Rechts für bestimmte
land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie

- Betriebshelfern an die gesetzlichen Träger der Sozialversicherung

Ziel Verstärkte Förderung der Land- und Forstwirtschaft sowie Kostendämpfung im 
Gesundheitsbereich. Die Steuerbefreiung dient  
- der Entlastung der Sozialversicherungsträger von der Umsatzsteuer, die

dadurch anfällt, dass die Sozialversicherungsträger sich zur Erfüllung ihrer
gesetzlich vorgeschriebenen Aufgabe „Personalgestellung“ anderer
Unternehmer bedienen müssen

- der Gleichstellung der land- und forstwirtschaftlichen Betriebshelferdienste
mit den Sozialversicherungsträgern bei Personalgestellungen an
bestimmte land- und forstwirtschaftliche Betriebe

Rechtsgrundlage § 4 Nr. 27 Buchstabe b UStG

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen 
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €) 

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel 2018: Bund: 53,37 %, Länder: 44,63 %, Gemeinden: 2,0 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme Die Steuerbefreiung setzt Art. 132 Abs. 1 Buchstabe g MwStSystRL um. 
Danach sind die eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit 
verbundenen Dienstleistungen von der Steuer zu befreien. Mit dieser Regelung 
wird zwingendes Unionsrecht umgesetzt. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4.c und 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltige 
Landwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig und umweltverträglich sein - 
und - Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Sie unterstützt vor allem den 
Indikatorenbereich 8.5. - Beschäftigung. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht geplant. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 15 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Ermäßigter Steuersatz für bestimmte sonstige Leistungen in der Tier- und 
Pflanzenzucht 

Ziel Förderung der Land- und Forstwirtschaft 

Rechtsgrundlage § 12 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 UStG 

1968: Abwendung einer steuerlichen Mehrbelastung, die sich durch den 
allgemeinen Steuersatz gegenüber dem früheren Umsatzsteuerrecht 
ergeben hätte. Die steuerermäßigten Leistungen waren teilweise im 
alten Umsatzsteuerrecht befreit. 

 Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen zwischen gewerblichen 
und landwirtschaftlichen Unternehmern, soweit letztgenannte die 
Durchschnittssatzbesteuerung nach § 24 UStG anwenden. 

1980: Erweiterung auf Arbeitskräftegestellungen. Weitere Förderung der 
Land- und Forstwirtschaft. 

1991: Aufhebung der Steuerermäßigung für Arbeitskräftegestellungen und 
Ersatz durch eine entsprechende Steuerbefreiung. 

 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel 2018: Bund: 53,37 %, Länder: 44,63 %, Gemeinden: 2,0 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Bestimmte sonstige Leistungen in der Tier- und Pflanzenzucht werden mit dem 
ermäßigten Steuersatz besteuert. 

Nachhaltigkeit der 
Maßnahme 

Die Maßnahme betrifft insbesondere Nr. 4.a - Strukturwandel wirtschaftlich 
erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - und Nr. 4.c - 
nachhaltige Landwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und 
umweltverträglich sein - der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche 2.1.b – Landbewirtschaftung/In unseren Kulturlandschaften 
umweltverträglich produzieren/ökologischer Landbau -, 8.1. - 
Ressourcenschonung – Ressourcen sparsam und effizient nutzen -, 8.4. - 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit – Wirtschaftsleistung umwelt- und 
sozialverträglich steigern -, 8.5. - Beschäftigung/Beschäftigungsniveau steigern 
- und 15.1. - Artenvielfalt – Arten erhalten - Lebensräume schützen. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Die Steuerermäßigung wurde als Teilaspekt im Gutachten zur „Analyse und 
Bewertung der Strukturen von Regel- und ermäßigten Sätzen bei der 
Umsatzbesteuerung“ unter Leitung von Prof. Dr. Ashok Kaul (Universität des 
Saarlandes, September 2010) mit evaluiert. Die Verfasser schlagen vor, die 
Steuerermäßigung abzuschaffen. Die Gutachter führen im Wesentlichen aus, 
dass die Steuersatzermäßigung für landwirtschaftliche Leistungen zwar 
grundsätzlich mit den Vorgaben der MwStSystRL und der Verfassung 
übereinstimme. Allerdings stelle die Förderung der Land- und Forstwirtschaft 
kein überzeugendes Ziel mehr dar. Sie sei intransparent, zeitige ungleiche 
Wirkungen (da nicht alle land- und forstwirtschaftlichen Leistungen 
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gleichermaßen gefördert werden) und führe zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
bestehe zumindest insoweit Reformbedarf, als der Kreis der ermäßigt 
besteuerten Leistungen auf die typischen Eingangsleistungen von pauschal 
versteuernden Land- und Forstwirten zu beschränken sei. 
Die Ergebnisse der o.a. Untersuchung zu § 12 Abs. 2 Nrn. 3 und 4 UStG 
werden von der Bundesregierung so nicht geteilt. Nach deren Auffassung ist 
die Beibehaltung des ermäßigten Steuersatzes für die hier angesprochenen 
sonstigen Leistungen in der Tier- und Pflanzenzucht nach wie vor begründet, 
insbesondere vor dem Hintergrund der geänderten gesellschaftlichen 
Anforderungen gegenüber der Land- und Forstwirtschaft (z. B. hinsichtlich der 
Förderung kleinerer und weniger spezialisierter Betriebe, der Erhaltung von 
Tier- und Pflanzenarten, der Artenvielfalt, der Erhaltung der Kulturlandschaft, 
der Züchtung klimaresistenter Tier- und Pflanzenarten etc.).  

Eine ggf. spätere Evaluierung dieser Maßnahme sollte – insbesondere auch 
unter Wettbewerbsgesichtspunkten – die europaweite Fördersituation erfassen. 
Dies ist aber zurzeit nicht geplant. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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d. Versicherungsteuer

Lfd.-Nr.: 16 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung für Viehversicherungen, bei denen die 
Versicherungssumme 4.000 € nicht übersteigt 

Ziel Begünstigung der Viehhaltung in kleineren Betrieben 

Rechtsgrundlage § 4 Nr. 9 VersStG

1922: (Erhöhung der Freigrenzen 1944 und 1959) 

2001: 3.835 € 

2002: 4.000 € 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen 
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €) 

2017 2018 2019 2020 

0 0 0 0 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Bestimmte Viehversicherungen werden von der Versicherungsteuer befreit, um 
die Viehhaltung in kleineren Betrieben zu unterstützen. Die Regelung dient 
auch der Vereinfachung der Besteuerung.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere Nr. 4.c der Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltige 
Landwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und 
umweltverträglich sein. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 2.1. b 
- Landbewirtschaftung/In unseren Kulturlandschaften umweltverträglich
produzieren/ökologischer Landbau - sowie 15.1. - Artenvielfalt.

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden 2009 (durch BRH und BMF mittels Erhebungen beim 
Statistischen Bundesamt und der Versicherungswirtschaft) durchgeführt. 

Der Bundesrechnungshof hat in seinen Bemerkungen 2010 zur Haushalts- und 
Wirtschaftsführung vom 19. April 2010 – VIII 2 - 2009 - 0902 (Bem.) – 
festgestellt, dass infolge massiver struktureller Veränderungen in der 
Landwirtschaft die Art von landwirtschaftlichen Kleinstbetrieben, die der 
Gesetzgeber begünstigen wollte, deutlich abgenommen habe und daher 
empfohlen, die Steuerbefreiung für Viehversicherungen abzuschaffen. 

Die Bundesregierung hat die Anmerkungen des BRH geprüft und festgestellt, 
dass die Gründe für die Einführung der Begünstigungsnorm fortbestehen. 
Landwirtschaftliche Kleinstbetriebe benötigen die Steuerbefreiung weiterhin im 
Bereich der Nebenerwerbslandwirtschaft und z. B. dort, wo nur einzelne 
wertvolle Tiere versichert werden. Gleichzeitig kommt ihr auch eine Bedeutung 
zu für die Haltung seltener und vom Aussterben bedrohter Haustier- und 
Nutzungsrassen und damit für die Erhaltung tiergenetischer Ressourcen. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 17 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerermäßigung für Hagelversicherungen und bei der im Betrieb der 
Landwirtschaft oder Gärtnerei genommenen Versicherung von 
Glasdeckungen über Bodenerzeugnissen gegen Hagel 

Ziel Sonstige Hilfen 

Rechtsgrundlage § 6 Abs. 2 Nr. 4 VersStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

30 30 30 30 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme Die Sonderregelung begünstigt die Betriebe der Landwirtschaft und 
Gärtnereien, die in hagelreichen Gegenden ansässig sind. Sie nivelliert die 
Steuer auf die Prämien der Landwirte in hagelreichen gegenüber hagelarmen 
Gegenden durch die Steuerbemessung ausschließlich auf die 
Hagelversicherungssumme. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere Nr. 4.c der Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltige 
Landwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und 
umweltverträglich sein. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. 
und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a - Beschäftigung. 
Die Maßnahme sorgt für eine gleiche und deutlich niedrigere Steuerbelastung 
der Hagelversicherungsprämien der Landwirte und Gärtnereien und erhält 
zumindest damit indirekt den wirtschaftlichen Wohlstand und die 
Erwerbstätigenquote in diesen Betrieben. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen sind bisher nicht erfolgt und auch nicht vorgesehen, da keine 
Daten vorhanden sind. Die Versicherungswirtschaft führt keine 
diesbezüglichen Erhebungen durch. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  

 



Drucksache 19/15340 – 334 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 

Lfd.-Nr.: 18 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerermäßigung für sogenannte „agrarische 
Mehrgefahrenversicherungen“ 

Ziel Förderung der Landwirtschaft zur Anpassung an den Klimawandel durch 
Unterstützung eines privatwirtschaftlichen Instrumentes zur Risikovorsorge, 
dadurch wird der Staat an anderer Stelle (Ad-hoc-Hilfen in Krisensituationen) 
entlastet. 

Rechtsgrundlage § 5 Abs. 1 Nr. 2 und § 6 Abs. 2 Nr. 4 VersStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

10 10 10 10 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Die Sonderregelung begünstigt die Betriebe der Landwirtschaft und 
Gärtnereien. Versicherungen der Bodenerzeugnisse gegen die 
Elementargefahren Hagelschlag, Sturm, Starkregen, Starkfrost und 
Überschwemmungen sowie die Versicherung von Glasdeckungen über den 
Bodenerzeugnissen gegen Hagelschlag, Sturm, Starkregen oder 
Überschwemmungen werden nicht mit dem Regelsteuersatz von 19 % auf 
der Grundlage des gezahlten Versicherungsentgelts besteuert, sondern mit 
dem Sondersteuersatz von 0,3 Promille, bezogen auf die 
Versicherungssumme für jedes Kalenderjahr. Die Begünstigung wirkt in der 
Weise, dass die Versicherungssumme als besondere 
Bemessungsgrundlage der Versicherungsteuer unverändert bleibt, 
unabhängig davon, ob der versicherte Gegenstand gegen eine oder 
mehrere Gefahren versichert wird. Demzufolge bleibt die 
versicherungsteuerliche Belastung jeweils gleich, auch wenn die 
Versicherung gegen mehrere oder gegen alle der vorgenannten Gefahren 
genommen wird und deshalb höhere Versicherungsprämien anfallen. Mit 
dieser Maßnahme wird dem Klimawandel bei Versicherungen der 
Bodenerzeugnisse Rechnung getragen und die Eigenvorsorge in der 
Landwirtschaft gestärkt.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere Nr. 4.c der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltige Landwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- 
und umweltverträglich sein. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 
8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a - Beschäftigung. Sie sorgt für eine deutlich 
niedrigere Steuerbelastung der Versicherungsprämien auch für sogenannte 
„agrarische Mehrgefahrenversicherungen“ der Landwirte und Gärtnereien. 
Sie trägt damit dem Umstand Rechnung, dass durch den Klimawandel 
Gefahren für Ernten und Glasdeckungen über Bodenerzeugnissen nicht nur 
durch Hagel, sondern auch durch andere wetterbedingte Elementargefahren 
drohen. Die Subvention stärkt die Attraktivität der erwünschten 
Eigenvorsorge und trägt damit auch zur Verbesserung des wirtschaftlichen 
Wohlstands dieses Wirtschaftszweigs und zur Steigerung der 
Erwerbstätigenquote bei. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 
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Evaluierungen Evaluierungen sind bisher nicht erfolgt und auch nicht vorgesehen, da 
derzeit keine Daten vorhanden sind. Die Versicherungswirtschaft verfügt 
derzeit über keine diesbezüglichen Erhebungen. Die Vorschrift wurde durch 
das Verkehrsteueränderungsgesetz vom 5. Dezember 2012 neu eingeführt. 
Der Steueranmeldevordruck wurde entsprechend geändert, so dass eine 
Evaluierung nach Inkrafttreten einer gesetzlichen Verpflichtung zur 
elektronischen Anmeldung möglich sein wird.  

Ausblick Es bestehen derzeit Pläne, die in der Mehrgefahrenversicherung 
aufgenommenen Elementargefahren um die Gefahr „Dürre“ zu erweitern. 
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e. Kraftfahrzeugsteuer 

Lfd.-Nr.: 19 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung für zulassungspflichtige Zugmaschinen und 
Sonderfahrzeuge sowie hinter diesen mitgeführte Anhänger 
(ausgenommen Sattelzugmaschinen und -anhänger) 

Ziel Förderung der Land- und Forstwirtschaft 

Rechtsgrundlage § 3 Nr. 7 KraftStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

465 470 475 480 

Finanzierungsschlüssel bis 30.6.2009:  Länder: 100 % 
ab 1.7.2009:  Bund: 100 % 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Die genannten Fahrzeuge sind bei verkehrsrechtlich notwendiger Zulassung in 
voller Höhe begünstigt, solange sie ausschließlich in oder für land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe i. S. des Steuerrechts zweckbestimmt verwendet 
werden. Art und Umfang der Benutzung öffentlicher Straßen sind unerheblich. 
Vorrangig zur Verrichtung von Arbeit außerhalb öffentlicher Straßen bestimmte 
Fahrzeuge und selbstfahrende Arbeitsmaschinen sind regelmäßig vom 
verkehrsrechtlichen Zulassungsverfahren ausgenommen. Sie sind damit nach 
§ 3 Nr. 1 KraftStG steuerbefreit und fallen nicht unter die 
Begünstigungsvorschrift des § 3 Nr. 7 KraftStG. 
In Teilen des Anwendungsbereiches von § 3 Nr. 7 KraftStG besteht eine 
Konkurrenzsituationen zu gewerblichen Betrieben, insbesondere des 
Güterkraftverkehrs sowie der Land- und Forstwirtschaft, die nicht begünstigt 
werden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.c der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltige 
Land- und Forstwirtschaft muss produktiv, wettbewerbsfähig sowie sozial- und 
umweltverträglich sein. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3 
und 8.4 - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit. Der wirtschaftliche Wohlstand im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft wurde gesteigert, indem als Maßnahme der Zukunftsvorsorge 
die angestrebte Motorisierung der Land- und Forstwirtschaft erreicht und 
erhalten wird. 
Dies trägt im Bereich der Land- und Forstwirtschaft zur Sicherung der 
Versorgungslage bei. 
Die Maßnahme ist nicht nachhaltig in Bezug auf die Nr. 3.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – 
erneuerbare Naturgüter und Böden nur im Rahmen ihrer 
Regenerationsfähigkeit nutzen und Freisetzung von Stoffen nur unter 
Beachtung des Vorsorgeprinzips im Rahmen der ökologischen Grenzen der 
Tragfähigkeit natürlicher Systeme – sowie die Indikatorenbereiche 3.2.a – 
Luftbelastung - und 13.1.a – Klimaschutz. 
Es ergeben sich Zielkonflikte mit ökologischen Zielen; so schafft die 
Maßnahme Anreize zu einer Intensivierung des Maschineneinsatzes und damit 
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auch zu intensiverer Bodenbewirtschaftung. 
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Vorschrift gehört zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 
27. Subventionsberichts. Die Maßnahme wurde im Rahmen des
Forschungsgutachtens „Evaluierung von Steuervergünstigungen“ durch das
FiFo Köln in Kooperation mit ZEW Mannheim, ifo München und dem
Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober
2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit Kasten 5).
Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die Motorisierung der 
Landwirtschaft als Ziel der Vergünstigung erreicht sei. Insofern sei die Wirkung 
des Instruments inzwischen eher begrenzt. Vielmehr würden schädliche 
Umweltwirkungen und -anreize ausgelöst. Im Rahmen einer grundlegenderen 
agrarpolitischen Zieldiskussion seien Instrumente gefragt, die potenziell 
weniger umweltschädliche Produktionsfaktoren begünstigen. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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f. Alkoholsteuer/Branntweinsteuer

Lfd.-Nr.: 20 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerermäßigung für Abfindungsbrennereien, Stoffbesitzer und 
inländische Kleinverschlussbrennereien bis 4 hl A. 

Ziel Schutz der mit hohen Kosten arbeitenden Kleinbrennereien 
Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit sowie damit verbunden Erhalt von 
Arbeitsplätzen 
Beitrag zum Erhalt der ökologisch wertvollen Streuobstwiesen 

Rechtsgrundlage § 131 Abs. 2 BranntwMonG (bis 31.12.2017)
ab 1.1.2018: § 2 Abs. 2 Alkoholsteuergesetz (AlkStG)

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen 
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €) 

2017 2018 2019 2020 

6 6 6 6 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Der Grund für die Einführung der Vergünstigung besteht für die Brennereien 
mit einer Jahreserzeugung bis 4 hl A sowie für die Stoffbesitzer auch heute 
noch. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie -
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich, ökologisch und sozial tragfähig sowie 
generationengerecht gestalten. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche 8.3 und 8.4 - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a - Beschäftigung - und 15.1 - 
Artenvielfalt - Arten erhalten - Lebensräume schützen. 
Für die kleinen und mittelständischen Brennereien dient die Maßnahme zur 
Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit und damit auch zum Erhalt von 
Arbeitsplätzen. 

Außerdem erkennt der Bund mit der Maßnahme die ökologische und kulturelle 
Bedeutung der Klein- und Obstbrenner für den Erhalt der Streuobstwiesen an. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Eine Evaluierung der Steuerermäßigung hat nicht stattgefunden. 

Ausblick Nach dem Branntweinmonopolabschaffungsgesetz vom 21.6.2013 endete das 
deutsche Branntweinmonopol für Abfindungsbrenner und Stoffbesitzer mit 
Ablauf des 31.12.2017. Die Steuervergünstigung bleibt auch nach der 
Abschaffung des Branntweinmonopols bestehen. 
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g. Energiesteuer 

Lfd.-Nr.: 21 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbegünstigung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft 
(Agrardiesel) 

Ziel Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe 

Rechtsgrundlage § 57 EnergieStG 

Status / Befristung befristet bis 31.12.2020 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

471 467 450 450 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Landwirtschaftliche Betriebe erhalten seit 1951 eine Verbilligung für 
versteuerten Dieselkraftstoff, soweit dieser zur Bodenbewirtschaftung oder 
bodengebundenen Tierhaltung in landwirtschaftlichen Maschinen und 
Fahrzeugen verwendet worden ist. Rechtsgrundlage dafür war das 
Landwirtschafts-Gasölverwendungsgesetz, das als Auftragsangelegenheit von 
den Ländern durchgeführt wurde. Die hierzu benötigten Mittel hat der Bund 
jeweils im Einzelplan 10 (Agrarhaushalt) zur Verfügung gestellt. Seit dem 
1. Januar 2001 erfolgte die Begünstigung im Rahmen eines im 
Mineralölsteuergesetz und seit dem 1. August 2006 im Energiesteuergesetz 
verankerten Entlastungsverfahrens. Die Zuständigkeit dafür liegt ausschließlich 
bei der Zollverwaltung. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig sowie 
generationengerecht gestalten. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche 8.3 - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge -, 8.4 - 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - und kann positiv auf den Indikatorenbereich 
8.5.a - Beschäftigung wirken. 
Die Unterstützung dient der Aufrechterhaltung einer unabhängigen Versorgung 
sowie der Schaffung guter Investitionsbedingungen und der Stärkung der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Agrar- und 
Forstwirtschaft. 

Die Maßnahme ist jedoch nicht nachhaltig in Bezug auf die Nr. 3.a der 
Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie - erneuerbare Naturgüter und Böden nur im Rahmen 
ihrer Regenerationsfähigkeit nutzen und Freisetzung von Stoffen nur unter 
Beachtung des Vorsorgeprinzips im Rahmen der ökologischen Grenzen der 
Tragfähigkeit natürlicher Systeme - sowie die Indikatorenbereiche 3.2.a - 
Luftbelastung -, 7.1.a – Ressourcenschonung - und 13.1.a – Klimaschutz. 
Sie reduziert Anreize zum effizienten Einsatz von Treibstoffen, begünstigt 
jedoch die Verwendung von Biokraftstoffen als Beitrag zur Reduzierung von 
Treibhausgasemissionen. 
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 
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Im Hinblick auf den Beschluss der Bundesregierung zum 
Klimaschutzplan 2050 vom 14. November 2016 wird eine klimafreundliche 
Fortentwicklung des Steuer- und Abgabesystems angestrebt. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Vorschrift gehört zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 
27. Subventionsberichts. Die Maßnahme wurde im Rahmen des 
Forschungsgutachtens „Evaluierung von Steuervergünstigungen“ durch das 
FiFo Köln in Kooperation mit ZEW Mannheim, ifo München und dem 
Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 
2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit Kasten 5).  
Aus Sicht der Gutachter sei das Ziel der Steuerentlastung kompatibel mit dem 
Zielkanon der Agrarpolitik. Die Steuerentlastung solle dennoch nicht 
unverändert beibehalten werden. Zwar könne eine Entlastung des 
Produktionsfaktors Diesel die Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen 
Betriebe verbessern. Dennoch sei das Instrument in seiner Ausgestaltung nicht 
zielgenau, verzerre den Einsatz der Produktionsfaktoren zugunsten von Diesel 
und weise u. a. kritische Verteilungs- und Umweltwirkungen auf. Dazu zähle 
die Verringerung der Anreize zur Reduzierung des Dieselverbrauchs. 
In den Kalenderjahren 2016 und 2017 wurde die Steuerbegünstigung für 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft durch den Bundesrechnungshof 
geprüft. Mit dieser erneuten Prüfung sollte festgestellt werden, welche 
Maßnahmen nach der Prüfung des Bundesrechnungshofs im 
Kalenderjahr 2011 umgesetzt wurden und wie die Antragsbearbeitung aktuell 
durchgeführt wird. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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2. Gewerbliche Wirtschaft (ohne Verkehr)

2.1. Bergbau 

2.2.  Strukturmaßnahmen für die neuen Länder und Berlin 

Lfd.-Nr.: 22 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Investitionszulage für Ausrüstungen 

Ziel Die Investitionszulage unterstützt betriebliche Erstinvestitionen des 
verarbeitenden Gewerbes, bestimmter produktionsnaher Dienstleistungen und 
des Beherbergungsgewerbes im Fördergebiet und bietet damit einen Anreiz für 
eine stetige Investitionstätigkeit in den neuen Ländern und in Berlin. 

Rechtsgrundlage § 2 InvZulG 2010

Status / Befristung befristet bis 31.12.2013 

Finanzielles Volumen 
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €) 

2017 2018 2019 2020 

26 11 . . 

Finanzierungsschlüssel 2013: Bund: 47,4 %, Länder / Gemeinden: 52,6 % (ESt, KSt) 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Förderung der Anschaffung und Herstellung neuer beweglicher 
Wirtschaftsgüter in Betrieben des verarbeitenden Gewerbes, der 
produktionsnahen Dienstleistungen und des Beherbergungsgewerbes durch 
Gewährung einer steuerfreien Investitionszulage, erhöhte Förderung solcher 
Betriebe, die die EU-rechtliche Definition der kleineren und mittleren 
Unternehmen (KMU) erfüllen; in den neuen Ländern und in Berlin. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten. Sie 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Degression Die Maßnahme begann in 2010 und ist befristet bis Ende 2013 bei jährlich 
sinkender Zulagenhöhe. Diese Ausgestaltung der Degression wurde auch 
nach Überprüfung beibehalten.  

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind im Hinblick auf die 
Befristung auch nicht mehr nötig. 

Ausblick Die Regelung ist ausgelaufen. 
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Lfd.-Nr.: 23 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Investitionszulage für betriebliche Gebäudeneubauten in den neuen 
Ländern und in Berlin 

Ziel Die Investitionszulage unterstützt betriebliche Erstinvestitionen des 
verarbeitenden Gewerbes, bestimmter produktionsnaher Dienstleistungen und 
des Beherbergungsgewerbes und bietet damit einen Anreiz für eine stetige 
Investitionstätigkeit in den neuen Ländern und in Berlin.  

Rechtsgrundlage § 2 InvZulG 2010

Status / Befristung befristet bis 31.12.2013 

Finanzielles Volumen 
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €) 

2017 2018 2019 2020 

5 2 . . 

Finanzierungsschlüssel 2013: Bund: 47,4 %, Länder / Gemeinden: 52,6 % (ESt, KSt) 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Förderung betrieblich genutzter Gebäude von Betrieben des verarbeitenden 
Gewerbes, der produktionsnahen Dienstleistungen und des 
Beherbergungsgewerbes und bietet damit einen Anreiz für eine stetige 
Investitionstätigkeit in den neuen Ländern und in Berlin.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten. Sie 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Degression Die Maßnahme begann in 2010 und ist befristet bis Ende 2013 bei jährlich 
sinkender Zulagenhöhe. Diese Ausgestaltung der Degression wurde auch 
nach Überprüfung beibehalten. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind im Hinblick auf die 
Befristung auch nicht mehr nötig. 

Ausblick Die Regelung ist ausgelaufen. 
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2.2. Gewerbliche Wirtschaft allgemein (ohne Verkehr) 

a.  Einkommen- und Körperschaftsteuer 

Lfd.-Nr.: 24 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung des INVEST- und EXIT-Zuschusses für 
Wagniskapitalinvestitionen 

Ziel Erhalt der vollen Wirksamkeit des INVEST- und EXIT-Zuschusses, 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für Wagniskapitalfinanzierungen 

Rechtsgrundlage § 3 Nr. 71 EStG 

Status / Befristung unbefristet (aber Befristung des INVEST- und EXIT-Zuschusses selbst (vgl. lfd. 
Nr. 35 der Anlage 1 und 7) 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

10 10 10 10 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Gewährung einer Steuerbefreiung für den sog. INVEST-Zuschuss, der in Höhe 
von 20 % der Anschaffungskosten für den Erwerb einer begünstigten 
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft gezahlt wird. Ebenfalls steuerfrei ist 
der im Jahr 2017 eingeführte EXIT-Zuschuss, der im Veräußerungsfall die 
Steuerbelastung auf Veräußerungsgewinne von INVEST-geförderten 
Beteiligungen pauschal mindern soll (vgl. auch lfd. Nr. 35 der Anlage 1 und 7).  

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Nachhaltigkeit der  
Maßnahme 

Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - 
und unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 9.1. - 
Innovation. 

Evaluierungen Evaluierungen werden im Zusammenhang mit der Evaluierung des INVEST- 
und EXIT-Zuschusses selbst vorgenommen. Eine erste Evaluierung des 
INVEST-Zuschusses durch das BMWi hat bereits stattgefunden (vgl. lfd. Nr. 35 
der Anlage 1 und 7). 

Ausblick Prüfung, ob aufgrund von Änderungen im INVEST- und EXIT-Programm 
Anpassungen bei der Steuerbefreiung erforderlich werden. 
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Lfd.-Nr.: 25 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Steuerbefreiung für Sanierungserträge 

Ziel Erleichterung von erfolgreichen Unternehmenssanierungen 

Rechtsgrundlage § 3a EStG i.V.m. § 3c Absatz 4 EStG / § 7b GewStG

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen 
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €) 

2017 2018 2019 2020 

- - - - 

Finanzierungsschlüssel Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer 

Art der Subvention Produktivitätshilfe 

Maßnahme Sanierungserträge (Buchgewinne, die aufgrund von Forderungsverzichten von 
Gläubigern in Sanierungsfällen entstehen, die jedoch keine 
Liquiditätsverbesserung zur Folge haben) werden steuerfrei gestellt. 
Sanierungskosten sind im Gegenzug nicht abzugsfähig. Bestehende 
Verlustverrechnungspotenziale gehen bis zur Höhe des Sanierungsgewinns 
(Sanierungsertrag abzgl. Sanierungskosten) unter. Die Norm ist erstmals in 
den Fällen anzuwenden, in denen die Schulden ganz oder teilweise nach dem 
8. Februar 2017 erlassen wurden. Sie gilt auf Antrag auch für Altfälle, in denen
die Schulden vor dem 9. Februar 2017 erlassen wurden.

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - 
und unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a - 
Beschäftigungsniveau steigern.  

Evaluierungen Evaluierungen sind bisher nicht vorgesehen. Im Übrigen vgl. Aussagen zu 
Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 26 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Übertragung von stillen Reserven, die bei der Veräußerung von Grund 
und Boden, Gebäuden, von Aufwuchs auf Grund und Boden, 
Binnenschiffen sowie Anteilen an Kapitalgesellschaften aufgedeckt 
werden, auf neue Investitionen in Grund und Boden, Gebäude, in 
Aufwuchs auf Grund und Boden, Binnenschiffe und in Anteile an 
Kapitalgesellschaften 

Ziel Erleichterung der Anpassung an regionale, technische oder wirtschaftliche 
Strukturänderungen, Belebung des Grundstücksverkehrs und Verbesserung 
von Finanzierungsmöglichkeiten für Investitionen 

Rechtsgrundlage § 6b Abs. 1-7, 10 und § 6c EStG 

1965: Einführung der Regelung 

1996: Ausdehnung auf mittelständische Unternehmen in den neuen 
Ländern durch Jahressteuergesetz 1996 

1999: Beschränkung der Vergünstigung auf Veräußerungsgewinne 
von Grund und Boden, Gebäuden sowie von Aufwuchs auf 
Grund und Boden 

2002: Einführung einer Reinvestitionsrücklage für Gewinne aus der 
Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften durch 
Personenunternehmen bis zu einer Obergrenze für den 
Veräußerungsgewinn i. H. v. 500.000 € 

2006: Einführung einer Reinvestitionsrücklage für Gewinne aus der 
Veräußerung von Binnenschiffen 

2016: Einführung einer Vergünstigung für die Investition in 
Betriebsvermögen in einem anderen Staat der EU oder des 
EWR 

 

Status /Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

300 295 285 270 

Finanzierungsschlüssel Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Die Frist zur Übertragung der Rücklagen beträgt grundsätzlich 4 Jahre und 
verlängert sich bei neu hergestellten Gebäuden auf 6 Jahre. 

Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften dürfen 
bis zu 500.000 € übertragen werden. 
Die Regelung stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der sofortigen 
Versteuerung betrieblicher Veräußerungsgewinne dar. Sie wurde eingeführt, 
damit Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nicht mehr benötigt werden 
oder infolge einer Standortverlegung oder Strukturveränderung aufgegeben 
werden, ganz oder teilweise ohne Steuerbelastung veräußert werden können, 
um den Veräußerungserlös insoweit ungeschmälert zur Neuinvestition, 
Rationalisierung oder Modernisierung von betrieblichen Produktionsanlagen zu 
erhalten. Die Länge der Reinvestitionsfrist trägt dem Umstand Rechnung, dass 
sinnvolle Neuinvestitionen eine ausreichend bemessene Planungsphase 
benötigen, bis die endgültige Investitionsentscheidung fällt. 
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Bis einschließlich Veranlagungszeitraum 1998 waren von dieser Regelung 
auch Veräußerungsgewinne anderer Anlagegüter (z. B. Betriebsanlagen und 
andere abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, Schiffe und Anteile an 
Kapitalgesellschaften) betroffen. Ab dem Veranlagungszeitraum 2002 findet 
die Regelung in modifizierter Form auch auf Reinvestitionen bei Veräußerung 
von Anteilen an Kapitalgesellschaften Anwendung. Außerdem wurde für 
Veranlagungszeiträume 2006 bis 2010 der sachliche Anwendungsbereich 
wieder auf Binnenschiffe ausgedehnt. Durch das JStG 2010 wurde die bis 
2010 geltende zeitliche Beschränkung des § 6b EStG für Binnenschiffe 
aufgehoben 
(= zeitlich uneingeschränkte Anwendung des § 6b EStG auch für 
Binnenschiffe). 
Seit dem Steueränderungsgesetz 2015 kann bei (geplanter) Investition in 
einem Betriebsvermögen eines anderen EU-/EWR-Staates die auf den 
Veräußerungsgewinn eines begünstigten Wirtschaftsguts entfallende Steuer in 
fünf gleichen Jahresraten entrichtet werden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere Nr. 4.a der Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig sowie 
generationengerecht gestalten. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche  

• 8.3. - Angemessene Bruttoanlageinvestitionen: Die steuerfreie 
Übertragung stiller Reserven kann die Bruttoanlageinvestitionen steigern, 
da sie Reinvestitionen erleichtert. 

• 8.4. - Stetiges Wachstum: Die Steuervergünstigung nach § 6b und § 6c 
EStG kann Wachstumsimpulse setzen, da sie Unternehmen bei der 
Anpassung an den Strukturwandel unterstützt. 

• 8.5. - Erhöhung der Erwerbstätigenquote: Die Maßnahme kann das 
Beschäftigungsniveau steigern, da sie es Unternehmen ermöglicht, sich 
auf neue strukturelle Gegebenheiten einzustellen. 

Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.).  

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). Nach Darstellung der Gutachter erfordere eine erfolgreiche Tätigkeit 
als Unternehmerin oder Unternehmer eine dauerhafte Auseinandersetzung mit 
Strukturveränderungen. Mithin gehöre die Anpassung zu den originären 
Aufgabenfeldern eines Unternehmens. Eine aktive staatliche Tätigkeit zur 
Begleitung von Strukturveränderungen wäre vor allem dann angezeigt, wenn 
bspw. ein singulärer Schock eine einzelne Region treffen würde, sodass von 
einer Absorption des Schocks durch andere Unternehmen nur eingeschränkt 
oder gar nicht ausgegangen werden könnte. 

Ausblick Es ist ein Vertragsverletzungsverfahren bei der KOM zu der Frage anhängig, 
ob § 6b Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 EStG gegen Artikel 63 AEUV und 
Artikel 40 des EWR-Abkommens verstößt.  
Des Weiteren werden die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens derzeit 
geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 27 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Übertragung von stillen Reserven, die bei der Übertragung von Grund 
und Boden, Gebäuden sowie von Aufwuchs auf Grund und Boden auf 
bestimmte Erwerber zur Vorbereitung oder Durchführung von 
Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen aufgedeckt werden 

Ziel Beseitigung von steuerlichen Hemmnissen für die Durchführung von 
städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, im Übrigen vgl. 
Ausführungen zu Nr. 26 

Rechtsgrundlage § 6b Abs. 8 und 9 EStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Die Regelung stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der sofortigen 
Versteuerung betrieblicher Veräußerungsgewinne dar. Die Vorschrift beseitigt 
steuerliche Hemmnisse, die die erforderlichen städtebaulichen Sanierungs- 
und Entwicklungsmaßnahmen erschweren würden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere Nr. 4.a der Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig sowie 
generationengerecht gestalten. Sie unterstützt die Indikatorenbereiche 

• 8.3. - Angemessene Bruttoanlageinvestitionen: Die steuerbefreite 
Übertragung stiller Reserven kann die Bruttoanlageinvestitionen steigern, 
da sie Reinvestitionen erleichtert. 

• 8.4. - Stetiges Wachstum: Die Steuervergünstigung nach § 6b und § 6c 
EStG kann positive Wachstumsimpulse setzen, da sie Unternehmen bei 
der Anpassung an den Strukturwandel unterstützt. 

• 8.5. - Erhöhung der Erwerbstätigenquote: Die Maßnahme kann das 
Beschäftigungsniveau steigern, da sie es Unternehmen ermöglicht, sich 
auf neue strukturelle Gegebenheiten einzustellen. 

• 11.1. - Flächeninanspruchnahme: Durch die Bereitstellung von 
Grundstücken und Gebäuden für städtebauliche Entwicklungs‐ und 
Sanierungsmaßnahmen kann die Subvention zu einer nachhaltigen 
Flächennutzung beitragen. 

• 11.3. - Wohnen: Durch die Bereitstellung von Grundstücken und 
Gebäuden an die laut § 6b Abs. 8 EStG zulässigen Erwerber 
(beispielsweise Gebietskörperschaften und Gemeindeverbände) könnte 
durch eben diese Erwerber im Rahmen von städtebaulichen Entwicklungs‐ 
und Sanierungsmaßnahmen neuer Wohnraum entstehen, was sich 
dämpfend auf Wohnkosten auswirken könnte. 

Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  
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Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). Die Sicherung „bezahlbaren“ Wohnraums und die Vermeidung von 
„Flächenfraß“ könne aus Sicht der Gutachter gleichzeitig gefördert werden, 
wenn die Ausweisung von Bauland aus bereits versiegelten, nicht mehr 
anderweitig benötigten Flächen erfolgt. Staatliche Maßnahmen zur 
Sicherstellung eines ansprechenden Gemeinde‐ und Landschaftsbilds seien 
geboten, wenn ein geringer Flächenverbrauch den Charakter eines 
öffentlichen Guts aufweist. Dies könne durchaus auch im Rahmen der hier 
gegenständlichen Steuervergünstigung geschehen. Außerdem können auf 
diesem Wege negative externe Effekte unansehnlicher Räume verringert 
werden. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft.  
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Lfd.-Nr.: 28 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Sonderabschreibungen zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe bei 
beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens i. H. v. bis zu 20 % 
der um den Investitionsabzugsbetrag geminderten Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten in den ersten 5 Jahren 

Ziel Liquiditätshilfe zur Förderung der Investitions- und Innovationsfähigkeit und der  

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der begünstigten Betriebe 

Rechtsgrundlage bis 2007:  § 7g Abs. 1 und 2 EStG a. F. 
ab 2008:  § 7g Abs. 5 und 6 EStG  

(i. d. F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008) 

1983: Einführung der Regelung; Erweiterung der 
Vergünstigung ab 1. Januar 1988 

1988: Verdopplung des Abschreibungssatzes von 10 % auf 
20 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten im 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung 

1993 und 1997: Erweiterung 

2000: Beschränkung der Sonderabschreibung auf die Fälle, in 
denen die Ansparabschreibung gebildet worden ist 

2003: Die Beschränkung der Sonderabschreibung auf die 
Fälle, in denen eine Ansparabschreibung gebildet 
worden ist, gilt nicht bei Existenzgründern für das 
Wirtschaftsjahr, in dem mit der Betriebseröffnung 
begonnen wird  

2008: Umgestaltung im Rahmen des 
Unternehmensteuerreformgesetzes 2008. 
Die Sonderabschreibung beträgt bis zu 20 % der um den 
Investitionsabzugsbetrag geminderten Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten in den ersten 5 Jahren. Die 
vorherige Bildung eines Investitionsabzugsbetrages (vgl. 
lfd. Nr. 29) ist nicht Voraussetzung für die 
Sonderabschreibung. Die Sonderabschreibung ist 
nunmehr auch für nicht neue Wirtschaftsgüter zulässig. 

2009 bis 2010: Befristete Erweiterung des Kreises der begünstigten 
Unternehmen durch Anhebung der 
Betriebsgrößenklassen 

 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

30 15 - - 

Finanzierungsschlüssel Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme bis 2007: Für nach dem 31. Dezember 2000 angeschaffte neue 
Wirtschaftsgüter wird eine Sonderabschreibung nur gewährt, 
wenn eine Ansparabschreibung gebildet worden ist; 
dies gilt nicht bei Existenzgründern für das Wirtschaftsjahr, in dem 
mit der Betriebseröffnung begonnen wird.  
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ab 2008: Sonderabschreibungen können auch unabhängig von der Bildung 
eines Investitionsabzugsbetrags in Anspruch genommen werden. 
Beschränkung auf neue Wirtschaftsgüter entfällt. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten. Sie 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5. - 
Beschäftigungsniveau steigern. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen, da die Förderung von kleinen und 
mittleren Unternehmen beibehalten und auch weiter verstärkt werden soll.  

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt. Eine verbindliche und 
dauerhafte Erhebung von Wirkungsindikatoren fand bisher nicht statt, weil 
belastbare Indikatoren nur für diesen Bereich der steuerlichen Vergünstigung 
nicht erfassbar sind. Eine künftige Evaluierung erscheint jedoch zweckmäßig. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 

 



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 351 – Drucksache 19/15340  
 
 

Lfd.-Nr.: 29 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Minderung des Gewinns in Form von Investitionsabzugsbeträgen bis zu 
200.000 € 

Ziel Existenzgründer- und Mittelstandsförderung  
ab 2007: Schwerpunkt auf Mittelstandsförderung und Vermeidung von 

Gestaltungsmissbräuchen 

Rechtsgrundlage bis 2007:  § 7g Abs. 3-8 EStG a. F. 
ab 2008:  § 7g Abs. 1-4, 6 EStG  

(i. d. F. des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008) 

1995: Einführung der Regelung 

1997: Einführung von Erleichterungen bei der Inanspruchnahme 
durch Existenzgründer 

2001: Senkung des Rücklagensatzes von 50 % auf 40 % der 
künftigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
(Steuersenkungsgesetz) 

2007: Umgestaltung im Rahmen des 
Unternehmenssteuerreformgesetzes 2008. Einführung eines 
gewinnmindernden Investitionsabzugsbetrags bis zu 40 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

2016: Wegfall des Funktionsbenennungserfordernisses, 
Investitionsabzugsbeträge können flexibel für begünstigte 
Wirtschaftsgüter verwendet werden 

 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

25 35 35 30 

Finanzierungsschlüssel Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Bis 2007: 

• Höchstbetrag der Rücklagen: 154.000 € 

• Für Existenzgründer bestehen Erleichterungen bei der Inanspruch-
nahme; der Rücklagenhöchstbetrag beträgt 307.000 €. 

• Die Vorschrift ermöglicht kleinen und mittleren Unternehmen durch die 
Bildung gewinnmindernder Rücklagen eine Liquiditätshilfe und 
erleichtert damit die Eigenfinanzierung von künftigen Investitionen. Im 
Jahr der Investition wird die Rücklage gewinnerhöhend aufgelöst und 
der dadurch entstehende Gewinn mit den vorzunehmenden 
gewinnmindernden Abschreibungen verrechnet. 

 

Ab 2008: 

• Summe der Investitionsabzugsbeträge: max. 200.000 € 

• Investitionszeitraum: 3 Jahre (bis dato 2 Jahre) 

• Die Vorschrift dient weiterhin als Liquiditätshilfe. Bei begünstigten 
Investitionen können Abzugsbeträge gewinnerhöhend hinzugerechnet 
werden; unterbleiben begünstigte Anschaffungen, sind nicht 
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verwendete Investitionsabzugsbeträge rückwirkend rückgängig zu 
machen. 

Nachhaltigkeit der 
Maßnahme 

Die Maßnahme betrifft insbesondere Nr. 4.a der Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - 
durch Unterstützung der Eigenfinanzierung von Investitionen. Sie unterstützt 
vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5. - 
Beschäftigungsniveau steigern. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt. 

Ausblick Die Regelung wird beibehalten. Die Vorfinanzierung künftiger Investitionen zur 
Förderung von Investitionen kleiner und mittlerer Betriebe soll auch weiterhin 
ermöglicht werden. 
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Lfd.-Nr.: 30 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Freibetrag für Gewinne aus Betriebsveräußerungen und -aufgaben  

Ziel Abmilderung der aufgrund der geballten Aufdeckung aller stillen Reserven 
entstehenden Steuerbelastung bei der Veräußerung oder Aufgabe kleinerer 
Betriebe, Verbesserung der Bedingungen für die Bildung einer Altersvorsorge 

Rechtsgrundlage § 16 Absatz 4 EStG 

1996: Änderung durch Jahressteuergesetz (einmalige Gewährung 
des Freibetrages auf Antrag) 

2001: Änderung durch Steuersenkungsgesetz (Erhöhung des 
Freibetrages) 

2004: Absenkung des Freibetrages durch Haushaltsbegleitgesetz 
2004 vom 29. Dezember 2003 

 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

73 75 78 80 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Für Steuerpflichtige über 55 Jahre oder bei Berufsunfähigkeit wird ein 
Freibetrag von 45.000 € für Veräußerungsgewinne bis 136.000 € gewährt. Bei 
Veräußerungsgewinnen über 136.000 € wird der Freibetrag abgeschmolzen.  

Bis einschließlich 2003 galt ein Freibetrag von 51.200 € für 
Veräußerungsgewinne bis 154.000 €. 
Aufgrund des Freibetrages des § 16 Absatz 4 EStG bleiben Gewinne aus der 
Veräußerung oder Aufgabe kleinerer Betriebe in bestimmten Fällen ganz oder 
teilweise steuerfrei. Veräußerungsgewinne, die anlässlich der 
Betriebsveräußerung oder -aufgabe wegen Alters oder bei Berufsunfähigkeit 
entstehen, können durch die Gewährung des Freibetrages in einem stärkeren 
Maße für die Altersversorgung der ausscheidenden Betriebsinhaber verwendet 
werden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft die Prinzipien Nr. 4.a und 5 einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten – 
und -– sozialen Zusammenhalt stärken. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche: 

• 1.1.a - Armut begrenzen: Die Steuervergünstigung fördert die 
Altersvorsorge von Inhabern kleinerer Betriebe und hat dadurch das 
Potenzial, die Altersarmutsrisiken dieser Erwerbsgruppe zu reduzieren. 

• 8.3. - Wirtschaftliche Zukunftsvorsorge: Der Freibetrag für 
Veräußerungsgewinne aus Betriebsveräußerungen und -aufgaben 
erleichtert Unternehmensübergänge und schafft somit gute 
Investitionsbedingungen. 

• 8.4. - Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit: Der Freibetrag kann positive 
Wachstumsimpulse setzen, da er gute Investitionsgrundlagen schafft. 
Zudem ist er sozialverträglich ausgestaltet, da er dem Zweck der 
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Alterssicherung dient. 

• 10.2. - Verteilungsgerechtigkeit: Die Steuervergünstigung kann die 
Altersarmutsrisiken von Inhabern kleinerer Betriebe reduzieren. Zudem ist 
sie abschmelzend ausgestaltet und gilt nur für kleinere und mittlere 
Betriebe. Folglich hat sie das Potenzial, zur Reduzierung der Ungleichheit 
beizutragen. 

Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). Die Steuervergünstigung kann aus Sicht der Gutachter in ihrer 
jetzigen Form prinzipiell beibehalten werden. Die Evaluierung hat ergeben, 
dass die Steuervergünstigung eine relevante wie auch gerechtfertigte 
Subventionsmaßnahme sei. Das Instrument habe in seiner Ausgestaltung 
grundsätzlich das Potenzial, eine Steuererleichterung für Inhaber kleinerer und 
mittlerer Betriebe zu schaffen, die diese zum Zwecke ihrer Altersvorsorge 
verwenden können und diene daher im Wesentlichen sozialer Ziele. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 31 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Freibetrag für Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften 

Ziel Abmilderung der Steuerbelastung bei Veräußerung von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften bei mind. 1%-iger Beteiligung. Verbesserung der 
Bedingungen für die Bildung einer Altersvorsorge bei Kapitalgesellschaftern 
(Gleichstellung Personenunternehmer und Anteilseigner einer 
Kapitalgesellschaft, vgl. lfd. Nrn. 4, 30 und 97) 

Rechtsgrundlage § 17 Absatz 3 EStG 
2004: Absenkung des Freibetrages durch Haushaltsbegleitgesetz vom 

29. Dezember 2003 von 10.300 € auf 9.060 € 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

5 5 5 5 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Freibetrag von maximal 9.060 € (bis 2003: 10.300 €) bei einer Beteiligung von 
100 % für Gewinne bis 36.100 € (bis 2003: bis 41.000 €) (mit Härteklausel) aus 
der Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften bei unmittelbarer oder 
mittelbarer Beteiligung innerhalb der letzten 5 Jahre in Höhe von mindestens 
1 %. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten. Sie 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge - und 8.4. - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Der Freibetrag 
kann positive Wachstumsimpulse setzen, da er gute Investitionsgrundlagen 
schaffen kann. 
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer-Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). Die Gutachter sehen die Fortführung der Steuervergünstigung in 
ihrer jetzigen Form eher kritisch. Ein besonderer gesamtwirtschaftlicher Nutzen 
wird von ihnen in Frage gestellt.  

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 32 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Einführung einer Freigrenze in Höhe von 3 Mio. € im Rahmen der 
Zinsschranke 

Ziel Milderungsregelung für kleine und mittlere Betriebe (Personenunternehmen 
und Kapitalgesellschaften) 

Rechtsgrundlage §§ 4h EStG, 8a KStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

320 320 320 320 

Finanzierungsschlüssel Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Die Regelung gilt für Wirtschaftsjahre, die nach dem 25.5.2007 beginnen und 
nicht vor dem 1.1.2008 enden. Die mit dem Unternehmensteuerreformgesetz 
2008 eingeführte Zinsschranke beschränkt den Betriebsausgabenabzug für 
Zinsaufwendungen in Abhängigkeit vom Gewinn vor Zinsen, Abschreibungen 
und Steuern (sog. EBITDA). Mit der Zinsschranke soll das inländische 
Steuersubstrat gesichert werden. Die Freigrenze von 3 Mio. € für die die 
Zinserträge übersteigenden Zinsaufwendungen eines Wirtschaftsjahres soll 
sicherstellen, dass kleine und mittlere Betriebe, deren Unternehmensstrukturen 
regelmäßig nicht international ausgerichtet sind, von der Beschränkung des 
Abzugs von Zinsaufwendungen nicht betroffen sind. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie im deutschen und globalen Kontext ökologisch 
und sozial tragfähig sowie generationengerecht gestalten. Sie unterstützt vor 
allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Maßnahme dauerhaft erforderlich ist. Die Ergebnisse der Evaluierungen der 
Zinsschranke bleiben jedoch abzuwarten.  

Evaluierungen Die Wirkung der Zinsschranke wird derzeit intern durch das Bundeszentralamt 
für Steuern evaluiert. Es ist geplant, nach Abschluss einen Erfahrungsbericht 
vorzulegen. 
Die Evaluierung ist zurzeit noch nicht abgeschlossen, da notwendige 
Veranlagungsdaten erst im Laufe der Jahre 2019 oder 2020 vorliegen.  

Ausblick Die Ergebnisse der Evaluierung der Zinsschranke bleiben abzuwarten. 
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Lfd.-Nr.: 33 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung kleinerer Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 
 

Ziel Vereinfachung, Gleichstellung mit Sozialkassen 

Rechtsgrundlage § 5 Abs. 1 Nr. 4 KStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 50 %, Länder: 50 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Die Steuerbefreiung der kleineren Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, 
deren Beitragseinnahmen die in § 4 Nr. 1 KStDV bezeichneten Grenzen nicht 
übersteigen oder deren Geschäftsbetrieb sich auf die Sterbegeldversicherung 
beschränkt (vorausgesetzt, dass kein höheres Sterbegeld als 7.669 € gewährt 
wird), dient in erster Linie der Vereinfachung der Besteuerung. Das 
Einkommen dieser kleineren Versicherungsvereine ist in der Regel so gering, 
dass der mit der Besteuerung dieser Vereine verbundene Arbeitsaufwand nicht 
in einem angemessenen Verhältnis zu dem zu erwartenden Steueraufkommen 
stehen würde. Bei den kleineren Versicherungsvereinen, deren 
Geschäftsbetrieb sich auf die Sterbegeldversicherung beschränkt, spielt auch 
eine Rolle, dass es sich hierbei um soziale Einrichtungen handelt, die mit den 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 3 KStG steuerbefreiten sozialen Kassen verglichen werden 
können. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4.a und Nr. 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig 
gestalten und sozialen Zusammenhalt stärken. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht geplant. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  
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Lfd.-Nr.: 34 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung der Sicherungseinrichtungen der Verbände der 
Kreditinstitute 

Ziel Förderung der Einlagensicherung im Kreditgewerbe 

Rechtsgrundlage § 5 Abs. 1 Nr. 16 KStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 50 %, Länder: 50 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme Die Vorschrift ist durch das Steueränderungsgesetz 1977 vom 16. August 
1977 eingeführt worden. Sie soll die Einlagensicherung steuerlich auch dann 
erleichtern, wenn sie über selbständige Sondervermögen der 
Kreditwirtschaftsverbände betrieben wird. Bisher unterlagen diese 
Einrichtungen als unselbständige Sondervermögen der 
Kreditwirtschaftsverbände nicht der Körperschaftsteuer. Voraussetzung für die 
Steuerbefreiung ist, dass das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse nur 
zur Erreichung des satzungsmäßigen Zwecks verwendet werden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4.a und Nr. 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial 
verträglich tragfähig gestalten und sozialen Zusammenhalt stärken. Sie 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht geplant. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6.  

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  
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Lfd.-Nr.: 35 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Steuerbefreiung der Bürgschaftsbanken (Kreditgarantiegemeinschaften) 

Ziel Begünstigung der Bürgschaftsbanken als Selbsthilfeeinrichtungen der 
Wirtschaft zur Förderung des gewerblichen Mittelstandes und der freien Berufe 

Rechtsgrundlage § 5 Abs. 1 Nr. 17 KStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 50 %, Länder: 50 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme Die bisher als gemeinnützig behandelten Bürgschaftsbanken sind von der 
Körperschaftsteuer befreit, wenn sich ihre Tätigkeit auf die Wahrnehmung 
staatlicher Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, insbesondere in Form der durch 
staatliche Rückbürgschaften geförderten Übernahme und Verwaltung von 
Bürgschaften und Garantien gegenüber Kreditinstituten (einschließlich 
Bausparkassen), Versicherungsunternehmen, Leasingunternehmen und 
Beteiligungsgesellschaften für Kredite und Beteiligungen an mittelständischen 
Unternehmen zu ihrer Gründung und zur Erhaltung und Förderung ihrer 
Leistungsfähigkeit beschränkt. Der finanzielle Aufbau der Bürgschaftsbanken 
erfolgt durch das Stammkapital, das von Kammern, Wirtschaftsverbänden, 
Innungen, Kreditinstituten sowie Versicherungsunternehmen gezeichnet wird. 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass das Vermögen und etwa 
erzielte Überschüsse nur zur Erreichung des genannten Zwecks verwendet 
werden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4.a und Nr. 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig 
gestalten und sozialen Zusammenhalt stärken. Sie und unterstützt vor allem 
die Indikatorenbereiche 8.3., 8.4. und 8.5.a - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge, 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Beschäftigung. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht geplant. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  
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Lfd.-Nr.: 36 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Sanierungs- und Konzernklausel in § 8c KStG 1 

Ziel Mit der Einführung einer Sanierungsklausel sollte ein zusätzlicher Anreiz für 
Investoren geschaffen werden, sich an der Sanierung von Unternehmen zu 
beteiligen. Dadurch sollte die Bereitschaft gefördert werden, in Schwierigkeiten 
geratene Unternehmen zu sanieren, Arbeitsplätze zu retten und neue 
Wachstumsimpulse zu setzen. 
Durch die Verbesserung des Abzugs von Verlusten bei bestimmten 
konzerninternen Umgliederungen (sog. „Konzernklausel“) wurden neue 
Impulse für einen stabilen und dynamischen Aufschwung gesetzt. Hierdurch 
werden Wachstumshemmnisse für Unternehmen beseitigt. 

Rechtsgrundlage § 8c KStG  

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

360 360 365 370 

Finanzierungsschlüssel Bund: 50 %, Länder: 50 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Verlustvorträge im Sanierungsfalle sollten durch die Sanierungsklausel 
erhalten bleiben (Aufhebung der zeitlichen Beschränkung auf die Jahre 2008 
und 2009 bei der mit dem Bürgerentlastungsgesetz eingeführten 
körperschaftsteuerlichen Sanierungsklausel durch das 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz). 
Zulassung des Abzugs von Verlusten bei bestimmten konzerninternen 
Umgliederungen (sog. „Konzernklausel“). 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie im deutschen und globalen Kontext ökologisch 
und sozial tragfähig sowie generationengerecht gestalten. Sie unterstützt vor 
allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5. - Beschäftigung. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher wegen der vollständigen Suspendierung (vgl. 
Fußnote 1) nicht vorgenommen. Eine Evaluierung dieser Regelung ist derzeit 
nicht geplant. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 

                                                 
1  Die Europäische Kommission hat mit ihrem Beschluss vom 26. Januar 2011 festgestellt, dass es sich bei der Sanierungsklausel nach 

§ 8c Absatz 1a KStG um eine rechtswidrig gewährte Beihilferegelung handelt, die aufgrund der Verletzung von Artikel 108 
Absatz 3 AEUV nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar ist. Die Regelung wurde daher rückwirkend nicht angewandt und durch § 34 
Absatz 7c KStG (Beitreibungsrichtlinien-Umsetzungsgesetz vom 7. Dezember 2011) vollständig suspendiert. Bestehen bleiben 
lediglich die bis zum Beschluss der Europäischen Kommission bereits ausgezahlten Beihilfen < 500.000 €, die nach der 
Bundesregelung als mit dem Binnenmarkt vereinbare Kleinbeihilfen angesehen werden. 
Der EuGH hat diese Entscheidung der Kommission mit Urteil vom 28. Juni 2018 – C-203/16 P, Heitkamp BauHolding 
GmbH/Kommission – aufgehoben. Der Gesetzgeber hat im „Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Handel mit 
Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften“ diese Entscheidung des EuGH in der Weise umgesetzt, 
dass mit der Regelung des § 34 Absatz 6 Sätze 3 und 4 KStG die Suspendierung rückwirkend aufgehoben wurde. 
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Lfd.-Nr.: 37 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Ausnahme fortführungsgebundener Verlustvorträge vom 
Verlustuntergang nach § 8c KStG auf Antrag 

Ziel Die Regelung trägt der Situation von Unternehmen Rechnung, bei denen für 
die Unternehmensfinanzierung häufig die Neuaufnahme oder der Wechsel von 
Anteilseignern notwendig wird und bei denen dann - ohne die Regelung - nicht 
genutzte Verluste wegfallen würden. Damit beseitigt sie steuerliche 
Hemmnisse bei der Kapitalausstattung dieser Unternehmen. Mit dem Erhalt 
dieser Verlustvorträge werden Unternehmensbeteiligungen für Investoren 
attraktiver, und Betriebe werden mit dem dringend benötigten Kapital 
ausgestattet. Sie können so weitere Wachstumsschritte wagen. Die Regelung 
gibt Innovationsanreize und sichert damit Arbeitsplätze. 

Rechtsgrundlage § 8d KStG

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

406 638 580 580 

Finanzierungsschlüssel Bund: 50 %, Länder: 50 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Die Regelung des § 8d KStG ermöglicht seit dem Veranlagungszeitraum 2016 
die Nutzung eines vom Wegfall bedrohten Verlustvortrags. Voraussetzungen 
für die Inanspruchnahme der Regelung sind der Erhalt desselben 
Geschäftsbetriebs nach dem schädlichen Anteilseignerwechsel sowie der 
Ausschluss einer anderweitigen Verlustnutzung. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Nachhaltigkeit der 
Maßnahme 

Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie im deutschen und globalen Kontext ökologisch 
und sozial tragfähig sowie generationengerecht gestalten. Sie unterstützt vor 
allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5. - Beschäftigung.  
Die Maßnahme trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung - insbesondere der 
wirtschaftlichen Zukunftsvorsorge - bei, indem sie gute 
Investitionsbedingungen schafft und damit Wohlstand dauerhaft erhält. Die 
Maßnahme sichert zudem Arbeitsplätze. 

Evaluierungen Lt. Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses zum 
Gesetzentwurf (BT-Drs. 18/10495, S. 10): 
„Die Evaluierung solle spätestens drei Jahre nach dem Inkrafttreten der 
Neuregelung vorgenommen werden und dabei innerhalb eines zweijährigen 
Untersuchungszeitraums zeigen, ob das ausweislich der Gesetzesbegründung 
angestrebte Ziel des § 8d KStG erreicht werde. Dies gelte auch hinsichtlich der 
Zahl der tatsächlich gestellten Anträge.“ 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 38 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Abziehbarkeit von Rückvergütungen bei Genossenschaften 

Ziel Förderung der wirtschaftlichen Interessen der Genossenschaftsmitglieder 

Rechtsgrundlage § 22 KStG  

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 50 %, Länder: 50 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme Rückvergütungen einer Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft an ihre 
Mitglieder sind als Betriebsausgaben abziehbar, sofern die dafür verwendeten 
Beträge im Mitgliedergeschäft erwirtschaftet wurden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4.a und Nr. 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig 
gestalten und sozialen Zusammenhalt stärken. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt. Im Übrigen vgl. Aussagen zu 
Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 39 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Freibetrag bis zu 5.000 € für bestimmte Körperschaften 

Ziel Milderungsregelung und Verwaltungsvereinfachung 

Rechtsgrundlage § 24 KStG 

1990: Erhöhung von 2.556,46 € auf 3.835 € unter gleichzeitiger Streichung der 
 bisherigen Einkommensgrenze 

2009: Weitere Erhöhung auf 5.000 € 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

20 20 25 25 

Finanzierungsschlüssel Bund: 50 %, Länder: 50 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Die Freibetragsregelung stellt eine Milderungsregelung für bestimmte Körper-
schaften dar. Die Vorschrift betrifft insbesondere kleinere Vereine, Stiftungen 
und Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts. Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sind ausgeschlossen. 
Ziel des Freibetrags ist es zum einen, Härten zu vermeiden, die bei geringem 
Einkommen durch den proportionalen Körperschaftsteuertarif auftreten. Zum 
anderen dient die Regelung der Vereinfachung. Sie entlastet die 
Finanzbehörden von einem Arbeitsaufwand, der bei kleineren Körperschaften 
erfahrungsgemäß nicht in angemessenem Verhältnis zu dem zu erwartenden 
Steueraufkommen steht. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie im deutschen und globalen 
Kontext ökologisch und sozial tragfähig sowie generationengerecht gestalten - 
und die Nr. 5 - sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft wahren 
und verbessern. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. 
- wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht geplant. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  
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Lfd.-Nr.: 40 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerermäßigung für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen 
für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in 
einem in der EU oder dem EWR liegenden Haushalt des Steuerpflichtigen 

Ziel Stärkung von Handwerk und Mittelstand sowie Bekämpfung der Schwarzarbeit  

Rechtsgrundlage § 35a Abs. 3 EStG (§ 35a Abs. 2 Satz 2 EStG a.F.) 

Status / Befristung unbefristet  

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

1.895 1.945 2.000 2.055 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfe für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und 
Wirtschaftszweige begünstigt. 

Maßnahme Ab dem 1.1.2006 eingeführt. Die tarifliche Einkommensteuer ermäßigt sich um 
20 % der Aufwendungen (bis 2008 um höchstens 600 €, mit sog. 
Konjunkturpaket I seit 1.1.2009 um höchstens 1.200 €) für die in Anspruch 
genommenen Handwerkerleistungen. Begünstigt sind nur die Arbeitskosten. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4.a und 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie -
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial 
verträglich gestalten. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 
8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - 
sowie 8.5. - Beschäftigung. 

Degression Eine Degression ist bisher nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Vorschrift gehört zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 
27. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens 
vom FiFo Köln evaluiert (Herbst 2009). Die primäre Empfehlung der Gutachter 
ist, die begünstigten Leistungen im Bereich der haushaltsnahen 
Dienstleistungen und insbesondere der Handwerkerleistungen zu überprüfen 
und viele der aktuell förderfähigen Leistungen zu streichen. Der 
Bundesrechnungshof hat in seinem Bericht vom 1.2.2011 die Abschaffung der 
steuerlichen Absetzbarkeit von Dienst- und Handwerkerleistungen - mit 
Ausnahme der Dienstleistungen für Pflege und Betreuung (vgl. Anlage 3 lfd. 
Nr. 9 und 10) - gefordert. Die Steuervergünstigung führt nach Auffassung des 
BRH zu unvertretbar hohen Mitnahmeeffekten (z. B. bei den geprüften Fällen 
von Handwerkerleistungen in Höhe von 70 %) und stelle kein wirksames Mittel 
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit dar. 
Im Jahr 2011 wurde ein Forschungsvorhaben zur Evaluierung der Förderung 
von Handwerkerleistungen nach § 35a Abs. 3 EStG an die Ernst & Young 
GmbH unter Beteiligung von Prof. Dr. Lars Feld aus dem Sachverständigenrat 
durch das Bundesfinanzministerium vergeben. Intention war, die Wirksamkeit 
der Maßnahmen zu prüfen. Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass 
Schwarzarbeit durch die steuerliche Förderung von Handwerkerleistungen nur 
in sehr begrenztem Maß reduziert werde. Es ließen sich sowohl geringfügige 
positive Auswirkungen auf die legale Beschäftigung im Handwerk herleiten als 
auch deutliche Mitnahmeeffekte identifizieren. Denkbar sei, dass die 
Förderung zu Preissteigerungen geführt habe. Als zielführendste Maßnahme 
beschreibt das Gutachten die Abschaffung der steuerlichen Förderung. 
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Alternativ sei eine Straffung des Leistungskatalogs, ggf. in Verbindung mit der 
Erhöhung der Förderung einzelner ausgewählter Leistungen, die Einführung 
eines Sockelbetrages oder einer Bagatellgrenze für Handwerkerrechnungen 
denkbar. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Abschaffung der Regelung. Die 
Steuerermäßigung trägt u. a. zu einem begrenzten Rückgang von 
Schwarzarbeit bei. Aus Sicht der Bundesregierung wären die Ergebnisse der 
Evaluierungen bei einer Weiterentwicklung der Regelung zu berücksichtigen. 
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b. Gewerbesteuer 

Lfd.-Nr.: 41 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung der Sicherungseinrichtungen der Verbände der 
Kreditinstitute 

Ziel Förderung der Einlagensicherung im Kreditgewerbe 

Rechtsgrundlage § 3 Nr. 21 GewStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel 2018: Bund: 3,63 %, Länder: 12,56 %, Gemeinden: 83,81 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme Die Vorschrift ist durch das Steueränderungsgesetz 1977 vom 16. August 
1977 eingeführt worden. Sie soll die Einlagensicherung steuerlich auch dann 
erleichtern, wenn sie über selbständige Sondervermögen der 
Kreditwirtschaftsverbände betrieben wird. Voraussetzung für die 
Steuerbefreiung ist, dass das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse nur 
zur Erreichung des satzungsmäßigen Zwecks verwendet werden.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4.a und Nr. 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig 
gestalten und sozialen Zusammenhalt stärken. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht geplant 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6.  

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 

 
 



Drucksache 19/15340 – 368 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 

Lfd.-Nr.: 42 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung der Bürgschaftsbanken (Kreditgarantiegemeinschaften) 
 

Ziel Begünstigung der Bürgschaftsbanken als Selbsthilfeeinrichtungen der 
Wirtschaft zur Förderung des gewerblichen Mittelstandes und der freien Berufe 

Rechtsgrundlage § 3 Nr. 22 GewStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel 2018: Bund: 3,63 %, Länder: 12,56 %, Gemeinden: 83,81 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme Die ursprünglich als gemeinnützig behandelten Bürgschaftsbanken sind seit 
dem Erhebungszeitraum 1991 von der Körperschaftsteuer und entsprechend 
von der Gewerbesteuer befreit, wenn sich ihre Tätigkeit auf die Wahrnehmung 
staatlicher Wirtschaftsförderungsmaßnahmen, insbesondere in Form der durch 
staatliche Rückbürgschaften geförderten Übernahme und Verwaltung von 
Bürgschaften und Garantien gegenüber Kreditinstituten (einschließlich 
Bausparkassen), Versicherungsunternehmen, Leasingunternehmen und 
Beteiligungsgesellschaften für Kredite und Beteiligungen an mittelständischen 
Unternehmen zu ihrer Gründung und zur Erhaltung und Förderung ihrer 
Leistungsfähigkeit beschränkt. Der finanzielle Aufbau der Bürgschaftsbanken 
erfolgt durch das Stammkapital, das von Kammern, Wirtschaftsverbänden, 
Innungen, Kreditinstituten sowie Versicherungsunternehmen gezeichnet wird. 
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass das Vermögen und etwa 
erzielte Überschüsse nur zur Erreichung des genannten Zwecks verwendet 
werden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4.a und Nr. 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig 
gestalten und sozialen Zusammenhalt stärken. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5. - Beschäftigung. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht geplant. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6.  

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  
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Lfd.-Nr.: 43 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung mittelständischer Kapitalbeteiligungsgesellschaften, die 
im Rahmen der Mittelstandsförderungsprogramme des Bundes und der 
Länder tätig werden 

Ziel Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen durch Zuführung von 
Beteiligungskapital zu günstigen Bedingungen im Rahmen der öffentlichen 
Förderprogramme 

Rechtsgrundlage § 3 Nr. 24 GewStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel 2018: Bund: 3,63 %, Länder: 12,56 %, Gemeinden: 83,81 % 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Die Vorschrift ist durch das Steueränderungsgesetz 1992 vom 25. Februar 
1992 eingeführt worden. Bei den befreiten mittelständischen 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften handelt es sich um Einrichtungen der 
Wirtschaft im Rahmen der Mittelstandsförderungsprogramme des Bundes und 
des jeweiligen Landes. Träger sind insbesondere Landeseinrichtungen der 
Wirtschaftsförderung, Kammern, Wirtschaftsverbände und Bankenverbände. 
Die Befreiung stellt sicher, dass die staatlichen Mittel soweit wie möglich zur 
Förderung der mittelständischen Unternehmen eingesetzt werden können. 

Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist, dass die aus der begünstigten 
Tätigkeit etwa erzielten Gewinne ausschließlich und unmittelbar für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4.a und Nr. 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig 
gestalten und sozialen Zusammenhalt stärken. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a - Beschäftigung. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind derzeit nicht geplant. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6.  

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  
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Lfd.-Nr.: 44 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Ermäßigung der Gewerbesteuer-Messzahlen für Hausgewerbetreibende 
(im Sinne des Heimarbeitsgesetzes vom 14. März 1951)  

Ziel Einführung der Steuerermäßigung wegen der arbeitnehmerähnlichen Tätigkeit 
der Hausgewerbetreibenden 

Rechtsgrundlage § 11 Abs. 3 GewStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

0 0 0 0 

Finanzierungsschlüssel 2018: Bund: 3,63 %, Länder: 12,56 %, Gemeinden: 83,81 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Die Messzahlen werden seit dem Erhebungszeitraum 2004 auf 56 % ermäßigt 
(vorher auf 50 %). 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4.a und Nr. 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig 
gestalten und sozialen Zusammenhalt stärken. Sie unterstützt die 
Indikatorenbereiche 4.2.a - Perspektiven für Familien – Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf verbessern -, 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a - Beschäftigung. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Da der Freibetrag bei der Gewerbeertragsteuer inzwischen auf 24.500 € erhöht 
worden ist, hat die Steuerbefreiung für kleinere Gewerbebetriebe an 
Bedeutung verloren. Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt und sind 
derzeit nicht geplant. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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c. Umsatzsteuer 

Lfd.-Nr.: 45 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Befreiung der Bausparkassen- und Versicherungsvertreter 

Ziel Sicherung des Fortbestands dieser Berufsgruppe  

Rechtsgrundlage § 4 Nr. 11 UStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

Finanzierungsschlüssel 2018: Bund: 53,37 %, Länder: 44,63 %, Gemeinden: 2,0 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Die Umsätze aus der Tätigkeit als Bausparkassenvertreter, 
Versicherungsvertreter und Versicherungsmakler sind steuerfrei, weil die 
Unternehmer (z. B. Versicherungen, Banken), denen diese Berufsgruppen 
Leistungen erbringen, mit ihren eigenen Leistungen an Bausparer oder 
Versicherungsnehmer nach § 4 Nr. 8 Buchst. a bzw. § 4 Nr. 10 UStG steuerfrei 
sind. Da diese Unternehmer grundsätzlich nicht zum Vorsteuerabzug 
berechtigt sind, würde bei ihnen eine Steuerpflicht der Leistungen der in § 4 
Nr. 11 UStG genannten Berufsgruppen zu einer endgültigen Belastung führen. 
Die Steuerbefreiung in § 4 Nr. 11 UStG setzt Artikel 135 Abs. 1 Buchst. a bis g 
MwStSystRL, die an die Stelle der 6. EG-Richtlinie getreten ist, um. Inhaltliche 
Änderungen haben sich dadurch nicht ergeben. In der Erklärung zu Artikel 13 
der 6. EG-Richtlinie, die in das Protokoll über die Ratstagung am 17. Mai 1977 
aufgenommen worden ist, erklärten der Rat und die Kommission, dass die 
Tätigkeiten der Bausparkassenvertreter von Artikel 13 Teil B Buchstabe d der 
6. EG-Richtlinie, der Vorläuferregelung zu Art. 135 Abs. 1 Buchst. b bis g 
MwStSystRL, erfasst sind. 
Mit dieser Regelung wird zwingendes Unionsrecht umgesetzt. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4.a und Nr. 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig 
gestalten und sozialen Zusammenhalt stärken. Sie unterstützt die 
Indikatorenbereiche 4.2. - Perspektiven für Familien/Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf verbessern -, 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5. - Beschäftigung. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt.  

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  
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d. Erbschaftsteuer 

Lfd.-Nr.: 46 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Vergünstigung für Erwerber von Betriebsvermögen, von Betrieben der 
Land- und Forstwirtschaft oder Anteilen an Kapitalgesellschaften im Erb- 
oder Schenkungsfall 

Ziel Erhaltung von Unternehmen  

Rechtsgrundlage §§ 13a - § 13c ErbStG, § 28a ErbStG 

1994: Entlastung des Betriebsvermögens durch Freibetrag von 
500.000 DM (ab 2002: 256.000 €; ab 2004: 225.000 €) beim 
Übergang auf den oder die Unternehmensnachfolger 

1996: Erweiterung um verminderten Wertansatz in Höhe 70 % (ab 2004: 
65 %) und Einbeziehung von Betrieben der Land- und 
Forstwirtschaft und von Anteilen an Kapitalgesellschaften 

2009:  Einführung eines Verschonungsabschlags von 85 % bzw. 100 % 
und gleitenden Abzugsbetrag bis 150.000 € bei Betriebsfortführung 
unter Einhaltung einer bestimmten Lohnsumme und der Fortführung 
des Betriebs über 5 bzw. 7 Jahre 

2016:  Begrenzung des Verschonungsabschlags für Erwerbe bis 26 Mio. €. 
Einführung einer Verschonungsbedarfsprüfung (§ 28a ErbStG) für 
Erwerbe ab 26 Mio. € - alternativ eine Abschmelzregelung (§ 13c 
ErbStG)  

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

7.100 7.500 7.300 6.800 

Finanzierungsschlüssel Länder: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Die Steuervergünstigung soll die Betriebsfortführung durch die Erwerber im 
Erb- oder Schenkungsfall erleichtern. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4a und 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial 
verträglich gestalten. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 
8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - 
sowie 8.5. - Beschäftigung. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt. Im Übrigen vgl. Aussagen zu 
Kapitel 6. 

Ausblick Die Änderungen beruhen auf dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
17.12.2014 - 1 BvL 21/12 - (BGBl. 2015 I, Seite 4). Zurzeit bestehen deshalb 
keine Pläne zur Änderung der Regelungen. 

 

¶ 
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Lfd.-Nr.: 47 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Tarifbegrenzung beim Erwerb von Betriebsvermögen, von Betrieben der 
Land- und Forstwirtschaft und von Anteilen an Kapitalgesellschaften 

Ziel Erhaltung von Unternehmen  

Rechtsgrundlage § 19a ErbStG 

1996: ab 2004: Reduktion der Tarifentlastung auf 88 % 
2009: Neuregelung mit Tarifentlastung 100 % 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

5 5 5 5 

Finanzierungsschlüssel Länder: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Zusätzliche Steuerentlastung beim Erwerb unternehmerisch gebundenen 
Vermögens beim Übergang auf Unternehmensnachfolger, die mit dem 
Erblasser oder Schenker nur entfernt oder nicht verwandt sind. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft die insbesondere die Prinzipien Nr. 4a und 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial 
verträglich gestalten und sozialen Zusammenhalt stärken. Sie unterstützt vor 
allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge 
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.- Beschäftigung. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt. Im Übrigen vgl. Aussagen zu 
Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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e. Verbrauchsteuern 

– Tabaksteuern 

Lfd.-Nr.: 48 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Befreiung für Tabakwaren, die der Hersteller an seine Arbeitnehmer als 
Deputate ohne Entgelt abgibt 

Ziel Vergünstigung für Arbeitnehmer 

Rechtsgrundlage § 30 Abs. 3 TabStG i. V. m. § 44 TabStV  

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

6 6 5 5 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und 
Wirtschaftszweige begünstigen. 

Maßnahme Befreiung für Tabakwaren, die der Hersteller an seine Arbeitnehmer als 
Deputate ohne Entgelt abgibt. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme steht insbesondere im Widerspruch zu Nr. 3b der Prinzipien 
einer nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschliche Gesundheit und die 
Natur sind zu vermeiden - und wirkt sich negativ auf die Indikatorenbereiche 
3.1.a bis 3.1.d - Gesundheit und Ernährung – länger gesund leben - der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie aus.  

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt. Im Übrigen vgl. Aussagen zu 
Kapitel 6. 

Ausblick Der Fortbestand der Maßnahme wird geprüft. 
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–  Biersteuer 

Lfd.-Nr.: 49 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Staffelung der Biersteuersätze nach der Höhe des Bierausstoßes (Men-
genstaffel) 

Ziel Schutz der kleinen und mittelständischen Brauereien 
Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit und damit verbunden Erhalt von 
Arbeitsplätzen 

Rechtsgrundlage § 2 BierStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

23 23 23 23 

Finanzierungsschlüssel Länder: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Die Biersteuermengenstaffel dient der Erhaltung der in der Bundesrepublik 
Deutschland gegenüber anderen Staaten noch zahlreichen kleineren und 
mittleren unabhängigen Brauereien mit einem Gesamtjahresausstoß bis zu 
200.000 hl. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft das Prinzip 4.a nachhaltiger Entwicklung der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltiges Wirtschaften stärken; der notwendige 
Strukturwandel für globales nachhaltiges Konsumieren und Produzieren und 
die dafür nutzbar zu machenden technischen Modernisierungen sollen 
wirtschaftlich erfolgreich sowie im deutschen und globalen Kontext ökologisch 
und sozial tragfähig sowie generationengerecht gestaltet werden - und 
unterstützt die Indikatorenbereiche 8.3 und 8.4 - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a - 
Beschäftigung. 

Für die kleinen und mittelständischen Brauereien dient die Maßnahme zur 
Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit und damit auch zum Erhalt von 
Arbeitsplätzen. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Nach der vom Statistischen Bundesamt jährlich publizierten Statistik zur 
Brauereiwirtschaft (Fachserie 14 Reihe 9.2.2) hat sich die Anzahl der 
begünstigten Brauereien in den letzten Jahren kaum verändert. Das Ziel der 
Erhaltung dieser Brauereien wird danach erreicht. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. Die Länder, 
denen das Aufkommen aus der Biersteuer zufließt, stehen einem weiteren 
Abbau ablehnend gegenüber. 
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Lfd.-Nr.: 50 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Befreiung für Haustrunk bei Bier, den der Hersteller an seine 
Arbeitnehmer als Deputat ohne Entgelt abgibt 

Ziel Vergünstigung für Arbeitnehmer 

Rechtsgrundlage § 23 Abs. 2 Nr. 5 BierStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

1 1 1 1 

Finanzierungsschlüssel Länder: 100 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und 
Wirtschaftszweige begünstigen. 

Maßnahme Befreiung für Haustrunk bei Bier, den der Hersteller an seine Arbeitnehmer als 
Deputat ohne Entgelt abgibt. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Keine signifikante Nachhaltigkeitsrelevanz (aber im Einzelfall Konflikt mit der 
Nr. 3.b der Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie - Gefahren und unvertretbare Risiken für die 
menschliche Gesundheit sind zu vermeiden - und den Indikatorenbereichen 
3.1.a und 3.1.b - Gesundheit und Ernährung – länger gesund leben - der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie nicht auszuschließen). 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt. Im Übrigen vgl. Aussagen zu 
Kapitel 6. 

Ausblick Fortbestand der Maßnahme wird gemeinsam mit den Ländern geprüft. 
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– Energiesteuer 

Lfd.-Nr.: 51 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbegünstigung für Energieerzeugnisse, die zum Antrieb von 
Gasturbinen und Verbrennungsmotoren in begünstigten Anlagen nach 
§ 3 EnergieStG verwendet werden (Stromerzeugung, Kraft-Wärme-
Kopplung, Gastransport und Gasspeicherung) 

Ziel 1960: Steuerliche Gleichstellung des Betriebs von ortsfesten 
Gasturbinen zur Strom- und Wärmeerzeugung mit dem Betrieb 
von Dampfturbinen 

1978: Ausdehnung der Steuerbegünstigung auf ortsfeste 
Verbrennungsmotoren 

1992: Aus umweltpolitischen Gründen ausschließliche Förderung von 
Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung mit einem 
Jahresnutzungsgrad von mindestens 60 % 

2006: Die Umsetzung der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom  
27. Oktober 2003 (Energiesteuerrichtlinie) führte zur Anpassung 
und Erweiterung der bisherigen Steuerbegünstigung. Seitdem 
gehören auch „reine“ Stromerzeugungsanlagen zum Kreis der 
begünstigten Anlagen. 

Es sollen Anreize zur Steigerung der Energieeffizienz geschaffen werden. 
Zusätzlich fördert die Maßnahme die Unabhängigkeit von bestimmten 
Energieträgern (Versorgungssicherheit). 

 

Rechtsgrundlage § 2 Abs. 3 i. V. m. § 3 EnergieStG 

Status / Befristung befristet bis 31.12.2022 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €) 2 

2017 2018 2019 2020 

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Auf Grund der Begünstigung werden Gasöl, andere Schweröle, Erdgas, 
Flüssiggase und gasförmige Kohlenwasserstoffe, die als Kraftstoff zum Antrieb 
von Gasturbinen und Verbrennungsmotoren in begünstigten Anlagen nach 
§ 3 EnergieStG verwendet werden, nur mit dem Steuersatz nach 
§ 2 Abs. 3 EnergieStG (Heizstoffsteuersatz) belastet. Begünstigte Anlagen 
sind ortsfeste Anlagen, 
1.  deren mechanische Energie ausschließlich der Stromerzeugung dient oder 
2.  die ausschließlich der gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme 

dienen und einen Jahresnutzungsgrad von mindestens 60 % erreichen, 
ausgenommen von unter Nummer 1 erfasste Anlagen, oder 

                                                 
2  Aufgrund der besonderen Schwierigkeiten bei der Quantifizierung dieser Steuervergünstigung können insbes. auch unter 

Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit des Verwaltungsaufwands die resultierenden Steuermindereinnahmen nicht zuverlässig 
ermittelt werden. Auch die Gutachter des mehrjährigen, o.g. Forschungsgutachtens „Evaluierung von Steuervergünstigungen“ 
kommen zu keinem konkretisierbaren Quantifizierungsergebnis und sehen für das Volumen der Maßnahme eine weitreichende 
Spanne im niedrigen einstelligen Milliardenbereich. Die Probleme bei der Quantifizierung sind vor allem auf die eingeschränkte 
Datenlage zurückzuführen, die nur unter Wiedereinführung einer Erlaubnispflicht mit erheblichem Aufwand für die Wirtschaft und 
die Verwaltung verbessert würde. 
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3. die ausschließlich dem leitungsgebundenen Gastransport oder der
Gasspeicherung dienen.

Das Steueraufkommen wird durch die Begünstigung faktisch nicht gemindert, 
da die volle Steuerbelastung den Einsatz der Energieerzeugnisse als Kraftstoff 
bei der Energieerzeugung verhindern würde. Im Übrigen soll durch die 
steuerliche Begünstigung des Inputs bei der Stromerzeugung eine 
Doppelbesteuerung (auf der Outputseite wird Stromsteuer erhoben) vermieden 
werden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - 
und unterstützt vor allem den Indikatorenbereich 8.4 - wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit. Die Auswirkungen auf den Indikatorenbereich 13.1.a - 
Klimaschutz - sind differenziert zu bewerten. 
Die Unterstützung der Stromproduktion, der gekoppelten Erzeugung von Kraft 
und Wärme sowie des Gastransports und der Gasspeicherung dient der 
Aufrechterhaltung einer unabhängigen Versorgung (Versorgungssicherheit) u. 
a. mit Strom, Wärme sowie Gas, von leistungsfähigen Versorgungswegen und
der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Die 
Maßnahme setzt einerseits Anreize, die Energieeffizienz zu erhöhen, kann 
jedoch - soweit der Einsatz von Schwerölen zur ausschließlichen 
Stromerzeugung oder der Anlagentyp 3 begünstigt werden - dem Klimaschutz 
entgegenstehen.  
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 
Im Hinblick auf den Beschluss der Bundesregierung zum 
Klimaschutzplan 2050 vom 14. November 2016 wird eine klimafreundliche 
Fortentwicklung des Steuer- und Abgabensystems angestrebt. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). 
Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass die Begünstigung zur 
Reduzierung der Doppelbesteuerung durch die Energie- und Stromsteuer 
beitrage. Eine weitergehende Reduzierung bzw. Beseitigung könne zusätzlich 
durch andere Vergünstigungen erfolgen. Darüber hinaus könne die 
Vergünstigung über die Förderung der betroffenen Energieerzeugnisse zur 
Versorgungssicherheit und zur Förderung umweltpolitischer Ziele beitragen. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 52 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbegünstigung der Energieerzeugnisse, die bei der Herstellung 
von Energieerzeugnissen zur Aufrechterhaltung des Betriebes 
verwendet werden (Herstellerprivileg) 

Ziel Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Herstellungsbetriebe 

Rechtsgrundlage §§ 26, 37, 44, 47a EnergieStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

350 342 342 342 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme In allen EU-Staaten sind die Betriebe, die Energieerzeugnisse herstellen, 
entsprechend Artikel 21 Abs. 3 der RL 2003/96/EG des Rates vom 
27. Oktober 2003 (Energiesteuerrichtlinie) steuerbefreit. Durch die 
Energiesteuerbegünstigung wird eine Doppelbesteuerung von 
Energieerzeugnissen vermieden.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - 
und unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3 - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge -, 8.4 - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a - 
Beschäftigung.  
Durch die Maßnahme werden allerdings auch Anreize zur energie- und 
klimaeffizienten Verwendung von Energieerzeugnissen bei der Herstellung 
von Energieerzeugnissen reduziert. Sie betrifft in diesem Sinne den 
Indikatorenbereich 13.1.a - Klimaschutz. 
Die Subvention ist durch die Richtlinie 2003/96/EG verpflichtend 
vorgegeben, soweit sie eigenerzeugte Energieerzeugnisse betrifft. 
Hinsichtlich der fremdbezogenen, nicht innerhalb des Betriebsgeländes 
hergestellten Energieerzeugnisse sieht die Energiesteuerrichtlinie eine 
fakultative Energiesteuerermäßigung vor, die im deutschen Recht seit 2018 
mit der Entlastung bis auf den EU-Mindeststeuersatz umgesetzt wird (§ 47a 
EnergieStG). 
Im Hinblick auf den Beschluss der Bundesregierung zum 
Klimaschutzplan 2050 vom 14. November 2016 wird eine klimafreundliche 
Fortentwicklung des Steuer- und Abgabensystems angestrebt. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen, da die EnergieStRL eine 
obligatorische Steuerbefreiung grundsätzlich vorsieht. 

Evaluierungen Die Vorschrift wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens im Auftrag 
des BMF vom FiFo Köln evaluiert (Herbst 2009). In der Studie wurde 
empfohlen, die nächste Novellierung der EU-Energiesteuerrichtlinie zu 
nutzen, um die obligatorische Steuerbefreiung von Energieerzeugnissen in 
eine fakultative zu wandeln. Bis zur Überarbeitung der EU-
Energiesteuerrichtlinie muss bei der politischen Bewertung berücksichtigt 
werden, dass die Maßnahme weitgehend obligatorisch ist. 
Zur Aufrechterhaltung einer unabhängigen Versorgung (u. a. mit 
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Heizstoffen; Stichwort Versorgungssicherheit), zur Sicherstellung 
ressourcensparender kurzer Versorgungswege sowie zur Gewährleistung 
der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft ist die Unterstützung der 
Herstellungsbetriebe, wie etwa der Raffinerien, geboten. Die Aufhebung des 
sog. Herstellerprivilegs würde für diesen energieintensiven Wirtschaftszweig 
zu einem erheblichen Kostenanstieg führen und ihn im internationalen 
Wettbewerb erheblich benachteiligen. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  

¶ 
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Lfd.-Nr.: 53 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Steuerbefreiung für Bio-, Klär- und Deponiegase 

Ziel Anreiz zur energetischen Verwendung von Bio-, Deponie- und Klärgas 

Rechtsgrundlage § 28 Abs. 1 EnergieStG 

Status / Befristung befristet bis 30.9.2023 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Die Energiesteuerbefreiung wird nur gewährt, wenn das erzeugte Gas nicht 
in das Erdgasnetz eingespeist wird, in der Regel also, wenn das Gas direkt 
beim Erzeuger zur Strom- und/oder Wärmeerzeugung eingesetzt wird. Mit 
der Regelung wird die energetische Verwendung erneuerbarer 
Energieträger direkt beim Erzeuger oder in dessen unmittelbarem Umfeld 
gefördert. Die Energiesteuerbefreiung für Deponie- und Klärgase ist auch 
deshalb umweltpolitisch sinnvoll, weil beide Gase das energiereiche, aber 
klimaschädliche Methan enthalten, welches vor Freisetzung in die 
Atmosphäre unter Energiegewinnung verbrannt werden muss. Deponiegas 
enthält zudem gesundheitsschädliche Spurenstoffe, die thermisch zerstört 
werden müssen. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 3.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
natürliche Lebensgrundlagen erhalten; keine Freisetzung von Stoffen ohne 
Beachtung des Reaktionsvermögens der Umwelt - und unterstützt vor allem 
die Indikatorenbereiche 3.2.a - Luftbelastung -, 7.2.b - Erneuerbare Energien 
- sowie 13.1.a - Klimaschutz. 
Die Unterstützung dient der Ressourcenschonung, der Luftreinhaltung und 
der Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch die Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien unmittelbar am Entstehungsort. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt. Im Übrigen vgl. Aussagen 
zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  
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Lfd.-Nr. 54 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Energiesteuerbegünstigung für bestimmte Prozesse und Verfahren 

Ziel Sicherung und Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit für 
besonders energieintensive Bereiche des Produzierenden Gewerbes 

Rechtsgrundlage §§ 37, 51 EnergieStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

582 483 483 483 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Produzierenden Gewerbes 
zu sichern und zu verbessern, können auf Grundlage von Artikel 2 Abs. 4 
Buchstabe b der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 
(Energiesteuerrichtlinie) bestimmte Verwendungen von 
Energieerzeugnissen von der Energiesteuer ausgenommen werden. Es 
handelt sich hierbei um besonders energieintensive Prozesse und 
Verfahren wie etwa die Herstellung von Glas(waren), keramischen 
Erzeugnissen, Zement, Kalk, Metallerzeugung und -bearbeitung oder 
chemische Reduktionsverfahren. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - 
und unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3 - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge -, 8.4 - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a - 
Beschäftigung. 
Durch die energiesteuerliche Begünstigung der energieintensiven Prozesse 
und Verfahren wird eine Verschlechterung der internationalen 
Wettbewerbsposition der in der Bundesrepublik Deutschland produzierten 
und international handelbaren Güter vermieden, eine Gefährdung des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland verhindert und einer Verlagerung von 
Produktion und Arbeitsplätzen in das Ausland entgegengewirkt. Durch die 
Energiesteuerbegünstigung werden Anreize für energie- und klimaeffiziente 
Herstellungsverfahren reduziert und die Indikatorenbereiche 3.2.a - 
Luftbelastung - und 13.1.a - Klimaschutz - insoweit negativ beeinflusst. Die 
Begünstigung kann einer Produktionsverlagerung in Drittstaaten außerhalb 
der EU vorbeugen, die oftmals deutlich geringere Umweltschutz- und 
Energieeffizienzstandards aufweisen und kann auf diese Weise gleichwohl 
zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Zudem trägt die 
Energiesteuerbegünstigung dazu bei, dass die im europäischen und 
internationalen Vergleich hohen Regelsteuersätze beibehalten werden 
können. 
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten 
„Evaluierung von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 
Im Hinblick auf den Beschluss der Bundesregierung zum 
Klimaschutzplan 2050 vom 14. November 2016 wird eine klimafreundliche 
Fortentwicklung des Steuer- und Abgabensystems angestrebt.  
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Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Die Vorschrift gehört zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 
27. Subventionsberichts. Die Maßnahme wurde im Rahmen des 
Forschungsgutachtens „Evaluierung von Steuervergünstigungen“ durch das 
FiFo Köln in Kooperation mit ZEW Mannheim, ifo München und dem 
Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) evaluiert 
(Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit Kasten 5). 

Die Gutachter kommen zu dem Schluss, dass aufgrund der Evidenz der 
Literatur eine Beibehaltung der Subvention gerechtfertigt sei. Allerdings 
könne aus Sicht der Studienautoren die volle Steuerentlastung 
umweltschädlich sein, weshalb eine Umwandlung in eine teilweise 
Steuerentlastung empfohlen wird. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden im Hinblick auf 
den Optimierungsbedarf der Regelung geprüft. 

 
¶ 
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Lfd.-Nr.: 55 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Energiesteuerbegünstigung für die Stromerzeugung  

Ziel Vermeidung der Doppelbesteuerung bei der Stromerzeugung  

Rechtsgrundlage §§ 37, 53 EnergieStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

1.800 2.003 1.800 1.800 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts- (Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Vollständige Steuerbefreiung (nur Kohle) bzw. Steuerentlastung für 
Energieerzeugnisse, die zur Stromerzeugung in ortsfesten Anlagen mit einer 
elektrischen Nennleistung von mehr als 2 Megawatt (MW) verwendet 
werden. 
Der Einsatz von Energieerzeugnissen in Anlagen kleiner als 2 MW wird seit 
dem 1. Januar 2018 auch von der Energiesteuer entlastet, wenn der 
erzeugte Strom der Stromsteuer unterfällt. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - 
und unterstützt vor allem den Indikatorenbereich 8.4 - wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit. 
Es werden keine unmittelbaren Anreize für energie- und klimaeffiziente 
Herstellungsverfahren gesetzt und der Indikatorenbereich 13.1.a - 
Klimaschutz - damit nicht begünstigt.  

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen, da die EnergieStRL im Grundsatz 
eine Steuerbefreiung vorsieht. 

Evaluierungen Eine Evaluierung wurde bisher nicht vorgesehen. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  
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Lfd.-Nr.: 56 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Vollständige Energiesteuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung 
von Kraft und Wärme (KWK) 

Ziel Förderung hocheffizienter Anlagen zur gekoppelten Erzeugung von Kraft 
und Wärme 

Rechtsgrundlage § 53a Abs. 6 EnergieStG (n.F.) / § 53a EnergieStG (a.F.) 

Status / Befristung befristet bis 31.3.2022 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

184 203 203 203 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts- (Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Vollständige Steuerentlastung für Energieerzeugnisse, die in hocheffizienten 
ortsfesten KWK-Anlagen mit einem Monats- oder Jahresnutzungsgrad von 
mindestens 70 % bis zu deren vollständiger Abschreibung für Abnutzung 
verwendet werden.  
Die Regelung wurde am 1. April 2012 aufgrund beihilferechtlicher Vorgaben 
neu eingeführt und am 21.2.2013 von der Europäischen Kommission 
genehmigt.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - 
und unterstützt die Indikatorenbereiche 7.1.b - Ressourcenschonung -, 8.3 - 
wirtschaftliche Zukunftsvorsorge -, 8.4 - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - 
sowie 13.1.a - Klimaschutz. 
Sie dient der Ressourcenschonung, der Luftreinhaltung und der 
Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch die gleichzeitige und 
hocheffiziente Bereitstellung von Strom und Wärme in KWK-Anlagen. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Eine Evaluierung der am 1. April 2012 neu eingeführten Maßnahme wurde 
bisher nicht durchgeführt. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 57 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Teilweise Energiesteuerentlastung für die gekoppelte Erzeugung von 
Kraft und Wärme (KWK) 

Ziel Vermeidung der Doppelbesteuerung bei der Stromerzeugung und Förderung 
hocheffizienter Anlagen zur gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme 

Rechtsgrundlage § 53a Abs. 1 und 4 EnergieStG (n.F.) / § 53b EnergieStG (a.F.) 

Status / Befristung befristet bis 11.12.2021 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

68 90 90 90 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts- (Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Teilweise Steuerentlastung für Energieerzeugnisse, die in ortsfesten KWK-
Anlagen mit einem Monats- oder Jahresnutzungsgrad von mindestens 70 % 
verwendet werden.  
Die Regelung wurde am 1. April 2012 aufgrund beihilferechtlicher Vorgaben 
neu eingeführt und ist nach der Allgemeinen 
Gruppenfreistellungsverordnung von der Genehmigung durch die 
Europäische Kommission freigestellt.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft die Nr. 4.a der Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltiges 
Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel wirtschaftlich 
erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - und 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 7.1.b - Ressourcenschonung -, 
8.3 - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge -, 8.4 - wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit - sowie 13.1.a - Klimaschutz. 
Sie dient der Ressourcenschonung, der Luftreinhaltung und der 
Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch die gleichzeitige und 
hocheffiziente Bereitstellung von Strom und Wärme in KWK-Anlagen. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Eine Evaluierung der am 1. April 2012 neu eingeführten Maßnahme wurde 
bisher nicht durchgeführt. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 58 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Steuerbegünstigung für Biokraftstoffe 

Ziel Förderung der Biokraftstoffe 

Rechtsgrundlage § 50 EnergieStG 

Status / Befristung weggefallen zum 1.1.2018 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

1 0 - - 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Aus Sicht des Umwelt- und Klimaschutzes, aber auch aus Gründen der 
langfristigen Versorgungssicherheit war es erforderlich, die Markteinführung 
der Biokraftstoffe zu fördern. Die Förderung erfolgte seit dem 1. Januar 2007 
im Wesentlichen über die Biokraftstoffquote. Für reinen Biodiesel und reinen 
Pflanzenölkraftstoff lief die Steuerentlastung Ende des Jahres 2012 
weitgehend aus. Um den Unternehmen die Umstellung auf das neue 
Fördersystem zu erleichtern, wurde noch bis Ende 2015 eine steuerliche 
Begünstigung für bestimmte Biokraftstoffe, die im Wesentlichen zu den 
Biokraftstoffen der 2. Generation gehören, gewährt.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 3.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
natürliche Lebensgrundlagen erhalten; keine Freisetzung von Stoffen ohne 
Beachtung des Reaktionsvermögens der Umwelt - und unterstützt die 
Indikatorenbereiche 3.2.a - Luftbelastung -, 7.1.a - Ressourcenschonung - 
und 13.1.a - Klimaschutz. 
Biokraftstoffe sind ökologisch nachhaltig, da bei ihrer Erzeugung gemäß 
Biokraft-NachV insbesondere weniger Treibhausgasemissionen als bei 
fossilen Vergleichssystemen anfallen.  

Degression Die Steuerentlastung für Biogas und für die besonders förderungswürdigen 
Biokraftstoffe nach § 50 Abs. 4 EnergieStG (z. B. Ethanolanteil von E 85-
Kraftstoff, BtL-Kraftstoffe) endete zum 31. Dezember 2015. 

Evaluierungen Evaluierungen werden nicht mehr für zweckmäßig gehalten. 

Ausblick Die Regelung ist zum 31. Dezember 2017 weggefallen. 
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Lfd.-Nr.: 59 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Energiesteuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden 
Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft 

Ziel Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 

Rechtsgrundlage § 54 EnergieStG 

Status / Befristung befristet bis 31.12.2022 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

147 154 153 153 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Unternehmen des Produzierenden Gewerbes und Unternehmen der Land- 
und Forstwirtschaft wird seit dem 1. April 1999 (Einstieg in die ökologische 
Steuerreform) eine Steuerentlastung für Heizstoffe (Heizöl, Erdgas und 
Flüssiggas) bzw. für Kraftstoffe, die in begünstigten Anlagen nach § 3 
EnergieStG eingesetzt werden, gewährt. Diese betrug von 1999 bis 2002 
80 % und von 2003 bis 2006 40 % der seit dem 1. April 1999 in Kraft 
getretenen Steuererhöhungen. In den Jahren 2007 bis 2010 betrug die 
Entlastung für Erdgas und Flüssiggas 40 % des vollen 
Heizstoffsteuersatzes, für Heizöl auf Grund EU-rechtlicher Vorgaben 80 % 
der seit dem 1. April 1999 in Kraft getretenen Steuererhöhungen. Seit 2011 
beträgt die Steuerentlastung einheitlich 25 % der Heizstoffsteuersätze, 
soweit ein Selbstbehalt von 250 € im Kalenderjahr überschritten wird. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - 
und soll vor allem die Indikatorenbereiche 8.3 - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge -, 8.4 - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a - 
Beschäftigung - unterstützen. 
Durch die energiesteuerliche Begünstigung der Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft soll eine 
Verschlechterung der internationalen Wettbewerbsposition der in der 
Bundesrepublik Deutschland produzierten und international handelbaren 
Güter vermieden, eine Gefährdung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 
verhindert und einer Verlagerung von Produktion und Arbeitsplätzen in das 
Ausland entgegengewirkt werden. Zwar werden durch die 
Steuerbegünstigung Anreize zur effizienten Nutzung von Heizstoffen oder 
Kraftstoffen in begünstigten Anlagen reduziert und insoweit die 
Indikatorenbereiche 3.2.a - Luftbelastung - und 13.1.a - Klimaschutz - 
negativ beeinflusst. Die Begünstigung kann einer Produktionsverlagerung in 
Drittstaaten außerhalb der EU vorbeugen, die oftmals deutlich geringere 
Umweltschutz- und Energieeffizienzstandards aufweisen und kann auf diese 
Weise gleichwohl zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Zudem trägt die 
Energiesteuerbegünstigung dazu bei, dass die im europäischen und 
internationalen Vergleich hohen Regelsteuersätze der Energiebesteuerung 
beibehalten werden können.  
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 
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Im Hinblick auf den Beschluss der Bundesregierung zum 
Klimaschutzplan 2050 vom 14. November 2016 wird eine klimafreundliche 
Fortentwicklung des Steuer- und Abgabensystems angestrebt. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5).  
Aus Sicht der Gutachter fände sich in der empirischen Literatur keine 
Evidenz für die Beibehaltung der Subvention. Energiekosten seien nur einer 
von vielen Standortfaktoren und würden im Durchschnitt lediglich 2% der 
Gesamtkosten des Produzierenden Gewerbes betragen. Da dieser Anteil 
jedoch sehr stark zwischen den Unternehmen variiere, sei zu überlegen, 
tatsächlich (potenziell) negativ betroffene Unternehmen zu identifizieren und 
die Vergünstigung auf diese Unternehmen zu begrenzen. Insgesamt scheine 
der Begünstigtenkreis breiter zu sein als für die angestrebten Ziele nötig 
wäre. Des Weiteren werde von den Unternehmen keine Gegenleistung für 
die Inanspruchnahme der Steuervergünstigung gefordert.  

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden im Hinblick auf den 
Optimierungsbedarf der Regelung geprüft.  
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Lfd.-Nr.: 60 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Energiesteuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden 
Gewerbes in Sonderfällen (Spitzenausgleich) 

Ziel Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 

Rechtsgrundlage § 55 EnergieStG 

Status / Befristung befristet bis 31.12.2022 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

158 159 159 159 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Mit der Regelung erhalten energieintensive Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes eine Entlastung, um sie im Hinblick auf ihre 
internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht über einen tragbaren Selbstbehalt 
hinaus energiesteuerlich zu belasten. Dabei wird eine Gesamtrechnung 
durchgeführt, bei der die Belastung eines Unternehmens durch die 
Stromsteuer und die Erhöhung der Energiesteuer auf Heizstoffe mit dessen 
Entlastung in der Rentenversicherung (Arbeitgeberanteil) durch die 
Absenkung der Beitragssätze seit dem 1. April 1999 verglichen wird. Ist 
dabei die steuerliche Belastung höher als die Entlastung in der 
Rentenversicherung, wird dem Unternehmen die übersteigende 
Energiesteuer zu 90 % vergütet. Die Steuerentlastung ist zudem davon 
abhängig, dass die Unternehmen Energie- oder 
Umweltmanagementsysteme bzw. als KMU auch sog. alternative Systeme 
zur Verbesserung der Energieeffizienz einführen und betreiben und das 
Produzierende Gewerbe ambitionierte Energieeffizienzziele im Hinblick auf 
die Reduzierung der Energieintensität erfüllt. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten. 
Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 7.1.a und 8.1 - 
Ressourcenschonung -, 8.4 - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a 
- Beschäftigung - und soll den Indikatorenbereich 9.1 - Innovation - fördern. 
Der sog. Spitzenausgleich soll die Verlagerung von Produktionsprozessen in 
Drittstaaten mit weniger strengen Klimaschutzauflagen vermeiden und 
zugleich Arbeitsplätze erhalten. Ferner dient die Regelung auch der 
Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen, indem durch Verpflichtungen 
zur Steigerung der Energieeffizienz Klima und Energieressourcen zugunsten 
der nachfolgenden Generationen erhalten werden. Zudem soll durch die 
energiesteuerliche Begünstigung der Unternehmen des Produzierenden 
Gewerbes eine Verschlechterung der internationalen Wettbewerbsposition 
der in Deutschland produzierten und international handelbaren Güter 
vermieden werden.  

Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 
Im Hinblick auf den Beschluss der Bundesregierung zum 
Klimaschutzplan 2050 vom 14. November 2016 wird eine klimafreundliche 
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Fortentwicklung des Steuer- und Abgabensystems angestrebt. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5).  
Nach Darstellung der Gutachter komme es im Gegensatz zur allgemeinen 
Steuervergünstigung gemäß § 54 EnergieStG im Rahmen des 
Spitzenausgleichs bereits zu höheren Anforderungen an die Unternehmen 
des Produzierenden Gewerbes, um von der Steuervergünstigung in vollem 
Umfang profitieren zu können. Für die Beibehaltung der Subvention fände 
sich aus Sicht der Studienautoren in der empirischen Literatur allerdings 
wenig Evidenz. Da der Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten stark 
zwischen den Unternehmen variiere, sei zu überlegen, tatsächlich 
(potenziell) negativ betroffene Unternehmen zu identifizieren und die 
Vergünstigung auf diese Unternehmen zu begrenzen. Insgesamt scheine 
der Begünstigtenkreis breiter zu sein als für die angestrebten Ziele nötig 
wäre. Zudem bestehe in Bezug auf die Komplexität der Ausgestaltung sowie 
die Anreizsetzung zur Steigerung der Energieeffizienz noch 
Optimierungsbedarf. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden im Hinblick auf den 
Optimierungsbedarf der Regelung geprüft.  
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– Stromsteuer

Lfd.-Nr.: 61 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Steuerbefreiung für Strom aus erneuerbaren Energieträgern 

Ziel Förderung regenerativer Energien 

Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 1 StromStG

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . 24 52 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Die bisherige Regelung zur Steuerbefreiung für Strom, der aus 
erneuerbaren Energieträgern erzeugt und aus einem ausschließlich mit 
Strom aus erneuerbaren Energieträgern gespeisten Netz oder einer 
entsprechenden Leitung entnommen wird, ist zum 30. Juni 2019 
ausgelaufen. Ab dem 1. Juli 2019 ist Strom von der Steuer befreit, wenn er 
aus erneuerbaren Energieträgern in Anlagen mit einer elektrischen 
Nennleistung von mehr als zwei Megawatt erzeugt und am Ort der 
Erzeugung vom Anlagenbetreiber zum Selbstverbrauch entnommen wird. 
Durch die Neufassung der Regelung soll ein Anreiz gegeben werden, den in 
großen Erneuerbare-Energien-Anlagen erzeugten Strom zumindest zum Teil 
bereits am Ort der Erzeugung zu nutzen. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten. 
Zudem trägt die Regelung vor allem zur Erreichung der Ziele in den 
Indikatorenbereichen 7.2.a - Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-
Endenergieverbrauch, 7.2.b - Anteil des Stroms aus erneuerbaren 
Energiequellen am Bruttostromverbrauch sowie mittelbar wegen 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen 13.1.a – Klimaschutz - bei.  

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Begünstigung wurde zum 1. Juli 2019 beihilferechtskonform neugefasst. 
Eine Evaluierung ist innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten der 
Maßnahme vorgesehen. Die Ergebnisse sind nach der Konzeption der 
Bundesregierung dem Normenkontrollrat vorzulegen. Zudem wird eine 
Evaluierung der unionsrechtlichen Grundlagen durch die Institutionen der 
Europäischen Union durchgeführt. Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Die Regelung wurde mit dem Gesetz zur Neuregelung von 
Stromsteuerbefreiungen sowie zur Änderung energiesteuerrechtlicher 
Vorschriften mit Wirkung vom 1. Juli 2019 neu gefasst. 
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Lfd.-Nr.: 62 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung für Strom aus sogenannten Kleinanlagen mit einer 
elektrischen Nennleistung von bis zu 2 Megawatt 

Ziel Förderung regenerativer Energien und hocheffizienter Anlagen zur 
gekoppelten Erzeugung von Kraft und Wärme 

Rechtsgrundlage § 9 Abs. 1 Nr. 3 StromStG 

Status / Befristung befristet bis 31.12.2028 

Finanzielles Volumen 
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €) 

2017 2018 2019 2020 

- - 234  502 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 %  

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 StromStG ist Strom von der Steuer befreit, 
wenn er in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis zu 
2 Megawatt aus erneuerbaren Energieträgern oder in hocheffizienten KWK-
Anlagen erzeugt wird und: 
a) vom Betreiber der Anlage im räumlichen Zusammenhang zur Anlage zum 
Selbstverbrauch entnommen wird oder 
b) vom Anlagenbetreiber oder demjenigen, der die Anlage betreiben lässt, 
an Letztverbraucher geleistet wird, die den Strom im räumlichen 
Zusammenhang zu der Anlage entnehmen. 
 

Die Neuregelung des § 9 Absatz 1 Nummer 3 StromStG ist am 1. Juli 2019 
in Kraft getreten und begünstigt die dezentrale Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energieträgern und hocheffizienten Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen mit einer Nennleistung von bis zu zwei Megawatt (sog. 
„Kleinanlagen“). Die Befreiung umfasst sowohl Strom, der vom 
Anlagenbetreiber zum Selbstverbrauch im räumlichen Zusammenhang zur 
Anlage (Radius bis zu 4,5 km) entnommen wird, als auch Strom, der von 
demjenigen, der die Anlage betreibt oder betreiben lässt, an 
Letztverbraucher geleistet wird, die den Strom im räumlichen 
Zusammenhang zu der Anlage entnehmen. Die Befreiung wird von einer 
siebenstelligen Zahl von Anlagenbetreibern in Anspruch genommen 
(Betreiber von PV-Hausdachanlagen bis hin zu KWK-Anlagen von 
Unternehmen oder kommunalen Versorgern). Dem Gedanken der 
Energiewende folgend, umfasst die Stromsteuerbefreiung ausschließlich 
umweltfreundlich bzw. effizient erzeugten und genutzten Strom. Basierend 
auf der dem nationalen Stromsteuerrecht übergeordneten 
Energiesteuerrichtlinie wird so ein Anreiz zur dezentralen und 
umweltfreundlichen Stromerzeugung und Nutzung geschaffen. Die 
Begünstigung wird systematisch durch die Stromsteuerbefreiung nach § 9 
Absatz 1 Nummer 1 StromStG ergänzt (lfd. Nr. 61), die eine 
Stromsteuerbefreiung für in mehr als zwei Megawatt großen Anlagen nur 
dann vorsieht, wenn der Strom aus erneuerbaren Energieträgern erzeugt 
und am Ort der Erzeugung vom Anlagenbetreiber zum Selbstverbrauch 
entnommen wird. 
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Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten. 
Zudem trägt die Regelung vor allem zur Erreichung der Ziele in den 
Indikatorenbereichen 7.2.a - Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-
Endenergieverbrauch -, 7.2.b - Anteil des Stroms aus erneuerbaren 
Energiequellen am Bruttostromverbrauch sowie mittelbar wegen 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen 13.1.a – Klimaschutz - bei.  

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Begünstigung wurde zum 1. Juli 2019 beihilferechtskonform neugefasst. 
Eine Evaluierung ist innerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten nach der 
Konzeption der Bundesregierung dem Normenkontrollrat vorzulegen. Zudem 
wird eine Evaluierung der unionsrechtlichen Grundlagen durch die 
Institutionen der Europäischen Union durchgeführt. Im Übrigen vgl. 
Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Die Regelung wurde mit dem Gesetz zur Neuregelung von 
Stromsteuerbefreiungen sowie zur Änderung energiesteuerrechtlicher 
Vorschriften mit Wirkung vom 1. Juli 2019 neu gefasst. 
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Lfd.-Nr.: 63 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Stromsteuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden 
Gewerbes und Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft  

Ziel Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 

Rechtsgrundlage § 9b StromStG 

Status / Befristung befristet bis 31.12.2022 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

1.005 990 1.000 1.000 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Ab einer jährlichen Stromsteuerbelastung von 1.000 € (Sockelbetrag) 
beträgt die Steuerentlastung 25 % des Regelsteuersatzes (entspricht 
5,13 €/MWh), wenn der Strom von einem Unternehmen des Produzierenden 
Gewerbes oder einem Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft für 
betriebliche Zwecke verbraucht worden ist.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten. - 
und soll vor allem die Indikatorenbereiche 8.3 - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge -, 8.4 - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a – 
Beschäftigung - unterstützen. 
Durch die stromsteuerliche Begünstigung der Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft soll eine 
Verschlechterung der internationalen Wettbewerbsposition der in der 
Bundesrepublik Deutschland produzierten und international handelbaren 
Güter vermieden, eine Gefährdung des Wirtschaftsstandorts Deutschland 
verhindert und einer Verlagerung von Produktion, Arbeitsplätzen und 
Emissionen in das Ausland entgegengewirkt werden. Zwar werden durch die 
Steuerbegünstigung keine unmittelbaren Anreize zur effizienten Nutzung 
von Strom gesetzt – und damit die Indikatorenbereiche 3.2.a - Luftbelastung 
- und 13.1.a - Klimaschutz - negativ beeinflusst. Jedoch soll sie einer 
Produktionsverlagerung in Drittstaaten außerhalb der EU vorbeugen, die 
oftmals deutlich geringere Umweltschutz- und Energieeffizienzstandards 
aufweisen, und kann auf diese Weise gleichwohl zum Umwelt- und 
Klimaschutz beitragen. 
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 
Im Hinblick auf den Beschluss der Bundesregierung zum 
Klimaschutzplan 2050 vom 14. November 2016 wird eine klimafreundliche 
Fortentwicklung des Steuer- und Abgabensystems angestrebt. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Vorschrift gehört zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 
27. Subventionsberichts. Die Maßnahme wurde im Rahmen des 
Forschungsgutachtens „Evaluierung von Steuervergünstigungen“ durch das 
FiFo Köln in Kooperation mit ZEW Mannheim, ifo München und dem 
Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) evaluiert 
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(Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit Kasten 5).  
Aus Sicht der Gutachter fände sich in der empirischen Literatur keine 
Evidenz für die Beibehaltung der Subventionen. Der Anteil der Stromkosten 
an den Gesamtkosten variiere jedoch sehr stark zwischen den 
Unternehmen. Daher sei zu überlegen, tatsächlich (potenziell) negativ 
betroffene Unternehmen zu identifizieren und die Vergünstigung auf diese 
Unternehmen zu begrenzen. Insgesamt scheine der Begünstigtenkreis 
breiter zu sein als für die angestrebten Ziele nötig wäre. Des Weiteren werde 
von den Unternehmen keine Gegenleistung für die Inanspruchnahme der 
Steuervergünstigung gefordert. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden im Hinblick auf den 
Optimierungsbedarf der Regelung geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 64 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Stromsteuerbegünstigung für bestimmte Prozesse und Verfahren 

Ziel Sicherung und Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit in 
bestimmten Bereichen des Produzierenden Gewerbes 

Rechtsgrundlage § 9a StromStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

813 807 810 815 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 %  

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Um die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Produzierenden Gewerbes 
zu sichern und zu verbessern, können auf Grundlage von Artikel 2 Abs. 4 
Buchstabe b der Richtlinie 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 
(Energiesteuerrichtlinie) bestimmte Verwendungen von Strom im Wege 
einer Steuerentlastung von der Stromsteuer ausgenommen werden. Es 
handelt sich hierbei um besonders stromintensive Prozesse und Verfahren 
wie etwa die Elektrolyse, chemische Reduktionsverfahren, die Herstellung 
von Glas(waren), keramischen Erzeugnissen sowie für die Metallerzeugung 
und -bearbeitung. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - 
und unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3 - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge -, 8.4 - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a - 
Beschäftigung. 
Durch die stromsteuerliche Begünstigung der stromintensiven Prozesse und 
Verfahren wird eine Verschlechterung der internationalen 
Wettbewerbsposition der in der Bundesrepublik Deutschland produzierten 
und international handelbaren Güter vermieden, eine Gefährdung des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland verhindert und einer Verlagerung von 
Produktion und Arbeitsplätzen in das Ausland entgegengewirkt. Durch die 
Steuerbegünstigung werden Anreize für energie- und klimaeffiziente 
Herstellungsverfahren reduziert und die Indikatorenbereiche. 3.2.a - 
Luftbelastung - und 13.1.a - Klimaschutz - insoweit negativ beeinflusst. Die 
Begünstigung kann einer Produktionsverlagerung in Drittstaaten außerhalb 
der EU vorbeugen, die oftmals deutlich geringere Umweltschutz- und 
Energieeffizienzstandards aufweisen und kann auf diese Weise gleichwohl 
zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen.  
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 
Im Hinblick auf den Beschluss der Bundesregierung zum 
Klimaschutzplan 2050 vom 14. November 2016 wird eine klimafreundliche 
Fortentwicklung des Steuer- und Abgabensystems angestrebt.  

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 
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Evaluierungen Die Vorschrift gehört zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 
27. Subventionsberichts. Die Maßnahme wurde im Rahmen des
Forschungsgutachtens „Evaluierung von Steuervergünstigungen“ durch das 
FiFo Köln in Kooperation mit ZEW Mannheim, ifo München und dem 
Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) evaluiert 
(Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit Kasten 5). Die Gutachter kommen 
zu dem Schluss, dass aufgrund der Evidenz der Literatur eine Beibehaltung 
der Subvention gerechtfertigt sei. Allerdings könne aus Sicht der 
Studienautoren die volle Steuerentlastung umweltschädlich sein, weshalb 
eine Umwandlung in eine teilweise Steuerentlastung empfohlen wird. 

Ausblick Die Ergebnisse des o. g. Evaluierungsgutachtens werden im Hinblick auf 
den Optimierungsbedarf der Regelung geprüft. 

¶ 
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Lfd.-Nr.: 65 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Stromsteuerbegünstigung für Unternehmen des Produzierenden 
Gewerbes in Sonderfällen (Spitzenausgleich) 

Ziel Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 

Rechtsgrundlage § 10 StromStG 

Status / Befristung befristet bis 31.12.2022 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

1.506 1.561 1.550 1.540 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Mit der Regelung erhalten energieintensive Unternehmen des 
Produzierenden Gewerbes eine Entlastung, um sie im Hinblick auf ihre 
internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht über einen tragbaren Selbstbehalt 
hinaus stromsteuerlich zu belasten. Dabei wird die stromsteuerliche 
Belastung des Unternehmens mit dessen Entlastung in der 
Rentenversicherung (Arbeitgeberanteil) durch die Absenkung der 
Beitragssätze seit dem 1. April 1999 verglichen. Ist dabei die steuerliche 
Belastung höher als die Entlastung in der Rentenversicherung, wird dem 
Unternehmen die übersteigende Stromsteuer zu 90 % vergütet. Die 
Steuerentlastung ist zudem davon abhängig, dass die Unternehmen 
Energie- oder Umweltmanagementsysteme bzw. als KMU auch sog. 
alternative Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz einführen und 
betreiben und das Produzierende Gewerbe insgesamt ambitionierte 
Energieeffizienzziele im Hinblick auf die Reduzierung der Energieintensität 
erfüllt.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten. 
Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 7.1.a und 8.1 - 
Ressourcenschonung - 8.4 - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 8.5.a - 
Beschäftigung - und soll den Indikatorenbereich 9.1 - Innovation -fördern.  

Der sog. Spitzenausgleich soll die Verlagerung von Produktionsprozessen in 
Drittstaaten mit weniger strengen Klimaschutzauflagen vermeiden und damit 
zugleich Arbeitsplätze erhalten. Andererseits dienen die vorgesehenen 
Regelungen auch der Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen, indem 
durch Anreize für eine Steigerung der Energieeffizienz Klima und 
Energieressourcen zugunsten der nachfolgenden Generationen erhalten 
werden. Zudem wird durch die energiesteuerliche Begünstigung der 
Unternehmen des Produzierenden Gewerbes eine Verschlechterung der 
internationalen Wettbewerbsposition der in Deutschland produzierten und 
international handelbaren Güter vermieden. 
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s. u.). 
Im Hinblick auf den Beschluss der Bundesregierung zum 
Klimaschutzplan 2050 vom 14. November 2016 wird eine klimafreundliche 
Fortentwicklung des Steuer- und Abgabensystems angestrebt. 
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Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Die Vorschrift gehört zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 
27. Subventionsberichts. Die Maßnahme wurde im Rahmen des 
Forschungsgutachtens „Evaluierung von Steuervergünstigungen“ durch das 
FiFo Köln in Kooperation mit ZEW Mannheim, ifo München und dem 
Fraunhofer Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) evaluiert 
(Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit Kasten 5). 

Nach Darstellung der Gutachter komme es im Gegensatz zur allgemeinen 
Steuervergünstigung gemäß § 9b StromStG im Rahmen des 
Spitzenausgleichs bereits zu höheren Anforderungen an die Unternehmen 
des Produzierenden Gewerbes, um von der Steuervergünstigung in vollem 
Umfang profitieren zu können. Für die Beibehaltung der Subventionen fände 
sich aus Sicht der Studienautoren in der empirischen Literatur allerdings 
wenig Evidenz. Da der Anteil der Stromkosten an den Gesamtkosten stark 
zwischen den Unternehmen variiere, sei zu überlegen, tatsächlich 
(potenziell) negativ betroffene Unternehmen zu identifizieren und die 
Vergünstigung auf diese Unternehmen zu begrenzen. Insgesamt scheine 
der Begünstigtenkreis breiter zu sein als für die angestrebten Ziele nötig 
wäre. Zudem bestehe in Bezug auf die Komplexität der Ausgestaltung sowie 
die Anreizsetzung zur Steigerung der Energieeffizienz noch 
Optimierungsbedarf. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden im Hinblick auf den 
Optimierungsbedarf der Regelung geprüft. 
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3. Verkehr 

a. Einkommen- und Körperschaftsteuer 

Lfd.-Nr.: 66 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Pauschale Gewinnermittlung bei Betreiben von Handelsschiffen im 
internationalen Verkehr anhand der Schiffstonnage 
(„Tonnagebesteuerung“)  

Ziel Sicherung des Reedereistandortes Deutschland  

Rechtsgrundlage § 5a EStG 

Status / Befristung unbefristet / Berichtspflicht in zweijährigem Turnus gegenüber EU-
Kommission (Federführung durch BMVI, BMF arbeitet zu) 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

- - - - 

Finanzierungsschlüssel Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Der Gewinn der begünstigten Handelsschiffe wird anhand der 
Schiffstonnage pauschal ermittelt; dies dient der Wettbewerbsgleichheit 
deutscher Reeder im internationalen Vergleich. 
Andernfalls würden deutsche Reedereien gegenüber ausländischen 
Unternehmen benachteiligt, denen von ihren Staaten ebenfalls 
Vergünstigungen gewährt werden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial 
verträglich gestalten. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. 
und 8.4. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit. 

Degression Eine Degression ist derzeit nicht geplant.  

Evaluierungen Die zielgerechte Umsetzung der Steuervergünstigung wird vom BMVI 
fortlaufend geprüft. Deutschland berichtet turnusmäßig an die EU-
Kommission, zuletzt für die Jahre 2013 bis 2015.  
Der Bundesrechnungshof hat zuletzt am 24. Mai 2006 einen Bericht zur 
Tonnagebesteuerung vorgelegt, dessen Empfehlungen von der 
Verwaltung aufgegriffen und umgesetzt wurden. 
Die Vorschrift wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens vom FiFo 
Köln evaluiert (Herbst 2009). Danach erfüllt die Tonnagebesteuerung das 
Ziel der Sicherung des maritimen Standorts Deutschland. Sie sei 
insgesamt überzeugend begründet. Ein nationaler Alleingang zur 
Abschaffung wäre mit Risiken für den Seeschifffahrtsstandort Deutschland 
verbunden.  

Ausblick Die Bundesregierung wird weiterhin auf die EU-Konformität der 
„Tonnagebesteuerung“ achten. 
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Lfd.-Nr.: 67 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Begünstigung von Elektro- und extern aufladbaren 
Hybridelektrofahrzeugen bei der Dienstwagenbesteuerung 

Ziel Förderung der Elektromobilität / Reduzierung der Schadstoffbelastung 

Rechtsgrundlage § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 und 3 und § 8 Abs. 2 S. 2 bis 5 EStG 

Status / Befristung befristet bis zum 31.12.2021 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

- - 240 385 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Die Sonderregelung für die Bewertung der Entnahme/des geldwerten 
Vorteils für die private Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs, das ein 
Elektrokraftfahrzeug oder ein extern aufladbares Hybridelektrofahrzeug 
i.S.d. § 3 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 EmoG ist, führt ab dem Veranlagungszeitraum 
2019 zu einer nur hälftigen Besteuerung im Vergleich zur privaten Nutzung 
von übrigen Kraftfahrzeugen. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere Nr. 3a und Nr. 4a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie -
Freisetzung von Stoffen nur unter Beachtung des Vorsorgeprinzips im 
Rahmen der ökologischen Grenzen der Tragfähigkeit natürlicher Systeme - 
und - Strukturwandel für nachhaltiges Konsumieren und Produzieren 
wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig gestalten. Sie 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 3.2.a und b – Luftbelastung -, 
7.1.a – Ressourcenschonung -, 7.2.a - Erneuerbare Energien -, 9.1. - 
Innovation -, 11.2. - Mobilität -, 12.1. - nachhaltiger Konsum -und 13.1.a - 
Klimaschutz. 

Mittelbar unterstützt sie Innovationen im Bereich der Automobilindustrie und 
sichert deren Wettbewerbsfähigkeit. Die Maßnahme dient dem Klimaschutz 
und der Verbesserung der Luftqualität. Die ökonomischen und ökologischen 
Wirkungen fördern die Lebensqualität, dienen der Generationengerechtigkeit 
und bieten Raum für eine Steigerung der Beschäftigung. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Eine Evaluierung der Maßnahme soll vor dem Auslaufen des dreijährigen 
Begünstigungszeitraums durchgeführt werden. 

Ausblick Die Regelung soll unter Anhebung der Anspruchsvoraussetzungen bis zum 
31. Dezember 2030 verlängert werden (RegE eines Gesetzes zur weiteren 
steuerlichen Förderung der Elektromobilität und zur Änderung weiterer 
steuerlicher Vorschriften). 
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Lfd.-Nr.: 68 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Nichtabführung von Lohnsteuer bei Seeleuten 

Ziel Maßnahme zum Erhalt einer modernen Handelsflotte unter deutscher 
Flagge und zur Förderung der Beschäftigung von deutschen (EU)-Seeleuten 

Rechtsgrundlage § 41a Abs. 4 EStG 

Status / Befristung befristet bis 31.5.2021 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

75 75 75 75 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Die vom Arbeitslohn des Arbeitnehmers (Besatzungsmitglieds) einbehaltene 
Lohnsteuer wird vom Arbeitgeber nicht an den Fiskus abgeführt. 
Zahlreichen ausländischen Schifffahrtsunternehmen werden von ihren 
Staaten ähnliche Vergünstigungen gewährt. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial 
verträglich gestalten. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.4. - 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - und 8.5. - Beschäftigung. 

Degression Eine Degression ist nicht geplant.  

Evaluierungen Die zielgerichtete Umsetzung der Steuervergünstigung wird vor Ablauf der 
Maßnahme vom BMVI überprüft.  

Ausblick Die Ergebnisse der künftigen Evaluierung werden zeigen, ob die Maßnahme 
geeignet ist und verlängert werden sollte.  
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b. Umsatzsteuer 

Lfd.-Nr.: 69 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Ermäßigter Steuersatz für Personenbeförderung im Nahverkehr 

Ziel Fortsetzung der früheren beförderungssteuerlichen Vergünstigung. 
Vermeidung von Tariferhöhungen der Verkehrsträger oder der Notwendigkeit 
von direkten Finanzhilfen 

Rechtsgrundlage § 12 Abs. 2 Nr. 10 UStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

1.395 1.445 1.495 1.545 

Finanzierungsschlüssel 2018: Bund: 53,37 %, Länder: 44,63 %, Gemeinden: 2,0 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme Der ermäßigte Steuersatz für die Personenbeförderung im öffentlichen 
Nahverkehr wurde geschaffen, um diesen Verkehr mit seinen vorwiegend 
sozialen Tarifen weiter zu begünstigen und um den besonderen 
Verkehrsverhältnissen in den Ballungsgebieten Rechnung zu tragen. Diese 
Gründe gelten vorerst fort.  

Die befristete Fassung des § 12 Abs. 2 Nr. 10 i. V. m. § 28 Abs. 4 UStG ist zum 
31.12.2011 ausgelaufen. Seitdem unterliegen Personenbeförderungen mit 
Schiffen nicht mehr uneingeschränkt dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Die 
Steuerermäßigung ist – wie bei den anderen Beförderungsarten – auch nur 
anwendbar, wenn die Beförderung innerhalb einer Gemeinde erfolgt oder die 
Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 Kilometer beträgt. 
Personenbeförderungen mit Schiffen werden innerhalb des 
Ermäßigungstatbestandes somit nicht mehr privilegiert. 

Nachhaltigkeit der 
Maßnahme 

Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 5 einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - sozialen Zusammenhalt 
stärken. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 11.2.b - Mobilität – 
Mobilität sichern – Umwelt schonen - und 13.1.a Klimaschutz - Treibhausgase 
reduzieren. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Vorschrift gehört zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 
27. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines Forschungsgutachtens 
vom FiFo Köln evaluiert (Herbst 2009). 
Die primäre Empfehlung der Gutachter ist die Einführung des regulären 
Umsatzsteuersatzes im Rahmen eines Gesamtpakets. Dieses Gesamtpaket 
müsse einerseits gezielte distributive Instrumente (Einkommensteuer, 
Transfers) umfassen, die eine Kompensation für die überproportionalen 
Belastungen ärmerer Haushalte bieten. Andererseits solle die Einführung des 
Normalsatzes durch weitere Instrumente der Internalisierung externer Effekte 
(zielgenaue Instrumente wie etwa City-Maut-Systeme, höhere 
emissionsbezogene Abgaben) flankiert werden. 
Ferner wurde die Vorschrift im Gutachten zur „Analyse und Bewertung der 
Strukturen von Regel- und ermäßigten Sätzen bei der Umsatzbesteuerung“ 
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unter Leitung von Prof. Dr. Ashok Kaul (Universität des Saarlandes, 
September 2010) evaluiert. Die Verfasser schlagen vor, die Steuerermäßigung 
abzuschaffen. Im Wesentlichen führen die Gutachter aus, dass die 
Steuersatzermäßigung für den Personennahverkehr zwar weder 
europarechtlich noch verfassungsrechtlich zu beanstanden sei. Zudem komme 
dem Schutz der kommunalen Finanzen eine nicht zu verkennende Bedeutung 
zu. Trotzdem erscheine das Umsatzsteuerrecht insoweit als das falsche 
Instrument. In jedem Fall könne und solle sichergestellt werden, dass die 
kommunalen Finanzen von einer Regelbesteuerung des Personennahverkehrs 
nicht belastet würden. 
Die Weitergabe einer Erhöhung der Steuer auf den allgemeinen Steuersatz 
durch Anhebung der Fahrpreise wäre aus Sicht der Bundesregierung 
problematisch, da die Kunden des öffentlichen Personennahverkehrs sehr 
sensibel auf entsprechende Erhöhungen der Tarife reagieren. Ferner würde die 
Gefahr bestehen, dass finanziell schwächer gestellte Nutzergruppen, deren 
Mobilitätsbedürfnisse fast ausschließlich durch die Verkehrsangebote im ÖPNV 
bedient werden, sich die Nutzung des ÖPNV nicht mehr bzw. nur noch 
eingeschränkt leisten könnten. Die Chancen und Möglichkeiten zur 
gesellschaftlichen Teilhabe würden für diese Personengruppen verringert. Eine 
Weitergabe der Erhöhung würde somit auch die in der Regel defizitäre Lage 
der Nahverkehrsträger verschlechtern. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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c. Versicherungsteuer 

Lfd.-Nr.: 70 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung für Versicherungen beförderter Güter gegen Verlust 
oder Beschädigung als grenzüberschreitende 
Transportgüterversicherung 

Ziel Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Anbieter von 
Versicherungsleistungen, um eine Abwanderung dieses 
Versicherungsgeschäfts in das Ausland zu vermeiden. 

Rechtsgrundlage § 4 Nr. 10 VersStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Da das Versicherungsgeschäft im Europäischen Wirtschaftsraum liberalisiert 
ist und zahlreiche EWR-Staaten, darunter Großbritannien und Frankreich, 
bei grenzüberschreitenden Beförderungen keine Versicherungsteuer 
erheben, waren die deutschen Anbieter von Transportgüterversicherungen 
unter erheblichen Wettbewerbsdruck geraten. Durch die Steuerbefreiung 
konnte die Wettbewerbsfähigkeit der inländischen Anbieter so gestärkt 
werden, dass eine Abwanderung dieses Versicherungsgeschäfts in das 
Ausland mit entsprechenden Auswirkungen nicht nur auf das Aufkommen 
aus der Versicherungsteuer, sondern auch auf das aus diesem 
Versicherungsgeschäft entstehende Aufkommen bei den Ertragsteuern, 
nicht mehr zu befürchten ist. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nr. 4.a der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - den 
notwendigen Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und 
sozial verträglich gestalten. Sie unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 
8.4. - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit -, 8.5.a - Beschäftigung - und 11.2.a - 
Mobilität – Mobilität sichern – Umwelt schonen. 
Die Versicherungsprämien für jegliche grenzüberschreitende Transportgüter 
sind versicherungsteuerfrei gestellt – unabhängig von der Art des 
Transportes (Wasser, Straße, Schiene oder Luft). Damit werden 
Transportgüter nicht verteuert und damit hierdurch indirekt der 
wirtschaftliche Wohlstand und die Erwerbstätigenquote erhalten/verbessert. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt. 
Im Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  
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d. Kraftfahrzeugsteuer 

Lfd.-Nr.: 71 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung für Kraftomnibusse und mitgeführte Anhänger, die 
überwiegend im Linienverkehr verwendet werden 

Ziel Förderung des öffentlichen Personenverkehrs 

Rechtsgrundlage § 3 Nr. 6 KraftStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

45 45 45 45 

Finanzierungsschlüssel bis 30.6.2009:  Länder 100 % 
seit 1.7.2009:  Bund 100 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen 

Maßnahme Durch die Vorschriften sollen Verkehrsbetriebe begünstigt werden, die im 
Linienverkehr dem Tarifzwang sowie der Betriebs- und der 
Beförderungspflicht unterliegen.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft die Prinzipien Nr. 3a und 4.b einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Freisetzung von 
Stoffen nur unter Beachtung des Vorsorgeprinzips im Rahmen der 
ökologischen Grenzen der Tragfähigkeit natürlicher Systeme - sowie - 
Energie- und Ressourcenverbrauch und Verkehrsleistung vom 
Wirtschaftswachstum entkoppeln. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche 3.2.a und 3.2.b – Luftbelastung -, 11.2.b - 
Energieverbrauch im Personenverkehr - und 13.1.a - Klimaschutz. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt. Im Übrigen vgl. Aussagen 
zu Kapitel 6. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung.  
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Lfd.-Nr.: 72 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung oder -erstattung für Fahrzeuge im Kombinierten 
Verkehr 
Schiene, Binnenwasserstraße, See/Straße 

Ziel Entlastung des Straßenverkehrs durch Förderung des Kombinierten 
Verkehrs 

Rechtsgrundlage § 3 Nr. 9 und § 4 KraftStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

7 7 7 7 

Finanzierungsschlüssel bis 30.6.2009:  Länder 100 % 
seit 1.7.2009:  Bund 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Die Steuervergünstigungen sollen Anreize für eine stärkere Nutzung des 
Kombinierten Verkehrs zur Entlastung der Straßen bieten und damit zu einer 
zukunftsfähigen Aufteilung der Transportleistung auf die verschiedenen 
Verkehrsträger beitragen. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft die Nrn. 3a und 4b der Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Freisetzung von 
Stoffen nur unter Beachtung des Vorsorgeprinzips im Rahmen der 
ökologischen Grenzen der Tragfähigkeit natürlicher Systeme natürliche 
Lebensgrundlagen erhalten – sowie- Energie- und Ressourcenverbrauch 
und Verkehrsleistung vom Wirtschaftswachstum entkoppeln. Sie unterstützt 
vor allem die Indikatorenbereiche 3.2.a und 3.2 b - Luftbelastung -, 11.2.a - 
Energieverbrauch im Güterverkehr - und 13.1.a - Klimaschutz. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Zur Weiterentwicklung des Kombinierten Verkehrs in Deutschland wurde im 
Auftrag des BMVI ein Entwicklungskonzept für den Kombinierten Verkehr in 
Deutschland mit dem Zeithorizont 2025 erarbeitet. Das Entwicklungskonzept 
zeigt auf, wie sich Transportvolumen und Marktstruktur des Kombinierten 
Verkehrs voraussichtlich entwickeln werden, welche Anforderungen an die 
Terminalinfrastruktur und an weitere Umschlagkapazitäten bestehen sowie 
bedarfsgerechte Förderentscheidungen skizziert. Im Übrigen vgl. Aussagen 
zu Kapitel 6.  

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 73 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Zeitlich befristete Steuerbefreiung für erstmalig zugelassene und 
umgerüstete reine Kraftfahrzeuge 

Ziel Förderung lokal umweltfreundlicherer Mobilität vor allem in Innenstädten 

Rechtsgrundlage § 3d KraftStG 

1. Januar 1990 (ergänzt durch gesetzliche Maßnahmen in 1990, 1991, 2012 
und 2016) 

Status / Befristung Steuerbefreiung wird bei Erstzulassungen in der Zeit vom 18. Mai 2011 bis 
31. Dezember 2020 und bei Umrüstungen in der Zeit vom 18. Mai 2016 bis 
31. Dezember 2020 für zehn Jahre gewährt. 
Nach Ablauf der Steuerbefreiung gilt eine ermäßigte Besteuerung. 
(vgl. lfd. Nr. 74) 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

3 5 7 11 

Finanzierungsschlüssel bis 30.6.2009:  Länder 100 % 
seit 1.7.2009:  Bund 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Durch die steuerliche Förderung reiner Elektrofahrzeuge soll ein zusätzlicher 
Anreiz zum Inverkehrbringen dieser lokal emissionsfreien Fahrzeuge 
gegeben werden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft die Nrn. 3a und 4b der Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Freisetzung von 
Stoffen nur unter Beachtung des Vorsorgeprinzips im Rahmen der 
ökologischen Grenzen der Tragfähigkeit natürlicher Systeme natürliche 
Lebensgrundlagen erhalten - sowie - Energie- und Ressourcenverbrauch 
und Verkehrsleistung vom Wirtschaftswachstum entkoppeln. Sie unterstützt 
vor allem die Indikatorenbereiche 3.2.a und 3.2.b - Luftbelastung - , 11.2.a 
und 11.2.b - Energieverbrauch im Güter- und Personenverkehr - sowie 
13.1.a - Klimaschutz.  

Degression Eine Degression ist (wegen der Befristung der Maßnahme) derzeit nicht 
vorgesehen 

Evaluierungen Evaluierungen sollen vor Ablauf der Befristung erfolgen. Im Übrigen vgl. 
Aussagen zu Kapitel 6.  

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 74 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Ermäßigung der Kraftfahrzeugsteuer um 50 % für reine 
Elektrofahrzeuge 

Ziel Förderung lokal umweltfreundlicherer Mobilität vor allem in Innenstädten 

Rechtsgrundlage § 9 Abs. 2 KraftStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

0 0 0 0 

Finanzierungsschlüssel bis 30.6.2009:  Länder 100 % 
seit 1.7.2009:  Bund 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Durch die steuerliche Förderung soll ein Anreiz zum Inverkehrbringen dieser 
lokal emissionsfreien Fahrzeuge gegeben werden. Erstzugelassene und 
umgerüstete reine Elektrofahrzeuge erhalten darüber hinaus eine befristete 
Steuerbefreiung (vgl. lfd. Nr. 73). 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft die Nrn. 3a und 4b der Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Freisetzung von 
Stoffen nur unter Beachtung des Vorsorgeprinzips im Rahmen der 
ökologischen Grenzen der Tragfähigkeit natürlicher Systeme natürliche 
Lebensgrundlagen erhalten - sowie - Energie- und Ressourcenverbrauch 
und Verkehrsleistung vom Wirtschaftswachstum entkoppeln. Sie unterstützt 
vor allem die Indikatorenbereiche 3.2.a und 3.2.b - Luftbelastung -, 11.2.a 
und 11.2.b - Energieverbrauch im Güter- und Personenverkehr - sowie 
13.1.a - Klimaschutz. 

Degression Eine Degression ist derzeit nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Evaluierungen wurden bisher nicht durchgeführt, werden jedoch in 
Verbindung mit der Evaluierung der lfd. Nr. 73 für zweckmäßig erachtet. Im 
Übrigen vgl. Aussagen zu Kapitel 6.  

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 75 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Nichterhebung der Steuer für Kraftfahrzeuganhänger 

Ziel Beitrag zur Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen insbesondere im 
internationalen Straßengüterverkehr 

Rechtsgrundlage § 10 KraftStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

45 45 45 45 

Finanzierungsschlüssel bis 30.6.2009:  Länder 100 % 
seit 1.7.2009:  Bund 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Auf Antrag wird die Steuer für Kraftfahrzeuganhänger (ausgenommen 
Wohnwagenanhänger) nicht erhoben, wenn diese Anhänger ausschließlich 
hinter Kfz (ausgenommen Krafträder und Pkw) mitgeführt werden, für die 
zusätzlich zur Regelbesteuerung ein Anhängerzuschlag entrichtet wurde. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft die Nrn. 4.a und 4.b der Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Strukturwandel 
wirtschaftlich erfolgreich, ökologisch und sozial tragfähig sowie 
generationengerecht gestalten - und dürfte vor allem die Indikatorenbereiche 
8.3 und 8.4 - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit - unterstützen.  
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 
Die Maßnahme trägt zur Harmonisierung der Wettbewerbsbedingungen im 
internationalen Straßengüterverkehr bei und dient der Effektivität im 
Gütertransportgewerbe. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). 
Nach Darstellung der Gutachter habe die Nichterhebung der 
Kraftfahrzeugsteuer auf überzählige Anhänger seinerzeit zur Angleichung 
der Behandlung überzähliger Anhänger im europäischen Kontext 
beigetragen. Im heutigen Umfeld sei die Kraftfahrzeugsteuer kaum mehr ein 
relevanter Faktor im Straßengüterverkehr, so dass die Wirkungen der 
Steuervergünstigung vernachlässigbar sein dürften. Die 
Steuervergünstigung könne beibehalten werden. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft.  
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e. Energiesteuer

Lfd.-Nr.: 76 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbegünstigung für Flüssiggas und Erdgas, das als Kraftstoff 
verwendet wird 

Ziel Förderung des vermehrten Einsatzes von gasbetriebenen Motoren aus 
umwelt- und klimapolitischen Gründen 

Rechtsgrundlage § 2 Abs. 2 EnergieStG

Status / Befristung befristet bis 31.12.2022 bzw. 31.12.2026 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

135 126 130 130 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Der begünstigte Steuersatz für beide Gaskraftstoffe lag bis zum Jahr 2018 
bei rd. 45 % des Regelsteuersatzes. Seit 2019 erfolgt ein sukzessiver Abbau 
der Maßnahme. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft die Nr. 3.a der Prinzipien einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Freisetzung von 
Stoffen nur unter Beachtung des Vorsorgeprinzips im Rahmen der 
ökologischen Grenzen der Tragfähigkeit natürlicher Systeme – natürliche 
Lebensgrundlagen erhalten - und unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche 3.2.a - Luftbelastung -, 7.1.a und 8.1 - 
Ressourcenschonung - sowie 13.1.a - Klimaschutz. 
Die Unterstützung dient der Ressourcenschonung und dem Klimaschutz 
durch die Etablierung von Erd- und Flüssiggas im Kraftstoffmarkt. 
Gaskraftstoffe substituieren flüssige mineralische Kraftstoffe und können so 
zu einer Diversifikation der Energieversorgung beitragen. Auf dem Weg zur 
Dekarbonisierung ist die Nutzung gasförmiger Kraftstoffe – über den 
Verkehrssektor hinaus – eine wichtige Übergangstechnologie. Insbesondere 
bei Einbindung erneuerbarer Energieträger (z. B. Biomethan) kann Erdgas 
zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen beitragen. 

Degression Die Steuerbegünstigung für Erdgas wird ab dem 1.1.2024 in drei Stufen, für 
Flüssiggas seit dem 1.1.2019 in vier Stufen sukzessive abgeschmolzen. 

Evaluierungen Eine Evaluierung der Steuerbegünstigung wurde durch das Institut für 
Energie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) mit Gutachten vom 
Dezember 2015 vorgenommen. 
In der Studie wird empfohlen, die Begünstigung der gasförmigen Kraftstoffe 
zeitlich begrenzt weiter zu führen und dabei den Schwerpunkt der Förderung 
auf Erdgas zu legen. 

Ausblick Die Fortführung der Steuerbegünstigung ist bei sukzessiver Abschmelzung 
bis zum 31.12.2022 (Flüssiggas) bzw. bis zum 31.12.2026 (Erdgas) 
vorgesehen. 
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Lfd.-Nr.: 77 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Energiesteuerbegünstigung von Arbeitsmaschinen und Fahrzeugen, 
die ausschließlich dem Güterumschlag in Seehäfen dienen 

Ziel Die Regelung dient dem Abbau von Wettbewerbsnachteilen der deutschen 
Seehafenbetriebe gegenüber ihren europäischen Konkurrenten. 

Rechtsgrundlage § 3a EnergieStG 

Status / Befristung befristet bis 31.12.2022 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

25 25 25 25 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Auf Grund der Begünstigung werden ordnungsgemäß gekennzeichnete 
Gasöle, andere Schweröle, Erdgas, Flüssiggase und gasförmige 
Kohlenwasserstoffe, die als Kraftstoff zum Antrieb von Gasturbinen und 
Verbrennungsmotoren in sonstigen begünstigten Anlagen nach 
§ 3a EnergieStG verwendet werden, nur mit dem Regelsteuersatz nach 
§ 2 Absatz 3 EnergieStG (Heizstoffsteuersatz) belastet. 
Sonstige begünstigte Anlagen sind gemäß § 3a Absatz 1 EnergieStG 
Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge, die ausschließlich dem Güterumschlag in 
Seehäfen dienen. Nach § 3a Absatz 2 EnergieStG gelten als 
Arbeitsmaschinen und Fahrzeuge im Sinn des § 3a Absatz 1 des Gesetzes 
ausschließlich solche, die bestimmungsgemäß abseits von öffentlichen 
Straßen eingesetzt werden oder über keine Genehmigung für die 
überwiegende Verwendung auf öffentlichen Straßen verfügen. 
Die Subvention kann auf Grundlage der Energiesteuerrichtlinie 2003/96/EG 
fakultativ gewährt werden. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nrn. 4.a und 4.b der Prinzipien 
einer nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich, ökologisch und sozial tragfähig 
sowie generationengerecht gestalten - und unterstützt die 
Indikatorenbereiche 8.3 und 8.4 - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge und 
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Deutsche Häfen dienen der Förderung 
umweltfreundlicher Landverkehrsträger wie Schienenverkehr und 
Binnenschifffahrt. Ohne leistungsfähige und kostengünstig arbeitende 
Hafenbetreiber würde der innergemeinschaftliche Verkehr mit Deutschland 
vermehrt über die Straße abgewickelt (vgl. Randziffer 20 der Staatlichen 
Beihilfe N 643/2006 für Deutschland – Europäische Kommission – 
K(2008)481 endg. vom 27. Februar 2008). Andererseits sinken durch die 
Steuervergünstigung per se die Anreize zum energie- und 
emissionssparenden Betrieb der Seehäfen. Die Maßnahme wirkt sich 
insoweit negativ auf die Indikatorenbereiche 3.2.a – Luftbelastung, 7.1.b – 
Ressourcenschonung/Primärenergieverbrauch und 13.1.a – Klimaschutz 
aus.  

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 
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Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). 
Die Gutachter bewerten die Subvention auf Hafendiesel in der derzeitigen 
Form kritisch, insbesondere in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit. Subventionen 
auf fossilen Kraftstoff als Instrument zur Sicherstellung von 
Wettbewerbsfähigkeit seien instrumentell nicht nachvollziehbar und würden 
nicht den Anforderungen einer modernen Steuerpolitik an Nachhaltigkeit und 
Verursachergerechtigkeit entsprechen. Die Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Seehäfen solle im Sinne einer 
nachhaltigen Entwicklung der Hafenstandorte vielmehr durch nicht mit dem 
Dieselkraftstoffverbrauch gekoppelte Maßnahmen erfolgen. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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¶Lfd.-Nr.: 78 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbegünstigung für Energieerzeugnisse, die im inländischen 
Flugverkehr verwendet werden 

Ziel Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des inländischen Flugverkehrs 

Rechtsgrundlage §§ 27 Abs. 2, 52 Abs. 1 EnergieStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

533 584 584 584 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Steuerbegünstigt im Rahmen einer Steuerbefreiung bzw. Steuerentlastung 
sind im inländischen Flugverkehr verwendete Energieerzeugnisse, die für 
die gewerbsmäßige Beförderung von Personen oder Sachen durch 
Luftfahrtunternehmen oder für die gewerbsmäßige Erbringung von 
Dienstleistungen verwendet werden.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a nachhaltiger 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltiges 
Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel wirtschaftlich 
erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - und 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3 - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge - und 8.4 - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Der 
Indikatorenbereich 13.1.a - Klimaschutz - wird nicht begünstigt. 
Im Hinblick auf den Beschluss der Bundesregierung zum 
Klimaschutzplan 2050 vom 14. November 2016 wird zu prüfen sein, wie das 
Steuer- und Abgabensystem zur Erreichung der Klimaschutzziele bis 2050 
schrittweise weiterentwickelt werden kann.  
Eine Besteuerung würde allerdings zu einem Ausweichtankverhalten im 
Ausland und zur Abwanderung auf ausländische Flughäfen in Grenznähe 
führen. Die Besteuerung würde deshalb den Wirtschaftsstandort 
Deutschland schwächen. Für europäische und internationale Flüge sind 
Steuern aufgrund entsprechender Abkommen ausgeschlossen.  

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Vorschrift gehört zu den 20 größten Steuervergünstigungen des 
27. Subventionsberichts und wurde im Rahmen eines vom BMF in Auftrag 
gegebenen Forschungsgutachtens vom FiFo Köln evaluiert (Herbst 2009). 
Das Gutachten empfiehlt, die Steuerbefreiung abzuschaffen, da sie eine 
umweltschädliche und wettbewerbsverzerrende Subvention sei, indem sie 
einen Verkehrsträger begünstigt, der in großem Ausmaß Klimagase 
produziert und dessen inländische Wettbewerber Schiene und Straße der 
Energiebesteuerung unterliegen. 
Die Bundesregierung überprüft derzeit, inwiefern die 
Energiesteuerbegünstigung des gewerblichen inländischen Flugverkehrs 
gegenüber dem mit der Energiesteuer belasteten Straßenverkehr und 
Schienenverkehr mit Diesellokomotiven gerechtfertigt ist. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass im Luftverkehr bereits andere Formen staatlich 
regulierter Abgaben existieren. Zur Vermeidung von Wettbewerbsnachteilen 
für die deutsche Luftfahrt wird eine einheitliche internationale Lösung 
angestrebt. 
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Lfd.-Nr.: 79 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbegünstigung für Energieerzeugnisse, die in der 
Binnenschifffahrt verwendet werden 

Ziel Angleichung der Wettbewerbsverhältnisse der auf anderen Wasserstraßen 
verkehrenden Schifffahrt an die aufgrund internationaler Verträge für das 
Rheinstromgebiet geltende Abgabenbefreiung. Die Maßnahme soll zur 
Erhaltung des Anteils der Binnenschifffahrt an der Gesamtbeförderungs-
leistung, zur Entlastung der Schienen‐ und Straßeninfrastruktur sowie zur 
Emissionsminderung im Güterverkehr beitragen. 

Rechtsgrundlage §§ 27 Abs. 1, 52 Abs. 1 EnergieStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

141 141 141 141 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Steuerbegünstigt im Rahmen einer Steuerbefreiung bzw. Steuerentlastung 
sind in der Binnenschifffahrt verwendete Energieerzeugnisse, die für die 
gewerbsmäßige Beförderung von Personen oder Sachen oder für die 
gewerbsmäßige Erbringung von Dienstleistungen verwendet werden. 
Energieerzeugnisse für in der gewerblichen Schifffahrt eingesetzte Schiffe, 
die auf dem Rheinstromgebiet und auf bestimmten anderen Wasserstraßen 
verkehren, sind z. Zt. aufgrund internationaler Abkommen von Abgaben 
befreit; der Verkehr auf anderen Wasserstraßen ist gleichgestellt. Eine 
räumliche Abgrenzung der Begünstigung wäre auch wegen der vielfachen 
Übertrittsmöglichkeiten im Binnenwasserstraßennetz in der Praxis nicht oder 
nur mit kostspieligem Verwaltungsaufwand möglich. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltiges 
Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel wirtschaftlich 
erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - und 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 8.3 - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge - und 8.4 - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 11.2.a 
und 11.2.b - Mobilität. Die Subvention dient dazu, den Anteil der 
Binnenschifffahrt an der Güterbeförderungsleistung zu sichern. 
Die Auswirkungen auf die Indikatorenbereiche 3.2a und b - Luftbelastung - 
und 13.1.a – Klimaschutz - sind differenziert zu bewerten. So trägt ein 
höherer Anteil von Binnenschiffen beim Gütertransport zur Einsparung von 
Energie und CO2-Emissionen bei. Kritisch zu beurteilen sind jedoch die 
Wirkungen in Bezug auf den übrigen Schadstoffausstoß.  
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 
Im Hinblick auf den Beschluss der Bundesregierung zum 
Klimaschutzplan 2050 vom 14. November 2016 wird eine klimafreundliche 
Fortentwicklung des Steuer- und Abgabensystems angestrebt. 

Degression Wegen der bestehenden Abkommen und der unterschiedlichen Besteuerung 
des Schiffsverkehrs in der Gemeinschaft kann ein Subventionsabbau nur in 
Zusammenarbeit mit den anderen EU-Staaten und Vertragsstaaten erfolgen. 
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Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5).  
Aus Sicht der Gutachter entfalte die Vergünstigung insofern positive Effekte, 
als dass sie eine ökologisch und verkehrlich sinnvolle Alternative zu Schiene 
und Straße merklich begünstige, so zu deren Wettbewerbsfähigkeit beitrage 
und die seit 200 Jahren bestehende Freiheit der Rheinschifffahrt auf 
unkomplizierte Art fördere. Unter den heutigen Umständen und der 
Berücksichtigung international abgestimmter Alternativen sei die vollständige 
Steuerbefreiung auf Diesel für Binnenschiffe aus subventions‐ und 
umweltpolitischer Sicht trotzdem diskutabel. Sie versäume, Anreize für eine 
schnellere Umstellung auf den alternativen Treibstoff LNG zu schaffen und 
binde enorme Mittel, die zielgerichteter für die Umstellung der Branche auf 
die zukünftigen Anforderungen der Güterbeförderung eingesetzt werden 
könnten. Daher sollten aus Sicht der Studienautoren die europäischen 
Gespräche zu einer Weiterentwicklung des Straßburger Abkommens und 
gegebenenfalls einer Überführung in einen harmonisierten 
EU‐Mindeststeuersatz unter Streichung der fakultativen Steuerbefreiung 
wieder aufgenommen werden. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 80 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Steuerbegünstigung für den öffentlichen Personennahverkehr 

Ziel Sicherung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des energieeffizienteren 
öffentlichen Personennahverkehrs gegenüber dem Individualverkehr 

Rechtsgrundlage § 56 EnergieStG 

Status / Befristung befristet bis 31.3.2022 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

69 71 71 71 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Die Steuererhöhungen auf Kraftstoffe seit dem 1. Januar 2000 werden für 
Kraftfahrzeuge und Schienenbahnen im öffentlichen Personennahverkehr 
um rund 40 % reduziert. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a nachhaltiger 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltiges 
Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel wirtschaftlich 
erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - und 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 3.2.a - Luftbelastung -, 11.1.a - 
Flächeninanspruchnahme -,11.2.b - Mobilität - und 13.1.a - Klimaschutz. 

Durch die steuerliche Begünstigung wird der Öffentliche 
Personennahverkehr (höhere Energieeffizienz im Personentransport) auf 
Strecken bis 50 km gegenüber dem Individualverkehr gestärkt. Die 
Maßnahme dient insoweit dem Klimaschutz und der Verbesserung der 
Luftqualität. Andererseits werden insbesondere Anreize zum sparsamen 
Umgang mit den Energieträgern bzw. zur Nutzung von Ökostrom oder 
anderer umweltfreundlicher Energieträger reduziert; vor allem die 
Indikatorenbereiche 7.2.a und 7.2.b - Erneuerbare Energien - werden 
insoweit nicht begünstigt. 
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Degression Aufgrund der Änderung des § 2 Absatz 2 EnergieStG für Erdgas und 
Flüssiggas wurden zur Kompensation die Steuerentlastungsbeträge des 
§ 56 Absatz 2 EnergieStG entsprechend angepasst. 

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5).  
Aus Sicht der Gutachter sollte eine Förderung des öffentlichen 
Personennahverkehrs beibehalten und ggf. ausgebaut werden. Allerdings 
empfehlen die Studienautoren, über eine Reform des Instruments 
nachzudenken, da es in seiner Ausgestaltung verschiedene Schwächen 
aufweise. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 



Drucksache 19/15340 – 420 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 
 
 
f. Stromsteuer 

Lfd.-Nr.: 81 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Stromsteuerbegünstigung für den Fahrbetrieb im 
Schienenbahnverkehr und den Verkehr mit Oberleitungsomnibussen 

Ziel Entlastung der umweltfreundlichen Verkehrsträger Schienenbahnverkehr 
und Oberleitungsomnibus bei der Stromsteuer gegenüber dem 
Individualverkehr. 

Rechtsgrundlage § 9 Abs. 2 StromStG 

Status / Befristung befristet bis 31.3.2022 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

115 111 115 115 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Strom, der für den Fahrbetrieb im Schienenbahnverkehr mit Ausnahme der 
betriebsinternen Werkverkehre und Bergbahnen und den Verkehr mit 
Oberleitungsomnibussen verbraucht wird, unterliegt einem ermäßigtem 
Steuersatz (rd. 55 % des Regelsteuersatzes). 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.a nachhaltiger 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltiges 
Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel wirtschaftlich 
erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - und 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 3.2.a - Luftbelastung -, 11.2.a – 
Flächeninanspruchnahme -, 11.2.b - Mobilität - sowie 13.1.a - Klimaschutz. 
Durch die stromsteuerliche Begünstigung des Verkehrs mit Schienenbahnen 
und Oberleitungsbussen werden diese umweltfreundlichen Verkehrsträger 
gegenüber dem Individualverkehr gestärkt. Die Maßnahme dient insoweit 
außerdem dem Klimaschutz und der Verbesserung der Luftqualität. 
Andererseits werden insbesondere Anreize zum sparsamen Umgang mit 
den Energieträgern bzw. zur Nutzung von Ökostrom oder anderer 
umweltfreundlicher Energieträger reduziert; vor allem die 
Indikatorenbereiche 7.2.a und 7.2.b - Erneuerbare Energien - werden 
insoweit nicht begünstigt. 
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Degression Eine weitere Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). 
Aus Sicht der Gutachter sollte eine Förderung des Schienenbahnverkehrs 
und des Verkehrs mit Oberleitungsbussen beibehalten und ggf. ausgeweitet 
werden. Allerdings empfehlen die Studienautoren, über eine Reform des 
Instruments nachzudenken, da es in seiner Ausgestaltung verschiedene 
Schwächen aufweise. 
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Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 82 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Stromsteuerermäßigung für Landstromversorgung von 
Wasserfahrzeugen  

Ziel Förderung der landseitigen Stromversorgung von Schiffen 

Rechtsgrundlage § 9 Abs. 3 StromStG 

Status / Befristung befristet bis 16.7.2020 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

2 2 2 2 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe  

Maßnahme Strom, der im Fall einer landseitigen Versorgung von Wasserfahrzeugen für 
die Schifffahrt mit Ausnahme der privaten nicht gewerblichen Schifffahrt 
verbraucht wird, unterliegt einem ermäßigten Steuersatz von 0,50 € je 
Megawattstunde. Mit dieser Steuerbegünstigung sollen wirtschaftliche 
Anreize zur Inanspruchnahme der Landstromversorgung geschaffen 
werden, weil dadurch Schadstoff- und Lärmemissionen in Häfen wesentlich 
gesenkt werden können. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere das Prinzip Nr. 4.1 nachhaltiger 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltiges 
Wirtschaften stärken; den notwendigen Strukturwandel wirtschaftlich 
erfolgreich sowie ökologisch und sozial verträglich gestalten - und 
unterstützt vor allem die Indikatorenbereiche 3.2.a - Luftbelastung - und 
13.1.a - Klimaschutz. 
Insbesondere zur Verringerung der Luftverschmutzung in den deutschen 
Seehäfen ist die steuerliche Begünstigung der landseitigen Stromversorgung 
von Wasserfahrzeugen (gewerbliche Schifffahrt) geboten. 

Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5).  
Nach Darstellung der Gutachter soll die Vergünstigung die Markteinführung 
von Landstrom fördern und wäre dazu auch grundsätzlich geeignet; dies sei 
allerdings bislang in der Praxis kaum gelungen. Durch die Steuerfreiheit auf 
Schiffsdiesel sei für Alternativen bisher Konkurrenzfähigkeit über den Preis 
kaum möglich; das übergeordnete politische Ziel der Emissionsreduktion 
bedürfe ordnungsrechtlicher Maßnahmen und eine Befreiung von der EEG -
Umlage. Ohne derlei weitergehende Maßnahmen sei auch die 
Stromsteuerbegünstigung aus Sicht der Studienautoren nicht zielführend. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 83 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerentlastung für den öffentlichen Personennahverkehr 

Ziel Sicherung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des elektrisch 
betriebenen Personennahverkehrs 

Rechtsgrundlage § 9c StromStG 

Status / Befristung befristet bis 31.12.2020 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

- 0 1 1 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Produktivitäts-(Wachstums-)hilfe 

Maßnahme Für Strom, der von elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugen im öffentlichen 
Personennahverkehr für den Antrieb verwendet wird, kann eine 
Steuerentlastung in Höhe von 9,08 € je Megawattstunde gewährt werden. 
Damit erfolgt eine steuerliche Gleichstellung mit dem elektrisch betriebenen 
Schienenbahnverkehr und dem Verkehr mit Oberleitungsomnibussen.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft das Prinzip Nr. 4.a nachhaltiger Entwicklung der 
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - nachhaltiges Wirtschaften stärken; den 
notwendigen Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und 
sozial verträglich gestalten - und unterstützt die Indikatorenbereiche 3.2.a - 
Luftbelastung -, 11.2.b - Mobilität - sowie 13.1.a - Klimaschutz. 
Durch die stromsteuerrechtliche Begünstigung wird der öffentliche 
Personennahverkehr (höhere Energieeffizienz im Personentransport) auf 
Strecken bis 50 km gegenüber dem Individualverkehr gestärkt. Die 
Maßnahme dient außerdem dem Klimaschutz und der Verbesserung der 
Luftqualität. Zudem dient diese Maßnahme der Förderung der 
Elektromobilität, insbesondere von elektrisch angetriebenen Bussen.  

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Eine Evaluierung der Maßnahme wurde bisher nicht durchgeführt. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung dieser Regelung. 
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g. Luftverkehrsteuer

Lfd.-Nr.: 84 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Steuerbefreiungstatbestände im Rahmen der Luftverkehrsteuer 

Ziel Berücksichtigung von besonderen Umständen bei bestimmten 
Personengruppen und besonderer Abflugumstände 

Rechtsgrundlage § 5 LuftVStG

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

92 93 93 93 

Finanzierungsschlüssel Bund: 100 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Steuerbegünstigt im Rahmen einer Steuerbefreiung sind Rechtsvorgänge, 
die eine Abflugberechtigung für bestimmte Personengruppen (Kinder unter 
2 Jahren, Flugbesatzungen, Abflüge mit Bezug zu einer inländischen, 
dänischen oder niederländischen Insel, erneute Abflüge nach Flugabbruch) 
oder für einen bestimmten Zweck (Abflüge zu ausschließlich hoheitlichen, 
militärischen oder medizinischen Zwecken, Rundflüge mit kleinmotorigen 
Luftfahrzeugen) beinhalten.  

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4 und 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
nachhaltiges Wirtschaften stärken - und - sozialen Zusammenhalt in einer 
offenen Gesellschaft wahren und verbessern - und unterstützt vor allem den 
Indikatorenbereich 8.4 - wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen. 

Evaluierungen Eine Evaluierung ist zum 30. Juni 2012 erfolgt (BT-Drs. 17/10225). Im 
Ergebnis zeigte sich, dass sich die Regelungen bewährt haben. 
Die Steuerbefreiung nach § 5 Nr. 4 LuftVStG (Flüge zur Daseinsvorsorge zu 
deutschen Inseln) wurde als Beihilfe sozialer Art am 29. Juni 2011 von der 
EU-Kommission mit Beschluss K(2011) 4488 endg. genehmigt und am 
3. Dezember 2015 mit dem Beschluss C(2015)8531 unter der
Beihilfenummer SA.42392 bis zum 31.Dezember 2021 verlängert. 
Die Steuerermäßigung nach § 5 Nr. 5 LuftVStG (andere Flüge zu deutschen 
Nordseeinseln) wurde als Umweltschutzbeihilfe am 19. Dezember 2012 von 
der EU-Kommission mit Beschluss C(2012)9451 final unter der 
Beihilfenummer SA.32020 befristet bis zum 1. Januar 2021 genehmigt, da 
die Luftverkehrsteuer als Umweltsteuer anerkannt wurde, die vom 
Bundestag ohne diese Ermäßigung nicht beschlossen worden wäre. 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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4. Wohnungswesen und Städtebau 

Lfd.-Nr.: 85 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbefreiung der Mietpreisvorteile, die einem Arbeitnehmer im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses gewährt werden, soweit sie die 
Vorteile aus einer entsprechenden Förderung im sozialen 
Wohnungsbau nicht überschreiten 

Ziel Anreize für den Mitarbeiterwohnungsbau 

Rechtsgrundlage § 3 Nr. 59 2. Halbsatz EStG 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

. . . . 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Sonstige Hilfen für private Haushalte, die mittelbar Betriebe und 
Wirtschaftszweige begünstigen. 

Maßnahme Die Mietvorteile, die sich aus einer verbilligten Überlassung einer 
(Mitarbeiter-)Wohnung an den Arbeitnehmer ergeben, werden von der 
Einkommensteuer befreit, soweit sie die Vorteile aus einer entsprechenden 
Förderung nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz, nach dem 
Wohnraumförderungsgesetz oder einem Landesgesetz zur 
Wohnraumförderung nicht überschreiten. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere Prinzip Nr. 5 einer nachhaltigen 
Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts. Sie betrifft die Indikatorenbereiche:  

• 1.1.a - Armut in jeder Form und überall beenden: Die Maßnahme 
unterstützt z.T. einkommensschwächere Haushalte. Diese positive 
Wirkung ist aber insofern sehr schwach, als auch Haushalte mit 
höheren Einkommen in den Genuss des § 3 Nr. 59 EStG kommen 
können.  

• 8.3. - wirtschaftliche Zukunftsvorsorge: Die Maßnahme soll indirekt 
einen Anreiz zu mehr Wohnungsbau im günstigeren Preissegment 
durch Arbeitgeber schaffen. Angesichts der sehr geringen Fallzahlen 
und der Mitnahmeeffekte kann der Effekt auf die Bruttoanlagen aber nur 
äußerst gering sein. 

• 11.1.a - Anstieg der Siedlungs‐ und Verkehrsfläche bremsen: Die 
Maßnahme zielt auch auf Neubauten. Wenn sie wirkt, werden häufiger - 
allerdings nicht zwingend - neue Flächen genutzt. 

• 11.1.b - Freiflächenverbrauch verringern: Die Maßnahme zielt auch auf 
Neubauten. Wenn sie wirkt, werden häufiger - allerdings nicht zwingend 
- Freiflächen genutzt. 

• 11.1.c - Siedlungsdichte nicht verringern: Die Maßnahme zielt auf 
Wohneinheiten, die in der Regel im Geschosswohnungsbau und somit 
in hoher Dichte errichtet werden. 

• 11.3. - bezahlbarer Wohnraum für alle: Sofern die Maßnahme netto 
wirkt, trägt sie diesem Ziel bei. Die Gesamtwirkung ist allerdings sehr 
schwach. 
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In der Gesamtschau halten sich positive und negative 
Nachhaltigkeitswirkungen ungefähr die Waage. Für die Maßnahme ist am 
wichtigsten der positive Befund beim Ziel, bezahlbaren Wohnraum für alle zu 
schaffen. Die geringe Gesamtwirkung des Instruments allerdings relativiert 
diesen Erfolg.  
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5). 
Nach Darstellung der Gutachter sei die Maßnahme trotz ihrer großen 
potenziellen Relevanz als Förderinstrument im Bereich bezahlbaren 
Wohnraums auf Grund unzureichender positiver Evidenz, der geringen 
Treffsicherheit bei den relevanten Zielgruppen sowie ihrer ambivalenten 
distributiven Effekte in der derzeitigen Ausgestaltung negativ zu bewerten. 
Die Regelung könne allerdings für einkommensschwache begünstigte 
Haushalte eine Schlechterstellung gegenüber Haushalten in konventionell 
geförderten Sozialwohnungen vermeiden.  

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 

 



Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 427 – Drucksache 19/15340  
 
 

¶Lfd.-Nr.: 86 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Sonderabschreibungen zur steuerlichen Förderung des 
Mietwohnungsneubaus i. H. v. jährlich 5 % der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten neuer begünstigter Mietwohnungen in den ersten 
4 Jahren 

Ziel Liquiditätshilfe mittels steuerlicher Förderung des Mietwohnungsneubaus im 
bezahlbaren Mietsegment; steuerliche Anreize zur Stärkung der 
Investitionstätigkeit 

Rechtsgrundlage § 7b EStG 

Status / Befristung Befristet bis 31.12.2026 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

- - . 5 

Finanzierungsschlüssel Mischsatz aus Gewerbe-, Einkommen- und Körperschaftsteuer 

Art der Subvention Anpassungshilfe  

Maßnahme Sonderabschreibung für den Mietwohnungsneubau von jährlich 5 % über 
einen Gesamtzeitraum von 4 Jahren zusätzlich zur linearen Absetzung für 
Abnutzung von jährlich 2 %, wenn die geförderten neuen Wohnungen mind. 
10 Jahre zu Wohnzwecken vermietet werden, der Bauantrag/die Bauanzeige 
nach dem 31. August 2018 und vor dem 1. Januar 2022 gestellt wird und eine 
Baukostenobergrenze i. H. v. 3.000 € je m² Wohnfläche eingehalten wird. 
Zusätzlich ist die maximal förderfähige Bemessungsgrundlage auf 2.000 € 
je m² Wohnfläche begrenzt. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Nrn. 4.a und Nr. 5 der Prinzipien einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial 
verträglich gestalten - und - sozialen Zusammenhalt stärken. Sie unterstützt 
vor allem die Indikatorenbereiche 8.3. und 8.4. - wirtschaftliche 
Zukunftsvorsorge und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit - sowie 11.3. - 
bezahlbarer Wohnraum für alle. 

Degression Eine Degression ist nicht vorgesehen.  

Evaluierungen Die Maßnahme soll fünf Jahre nach Inkrafttreten evaluiert werden. Dabei 
werden die Wirkungen des Gesetzes - insbesondere unter Einbeziehung der 
Fallzahlen - überprüft (BT-Drs. 19/4949). 

Ausblick Es bestehen derzeit keine Pläne zur Änderung der Regelung. 
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Lfd.-Nr.: 87 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Erhöhte Absetzungen bei Gebäuden in Sanierungsgebieten und 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen  

Ziel Förderung der Modernisierung und Instandsetzung von Altbausubstanz in 
Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen; 
Städtebaumaßnahme 

Rechtsgrundlage § 7h EStG (1991: Nachfolgeregelung zu § 82g EStDV)

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

56 56 56 56 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Anpassungshilfe 

Maßnahme Die Absetzungen betragen jährlich bis zu 9 % für die ersten 8 Jahre und 7 % 
für vier weitere Jahre der begünstigten Aufwendungen (bis 2003: 10 Jahre 
bis zu 10 %). 
Die erhöhten Absetzungen sollen die Finanzierung bestimmter 
Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Gebäuden in Sanierungsgebieten 
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen erleichtern und zur Erhaltung 
vielfach vom Verfall bedrohter städtebaulicher wertvoller Altbausubstanz 
anregen. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4a und 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel wirtschaftlich erfolgreich sowie ökologisch und sozial 
tragfähig sowie generationengerecht gestalten. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche: 

• 8.3. - angemessene Bruttoanlageinvestitionen: Im Rahmen ihrer Wirkung
kann die Maßnahme Bruttoanlageinvestitionen steigern.

• 8.4. - stetiges Wachstum: Die Maßnahme kann im Rahmen ihrer Wirkung
positive Wachstumsimpulse über den Bausektor setzen.

• 11.1.a - Anstieg Siedlungs- und Verkehrsfläche bremsen: Die Maßnahme
wirkt im Bestand; das senkt die Flächeninanspruchnahme.

• 11.1.b - Freiraumverlust verringern: Die Maßnahme wirkt im Bestand;
das senkt die Flächeninanspruchnahme.

• 11.1.c - Siedlungsdichte nicht verringern: Die Maßnahme wirkt im
Bestand; das erhält eine hohe Siedlungsdichte.

• 11.3. - Überlastung durch Wohnkosten senken: Erhalt des
Altbaubestands wirkt dämpfend auf die Mieten.

Die Maßnahme zeichnet sich im Rahmen ihrer Gesamtwirkung durch 
überwiegend gute Nachhaltigkeitswirkungen aus. Neben der potenziellen 
wohnungspolitischen Wirkung schlägt sich vor allem positiv nieder, dass 
Maßnahmen im Immobilienbestand ressourcen- und flächenschonend sind. 
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 
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Degression Eine weitere Einschränkung (Verlängerung des Abschreibungszeitraums seit 
2004) sollte im Hinblick auf die positive Wirkung der Vorschrift nicht in 
Betracht gezogen werden.  

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5).  
Nach Darstellung der Gutachter sei das Ziel dieser Steuervergünstigung von 
hoher Relevanz und das Instrument prinzipiell geeignet, investive Mittel in 
städtebaulich relevante Bereiche zu lenken. Die Gestaltung als erhöhte 
Absetzungsmöglichkeit sei instrumentell naheliegend und es empfehle sich, 
die Maßnahme grundsätzlich beizubehalten. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 88 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen 

Ziel Unterstützung von Investitionen, die der Erhaltung und sinnvollen Nutzung 
von kulturhistorisch wertvollen Gebäuden dienen 

Rechtsgrundlage § 7i EStG 
1991: Nachfolgeregelung zu § 82i EStDV 

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen  
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €)  

2017 2018 2019 2020 

78 79 79 79 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Die Absetzungen betragen jährlich bis zu 9 % für die ersten 8 Jahre und bis 
zu 7 % für 4 weitere Jahre der begünstigten Aufwendungen (bis 2003: 
jährlich bis zu 10 % für 10 Jahre).  
Die erhöhten Absetzungen nach § 7i EStG sollen die Finanzierung 
bestimmter Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Baudenkmalen 
erleichtern und zur Erhaltung vielfach vom Verfall bedrohter kulturhistorisch 
wertvoller Gebäude anregen. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4a und 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie-– 
Strukturwandel erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig sowie 
generationengerecht gestalten. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche:  

• 8.3. - angemessene Bruttoanlageinvestitionen: Im Rahmen ihrer Wirkung 
kann die Maßnahme Bruttoanlageinvestitionen steigern. 

• 8.4. - stetiges Wachstum: Die Maßnahme kann im Rahmen ihrer Wirkung 
positive Wachstumsimpulse über den Bausektor setzen. 

• 11.1.a - Anstieg Siedlungs- und Verkehrsfläche bremsen: Die Maßnahme 
wirkt im Bestand; das senkt die Flächeninanspruchnahme. 

• 11.1.b - Freiraumverlust verringern: Die Maßnahme wirkt im Bestand; 
das senkt die Flächeninanspruchnahme. 

• 11.1.c - Siedlungsdichte nicht verringern: Die Maßnahme wirkt im 
Bestand; das erhält eine hohe Siedlungsdichte.  

Die Maßnahme zeichnet sich im Rahmen ihrer Gesamtwirkung durch 
überwiegend gute Nachhaltigkeitswirkungen aus. Neben der potenziellen 
wohnungspolitischen Wirkung schlägt sich vor allem positiv nieder, dass 
Maßnahmen im Immobilienbestand ressourcen- und flächenschonend sind. 
Vgl. Ausführungen zur Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Degression Eine weitere Einschränkung (Verlängerung des Abschreibungszeitraums seit 
2004) sollte im Hinblick auf die positive Wirkung der Vorschrift nicht in 
Betracht gezogen werden.  

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
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Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5).  
Nach Darstellung der Gutachter sei das Ziel dieser Steuervergünstigung von 
hoher Relevanz und das Instrument prinzipiell geeignet, investive Mittel in 
gesellschaftlich gewünschte Bereiche zu lenken. Die Gestaltung als 
einkommensteuerliche Absetzungsmöglichkeit sei instrumentell 
naheliegend. Es empfehle sich, die Maßnahme grundsätzlich beizubehalten. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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Lfd.-Nr.: 89 

Bezeichnung der 
Steuervergünstigung 

Steuerbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte 
Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen  

Ziel Förderung von Maßnahmen i.S.d. §§ 7h, 7i EStG für entsprechende 
Gebäude und Gebäudeteile, die zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden 
(vgl. lfd. Nrn. 87 und 88) 

Rechtsgrundlage § 10f EStG (vorher §§ 82i und 82k EStDV)

Status / Befristung unbefristet 

Finanzielles Volumen 
Steuermindereinnahmen 
(Schätzung, Mio. €) 

2017 2018 2019 2020 

140 142 143 144 

Finanzierungsschlüssel Bund: 42,5 %, Länder: 42,5 %, Gemeinden: 15 % 

Art der Subvention Erhaltungshilfe 

Maßnahme Es können jährlich bis zu 9 % der begünstigten Aufwendungen für die ersten 
10 Jahre geltend gemacht werden (bis 2003: 10 % für 10 Jahre). 
Die für Maßnahmen i. S. d. §§ 7h, 7i EStG an vermieteten Gebäuden 
gewährten Steuervergünstigungen sollen demnach mit der gleichen 
Zielsetzung auch bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden 
beansprucht werden können. 

Nachhaltigkeit der Maßnahme Die Maßnahme betrifft insbesondere die Prinzipien Nr. 4a und 5 einer 
nachhaltigen Entwicklung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie - 
Strukturwandel erfolgreich sowie ökologisch und sozial tragfähig sowie 
generationengerecht gestalten. Sie unterstützt vor allem die 
Indikatorenbereiche:  

• 8.3. - angemessene Bruttoanlageinvestitionen: Im Rahmen ihrer Wirkung
kann die Maßnahme Bruttoanlageinvestitionen steigern.

• 8.4. - stetiges Wachstum: Die Maßnahme kann im Rahmen ihrer Wirkung
positive Wachstumsimpulse über den Bausektor setzen.

• 11.1.a - Anstieg Siedlungs- und Verkehrsfläche bremsen: Die Maßnahme
wirkt im Bestand; das senkt die Flächeninanspruchnahme.

• 11.1.b - Freiraumverlust verringern: Die Maßnahme wirkt im Bestand;
das senkt die Flächeninanspruchnahme.

• 11.1.c - Siedlungsdichte nicht verringern: Die Maßnahme wirkt im
Bestand; das erhält eine hohe Siedlungsdichte.

Der Nachhaltigkeitsbefund für § 10f EStG fällt – in Abhängigkeit von der 
Gesamtwirksamkeit der Maßnahme – positiv aus. Vgl. Ausführungen zur 
Nachhaltigkeit im Forschungsgutachten „Evaluierung von 
Steuervergünstigungen“ (s.u.). 

Degression Eine weitere Einschränkung (Verringerung des Abzugsbetrags seit 2004) 
sollte im Hinblick auf die positive Wirkung der Vorschrift nicht in Betracht 
gezogen werden.  

Evaluierungen Die Maßnahme wurde im Rahmen des Forschungsgutachtens „Evaluierung 
von Steuervergünstigungen“ durch das FiFo Köln in Kooperation mit ZEW 
Mannheim, ifo München und dem Fraunhofer Institut für Angewandte 
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Informationstechnik (FIT) evaluiert (Oktober 2019; vgl. hierzu Kapitel 6.4 mit 
Kasten 5).  

Nach Darstellung der Gutachter sei das Ziel dieser Steuervergünstigung 
sehr gut gerechtfertigt. Die Maßnahme konstituiere (scheinbar) ein 
Äquivalent für den Fall einer Nutzung desselben Gebäudes zur Erzielung 
von Gewinn- und Überschusseinkünften für den Fall des selbstgenutzten 
Wohneigentums. Nach Ansicht der Gutachter wäre eine alternative 
Ausgestaltung als Abzug vom Steuerbetrag steuersystematisch besser 
geeignet und könnte unnötige Regressionseffekte vermeiden helfen; 
Haushalte höherer Einkommensklassen würden für gleiche Ausgaben nicht 
stärker entlastet als Haushalte niedriger Einkommen. Eine fördernde 
Maßnahme sei grundsätzlich beizubehalten. 

Ausblick Die Ergebnisse des o.g. Evaluierungsgutachtens werden geprüft. 
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Rechtsgrundlage Kennzeichnung der Vergünstigung 
Lfd. Nr. 

der Anlagen 2 und 3 
des 27. Subventions-

berichts 

11. Erbschaftsteuer 

§§ 13, 16 bis 18, 21, 26  
und 27 ErbStG 

Verschiedene Befreiungen und Ermäßigungen 
bei der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

51 Anlage 3 

§ 13a ErbStG Vergünstigung für Erwerber von 
Betriebsvermögen oder Anteilen an 
Kapitalgesellschaften im Erb- oder 
Schenkungsfall 

46 Anlage 2 

§ 19a ErbStG Tarifbegrenzung beim Erwerb von 
Betriebsvermögen, von Betrieben der Land- 
und Forstwirtschaft und von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften 

47 Anlage 2 

§§ 138 bis 144 BewG Ansatz von niedrigen Ertragswerten im 
Rahmen der Bewertung des land- und 
forstwirtschaftlichen Vermögens für Zwecke 
der ErbSt 

53 Anlage 3 

§ 13c Abs. 1 ErbStG Einführung eines Verschonungsabschlags von 
10% für vermietete Wohnimmobilien 

52 Anlage 3 

12. Luftverkehrsteuer 

§ 5 LuftVStG Steuerbefreiungstatbestände im Rahmen der 
Luftverkehrsteuer 

84 Anlage 2 
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